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1. Einleitung 
Im Staatsarchiv Graubünden kam es in den vergangenen zwei Jahren zu einem personellen 
Wandel. Nach Jahrzehnten verdienstvoller Arbeit sind der Staatsarchivar und sein Stellver-
treter in den Ruhestand getreten. Dieser personelle Wechsel hat auch Veränderungen bei 
einer Kernaufgabe des Staatsarchivs ausgelöst, denn die bisherige Erschliessung entspricht 
nicht mehr dem aktuellen Stand der Archivwissenschaft: Die Einführung einiger seit längerer 
Zeit akzeptierter archivischer Leitprinzipien ist überfällig. In einem zweiten Schritt müssen 
dann Handlungsanweisungen erarbeitet werden, damit die Mitarbeiter diese neuen Vorgaben 
richtig und einheitlich umsetzen können. 

Deshalb hat der Verfasser dieser Arbeit nach seinem Stellenantritt als stellvertretender 
Staatsarchivar des Kantons Graubünden und Leiter der Abteilung Erschliessung den Auftrag 
erhalten, ein Erschliessungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Dieses Erschliessungs-
konzept bildet mit folgender Fragestellung das Thema der vorliegenden Masterarbeit: 

Wie kann der Erschliessungsprozess im Staatsarchiv Graubünden neu organisiert werden, 
damit die Erschliessung 

1. den aktuellen Prinzipien der Archivwissenschaft gerecht wird, 
2. sich an den Bedürfnissen und Suchstrategien der Benutzer orientiert, 
3. mit den zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen umsetzbar 

ist? 

Die Kernaufgabe „Erschliessung“ umfasst gemäss der klassischen Definition die Ordnung 
und Verzeichnung von Archivgut. Das Erschliessungskonzept umfasst zusätzlich diejenigen 
Tätigkeiten, die im Ablauf des archivischen Prozesses, so wie er im Staatsarchiv Graubün-
den organisiert ist, ebenfalls von der Abteilung „Erschliessung“ durchgeführt werden. Dazu 
gehören die Konservierung und Magazinierung, sowie die Erstellung von Findmitteln.  

Theoretische Fragestellungen und Argumentationen sind in einem Erschliessungskonzept 
fehl am Platz. Dieses dient den Mitarbeitern des Staatsarchivs als Richtlinie und Handlungs-
anleitung für die Tätigkeiten der Erschliessung und muss deshalb möglichst praktisch formu-
liert sein. Die Masterarbeit ist deshalb nicht das Erschliessungskonzept als solches, sondern 
sie dokumentiert und kommentiert vielmehr die Erarbeitung desselben. Die Arbeit besteht in 
einem ersten Teil aus der Begründung, warum das Staatsarchiv ein Erschliessungskonzept 
benötigt. Danach folgt eine Erläuterung der Vorgehensweise bei der Erstellung des Kon-
zepts. Der Hauptteil umfasst die Analyse möglicher Lösungen für die identifizierten Probleme 
und diskutiert die historische Fundierung, theoretische Begründung und praxistaugliche An-
passung der gewählten Prinzipien der neuen Erschliessungspraxis. Das Ergebnis dieses 
Arbeitsprozesses ist die Version 1.0 des Erschliessungskonzepts Staatsarchiv Graubünden 
– 2014, die am 1. Juli 2014 in Kraft getreten und in Anhang 1 abgedruckt ist.  

Sämtliche Prinzipien und Kapitel des Erschliessungskonzepts können hier nicht im Detail 
besprochen werden. Der Schwerpunkt wird deshalb auf die Bereiche gelegt, welche erstens 
die Erschliessung im engeren Sinn umfassen, in denen zweitens Neuerungen am dringends-
ten sind und die drittens die grössten theoretischen Implikationen haben. Durch diese Krite-
rien lassen sich zwei Schwerpunkte definieren: Die zentrale Aufgabe und grösste Herausfor-
derung – überhaupt der Auslöser für das neue Erschliessungskonzept – ist der Wechsel vom 
Pertinenz- zum Provenienzprinzip bei der Erschliessung der amtlichen Bestände. Bei den 
privaten Beständen wurde bereits nach Provenienzprinzip erschlossen. Mit dem Wechsel 
werden auch der Aufbau einer neuen Tektonik und neue Bestimmungen zur inneren Ord-
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nung nötig. Die zweite grundlegende Veränderung ist eine stärkere Ausrichtung der Er-
schliessung auf den internationalen Standard ISAD(G). Kernpunkte werden dabei die mehr-
stufige Verzeichnung mit der Definition von Erschliessungstiefe und -intensität sowie die 
Verwendung der Verzeichnungselemente sein. 

Das Erschliessungskonzept wird vor allem auf der Basis einer vergleichenden Analyse der 
Erschliessungspraxis in anderen Schweizer Staats- und Stadtarchiven erstellt. Darüber hin-
aus werden die Ergebnisse der internationalen archiv- und informationswissenschaftlichen 
Forschung analysiert, diskutiert und auf ihre Anwendbarkeit für das Staatsarchiv Graubün-
den hin überprüft. 

 

2. Ein Erschliessungskonzept: Warum? 
Warum benötigt das Staatsarchiv Graubünden ein Erschliessungskonzept? Das Staatsarchiv 
braucht nicht etwa ein neues Erschliessungskonzept, es braucht überhaupt eines. Ein altes 
ist – zumindest schriftlich – nicht vorhanden. Es exisitert keine den gesamten Erschlies-
sungsprozess umfassende, für alle verbindliche Handlungsanweisung, abgesehen von zwei 
knappen Anleitungen zum Umgang mit dem Archivinformationssystem (AIS) CMISTAR. Die-
se sind aber mehr technische Benutzungsanleitungen als Richtlinien für das Erfassen be-
schreibender Metadaten. 

Noch einmal: Warum braucht das Staatsarchiv Graubünden ein Erschliessungskonzept? 
Dafür gibt es mehrere Gründe: einige davon gelten allgemein für vergleichbare Archive, an-
dere sind aus der konkreten Situation erwachsen. Mit dem Konzept sollen quantitative und 
qualitative Ziele erreicht werden. 

 Das Staatsarchiv ist Teil der kantonalen Verwaltung und seine Aufgabe Teil des staatli-
chen Handelns. Es ist deshalb verpflichtet, seine eigene Tätigkeit zu dokumentieren. Das 
Konzept garantiert, dass die Erschliessungsarbeit nachvollziehbar bleibt, indem es die 
Grundlage für begründete Entscheide bildet. 

 Das Aufkommen des New Public Management zur Bewältigung immer knapper werden-
der Mittel bei gleichzeitig wachsenden Aufgaben zwingt auch die Archive, ihrer finanziel-
len und personellen Ressourcen zielorientiert einzusetzen und ihre Aufgaben wirkungs-, 
effizienz- und kundenorientiert zu erfüllen.1 Durch das Reformprojekt GRIFORMA wurde 
das Globalbudget in der Bündner Verwaltung eingeführt. Erschliessung und Konservie-
rung binden viele Ressourcen. Ein Konzept liefert die Grundlage, die Prozesse so zu ge-
stalten, dass die Ressourcen effizient genutzt werden. 

 Es braucht ein Konzept um ein strategisches Ziel der Erschliessung zu erreichen. Ziel 
muss sein, sämtliches Archivgut möglichst schnell dem Benutzer zugänglich zu machen, 
heisst online recherchierbar zu machen. In Zeiten rasant wachsenden Archivguts und 
begrenzter oder schwindender finanzieller und personeller Ressourcen müssen Grundla-
gen erarbeitet werden, um dieses Ziel erreichen zu können. Mit Beibehalten der bisheri-
gen Methode ist das nicht möglich. Eine vollständige Dossier- oder gar Einzelblatter-
schliessung ist unmöglich, auch wenn viele Archive immer noch dieser Arbeitsweise ver-
haftet bleiben.2 Stattdessen braucht es eine Grundlage, um die Bestände mit einem we-

                                                 
1 Zweifel, Modernes Archivmanagement, S. 197–198; Gerber, Kontrollierte Erschliessung, S. 52. 
2 Vgl. Müller, Schnell zum Ziel, S. 51. 
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niger detaillierten Erschliessungsgrad zu bearbeiten.3 Es werden Standards benötigt für 
eine effizientere Verzeichnung.4 

 Die Erschliessung wird heutzutage immer mehr von temporären Arbeitskräften durchge-
führt, weil den Facharchivaren die Zeit dazu fehlt.5 Dies ist auch im Staatsarchiv Grau-
bünden so. Für diese Mitarbeiter braucht es eine knappe und verständliche Dokumenta-
tion, die nach kurzer Einarbeitungszeit umgesetzt werden kann. 

 Last but not least hilft ein Konzept, bisherige inhaltliche Missstände zu beheben. Es gab 
bisher kein schriftliches Konzept, wohl aber eine Praxis. Diese genügt modernen archiv-
wissenschaftlichen Ansprüchen nicht mehr und weist einige Probleme auf, die in einer 
detaillierten Analyse ermittelt wurden (vgl. Anhang 4). Hier sei nur das wichtigste er-
wähnt: Bis anhin wurde im Staatsarchiv Graubünden im Bereich des kantonalen Archivs 
immer noch nach dem Pertinenzprinzip erschlossen. Die Erschliessung muss auf das 
Provenienzprinzip umgestellt werden. 

 Die amtlichen Ablieferungen wurden bisher nicht verzeichnet, sondern nur gemäss Ar-
chivplan eingeordnet (vgl. Kap. 4.2.1). Ausser dem Rubriktitel wurden keine weiteren An-
gaben im AIS erfasst. Neu soll das kantonale Archiv mit wesentlich detaillierteren Infor-
mationen verzeichnet werden. Dafür braucht es nicht nur Anweisungen, wie das gesche-
hen soll, es muss auch mehr Erschliessungsleistung erbracht werden.  

 Ein Konzept ermöglicht eine Vereinheitlichung der Verzeichnung und eine Verbesserung 
der Datenqualität. Das Staatsarchiv ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Konzept 
fehlt. Die Erschliessung wurde bisher nicht einheitlich gehandhabt mit der Folge, dass die 
Bestände unterschiedliche Qualität aufweisen. Das Konzept ist eine wesentliche Voraus-
setzung für eine einheitliche Verzeichnung. Es müssen nicht bei jedem neuen Erschlies-
sungsprojekt Best Practices entwickelt werden. Durch klare Regeln wird eine bessere 
Datenqualität erreicht. 

 Damit die Erschliessungsdaten in nationale oder internationale Recherchesysteme inte-
griert werden können, braucht es zusätzlich eine Vereinheitlichung mit institutionenüber-
greifenden Normen und Standards.6 

 

3. Ein Erschliessungskonzept: Wie? 
Die Erarbeitung des Erschliessungskonzepts wird in Form eines Projekts durchgeführt, aller-
dings in einfacher Form. Die Erarbeitung findet innerhalb des Regelbetriebs als eine der Auf-
gaben des stv. Staatsarchivars statt. Der grösste Teil der benötigten Zeitressourcen steht zur 
Verfügung, weil gemäss Stellenprofil die Leitung von Erschliessungsprojekten und die eigene 
Erschliessungstätigkeit als Hauptaufgaben definiert sind. Beide Tätigkeiten können jedoch 
erst aufgenommen werden, wenn die Erschliessungspraxis neu definiert und organisiert ist. 
Bis dahin werden keine neuen Ablieferungen erschlossen und die Mitarbeiter sind mit ande-
ren Aufgaben betraut bzw. die Chance, Erschliessungspendenzen abzuarbeiten, wird ge-
nutzt. Zusätzliche Arbeitszeit wird durch die Entlastung bei der Betreuung der Gemeindear-
chive, die in dieser Zeit allein vom Staatsarchivar wahrgenommen wird, gewonnen. 

 

                                                 
3 Vgl. Gerber, Kontrollierte Erschliessung, S. 53. 
4 Schaefer/Bunde, Standards for Archival Description, S. 15. 
5 Treffeisen, Standardisierte Erschliessung im Landesarchiv Baden-Württemberg, S. 447–448; Nimz, Erschlies-
sungsrichtlinien, S. 2. 
6 Nimz, Erschliessungsrichtlinien, S. 2; Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 4. 
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Projektstart war am 1. November 2013. Am Anfang stand als Auslöser der Auftrag des 
Staatsarchivars, ein Erschliessungskonzept zu erstellen. Im Auftrag wurden die Problem- 
und Handlungsfelder grob skizziert und die Ziele definiert (vgl. Anhang 3). Nach der Auf-
tragserteilung mussten in einer ersten Phase der Inhalt und Ablauf des Projekts genauer 
spezifiziert werden. Durch eine Analyse des Ist-Zustands wurden die Probleme und 
Schwachstellen der bisherigen Erschliessungspraxis und damit die Handlungsfelder detail-
lierter identifiziert und erfasst (vgl. Anhang 4). Diese Analyse erfolgte durch Auswertung der 
wenigen vorhandenen schriftlichen Informationen und durch Gespräche mit den Mitarbeitern 
des Staatsarchivs. Darauf aufbauend wurden der Ablauf und die Endprodukte festgelegt. 
Relativ früh wurde entschieden, nicht alle Teilziele in ein Gesamtpapier umzusetzen. Das 
Projekt wurde in drei aufeinander folgende Teilprojekte mit folgenden Produkten unterteilt:  

1) ein Erschliessungskonzept im engeren Sinn, in welchem die grundlegenden Prinzipien 
der zukünftigen Erschliessung festgehalten werden 

2) eine Prozessdefinition, die den gesamten Erschliessungsprozess samt den dazugehöri-
gen Werkzeugen beschreibt 

3) ein Erschliessungshandbuch, das als praktische Anleitung die Regeln für die Verzeich-
nung im AIS enthält  

Allein das Erschliessungskonzept im engeren Sinne ist Thema dieser Masterarbeit. Die Defi-
nition und Organisation des Arbeitsprozesses sowie die detaillierten Regeln und Beispiele für 
die Verzeichnung werden hier nicht behandelt. Auf die Erschliessung digitaler Daten wird in 
dieser Arbeit ebenfalls nicht eingegangen, da sich die Infrastruktur für das digitale Langzeit-
archiv erst im Aufbau befindet. Im Auftrag ursprünglich enthalten, wurde entschieden, zuerst 
den Abschluss der technischen Umsetzung abzuwarten und die digitale Archivierung erst 
dann in die neue Erschliessungspraxis einzubinden. Viele der hier entwickelten Prinzipien 
und allgemeinen Regeln sind aber auch für digitale Unterlagen gültig bzw. bedürfen nur klei-
ner Anpassungen.7 

Die Erarbeitung des Konzepts im engeren Sinn basierte auf den Erfahrungen des stv. 
Staatsarchivars aufgrund der bisherigen Tätigkeit, auf Vergleichen mit anderen Archiven und 
auf archivwissenschaftlicher Literatur. Folgende Archive wurden für den Vergleich ausge-
wählt: Die Staatsarchive der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Luzern, Nidwalden, Obwalden, 
St. Gallen, Thurgau und Zürich sowie das Stadtarchiv Bern. Der Vergleich basierte auf den in 
den Online-Archivkatalogen zugänglichen Informationen, auf Gesprächen mit Archivaren 
einiger dieser Institutionen sowie auf von diesen zur Verfügung gestellten Dokumenten.8 

In regelmässigen Gesprächen mit dem Staatsarchivar wurden der Stand der Arbeit vorge-
stellt und offene Punkte diskutiert. Dadurch konnten zusätzliche Erfahrungen einfliessen. 
Auch das Wissen von Mitarbeitern mit Kenntnissen in speziellen Bereichen (v.a. Fotos) wur-
de genutzt. Ein erster Entwurf wurde dem gesamten Team vorgestellt. Durch das Feedback 
konnten weitere Verbesserungen vorgenommen werden. Unter anderem musste das Kon-
zept sprachlich vereinfacht werden und es wurden zusätzliche Beispiele eingebaut. Es zeigte 
sich nämlich, dass einige Ausführungen für Mitarbeiter mit weniger archivfachlichem Wissen 
nicht verständlich waren. Im Hinblick auf den Einsatz temporärer Arbeitskräfte und Praktikan-
ten war dies eine wertvolle Erfahrung. 

                                                 
7 Die Erschliessung digitaler Unterlagen wird später in eine aktualisierte Version des Konzepts integriert. 
8 Im Staatsarchiv Nidwalden und im Stadtarchiv Bern ist auch CMISTAR im Einsatz, so dass ganz konkrete tech-
nische Probleme angesprochen werden konnten. Auszüge aus den Online-Archivkatalogen sind in Anhang 8 
abgedruckt, für die Dokumente vgl. die Bibliographie. Mein Dank gilt Ernst Guggisberg, Staatsarchiv Thurgau, 
Max Huber, Staatsarchiv Luzern, Emil Weber, Staatsarchivar des Kantons Nidwalden, und Roland Gerber, Stadt-
archivar von Bern. 
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Ein zweiter Entwurf wurde drei Experten zur Begutachtung vorgelegt und zusätzlich wurde 
mit diesen ein eintägiger Workshop veranstaltet. Die Ergebnisse des Workshops und die 
Gutachten bildeten die Grundlage für eine letzte Überarbeitung des Konzepts. Dabei wurden 
einige Punkte grundlegend geändert. An entsprechender Stelle wird in dieser Arbeit darauf 
eingegangen. 
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4. Das Erschliessungskonzept 
4.1 Zur konkreten Umsetzung moderner archivischer Prinzipien 

Der erste zentrale Punkt des Erschliessungskonzepts ist die Festlegung der grundlegenden 
archivischen Prinzipien, an welchen sich die Erschliessung fortan orientieren wird (vgl. An-
hang 1, Kap. 2). Dadurch wird klar festgehalten, welche Ausrichtung die Erschliessung in 
Zukunft haben soll und den Mitarbeitern des Staatsarchivs wird implizit auch aufgezeigt, wo 
die Probleme der bisherigen Erschliessungsweise lagen.  

Im nationalen Standard der USA Describing Archives. A Content Standard (DACS) werden 
zuerst die grundlegenden Prinzipien der Erschliessung dargelegt.9 Dieses Vorgehen garan-
tiert, dass sofort allen Nutzern des Handbuchs ersichtlich wird, auf welchen Pfeilern die Er-
schliessung basiert. In einem nationalen Standard können nur Prinzipien aufgenommen wer-
den, die archivübergreifend für das ganze Land gültig sind. Dementsprechend beschränkt 
sich die Auswahl der Prinzipien auf allgemein in der Archivwissenschaft anerkannte Grunde-
lemente. Im Unterschied dazu werden im Konzept für das Staatsarchiv Graubünden auch 
Prinzipien aufgeführt, die auf die konkrete Situation dieses Archivs zugeschnitten sind und 
aus allgemeiner Sicht eher Detailfragen betreffen. Für eine deutliche Unterscheidung der 
alten und neuen Erschliessungspraxis ist es aber wichtig, dass diese Punkte den Mitarbei-
tern deutlich gemacht werden.  

Im Anschluss an die Definition der Prinzipien wird in den darauf folgenden Kapiteln des Er-
schliessungskonzepts deren praktische Umsetzung erläutert. Die für eine strategische Neu-
ausrichtung formulierten Prinzipien müssen operationalisiert werden, damit sie von den Mit-
arbeitern der Abteilung „Erschliessung“ umgesetzt werden können. Das Konzept behandelt 
vor allem die Erschliessung und Konservierung von Schriftgut, Fotos und Plänen. Im Staats-
archiv sind nur wenige AV-Medien vorhanden und es wird auch keinen grossen Zuwachs 
geben. Das Amt für Kultur hat definiert, welche Abteilungen für welche Objekte zuständig 
sind.10 Das Staatsarchiv ist für den Fotobereich zuständig, die Kantonsbibliothek und das 
Rätische Museum dagegen für AV-Medien und Plakate bzw. Grafiken, alte Karten und Post-
karten, alles Objekte die sonst gerne auch ins Archiv gelangen. Sind solche Objekte Teil 
einer Ablieferung, werden sie aber nicht aus dieser entfernt. 

 

4.2 Vom Pertinenzprinzip zum Provenienzprinzip 

Der Wechsel vom Pertinenzprinzip zum Provenienzprinzip ist das erste und wichtigste Prin-
zip des Erschliessungskonzepts (vgl. Anhang 1, S. 3). Die Situation im Kanton Graubünden 
zeigt, dass immer noch ein gewisser Diskussionsbedarf besteht, weshalb das Thema hier 
aufgegriffen werden muss. 

 

4.2.1 Die Entwicklung im Staatsarchiv Graubünden bis 2012 

Von 1803 bis 1837 waren die bündnerischen Regierungssekretäre im Nebenamt als Archiva-
re tätig. 1846–1887 wurde die Archivarstelle aus Spargründen ganz aufgehoben und die 
Archivverwaltung dem Kanzleiregistrator übertragen. Erst 1887 kam die Trennung von Re-
gistratur und Archiv zustande. Der Kanzleiregistrator und spätere Staatsarchivar Simeon 
Meisser begann ab 1884 mit einer ersten grundlegenden Neuordnung des gesamten Ar-

                                                 
9 DACS, S. XV–XIX. 
10 Vgl. Sammlungen im Amt für Kultur. 
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chivs, bei welcher das Archivgut der kantonalen Verwaltung, das bis anhin rein chronolo-
gisch geordnet war, in 10 Sachgebiete eingeteilt wurde. Es stellte sich jedoch nach Beginn 
der Ordnungsarbeiten heraus, dass der Archivplan noch nicht ausgereift und zu wenig diffe-
renziert war. Bevor grosse Ordnungsarbeiten umgesetzt wurden, ersuchte die Regierung 
daher um fachmännischen Expertenrat. Der Zürcher Staatsarchivar Paul Schweizer konnte 
für den Entwurf des neuen Archivplans gewonnen werden. Nach seinen Vorgaben von 1888 
wurde die durchgreifende Neuordnung von Simeon Meisser in Angriff genommen. Der Ar-
chivplan, der sich im Wesentlichen am Zürcher Archivplan orientierte, blieb in 10 Sachgrup-
pen unterteilt, besass jedoch wesentlich mehr Untergruppen als Meissers Fassung. Der Ar-
chivplan hatte Bestand bis zur Reorganisation des gesamten Archivs 1945–1953 unter 
Staatsarchivar Rudolf Jenny. Er war zwar bei Bedarf erweitert, jedoch nicht verändert wor-
den. Auch Jenny übernahm bei der Ordnung des kantonalen Archivs das Grundkonzept von 
1888 weitgehend.11 Das kantonale Aktenarchiv wurde in 14 Sachgruppen mit zahlreichen 
Untergruppen unterteilt, hinzu kamen ein separater Bestand für Verträge und Stiftungen so-
wie die Archivbücher. Diese wurden im Archivplan unter XVI und XVII aufgeführt, sie erhiel-
ten aber die speziellen Signaturen CB und CVr.12 Bei den Verträgen und Archivbüchern wur-
de nicht nach Themen unterschieden: so sind die Verträge chronologisch, die Archivbücher 
nach Format geordnet.  

Sämtliche Akten von Parlament, Regierung, Verwaltung und Rechtsprechung wurden bei der 
Reorganisation erstmals vollständig in die Sachgruppen integriert. Im 19. Jahrhundert waren 
die Gerichtsakten noch separat archiviert worden,13 und zahlreiche Ablieferungen aus den 
Departementen waren wegen Personalmangel unerschlossen und die Provenienz deshalb 
erhalten geblieben. Diese Ordnung wurde nun aufgegeben und das Pertinenzprinzip konse-
quent durchgesetzt.14 Die früheren unglücklichen Umstände des Personalmangels wurden 
im Nachhinein nicht als Glücksfall erkannt und die Akten in ihrer ursprünglichen Herkunft 
belassen.  

Dabei war das Provenienzprinzip Rudolf Jenny durchaus bekannt, in seinem Vorwort zur 
Geschichte des Staatsarchivs Graubünden verweist er ausdrücklich darauf als die beste 
Form der Ordnung des Archivguts. Die thematische Erschliessung sollte durch Orts-, Perso-
nen- und Sachregister erfolgen.15 Über das ganze Archiv gesehen, hat Jenny dieses Prinzip 
umgesetzt, bedauerlicherweise aber die gesamte kantonale Überlieferung als eine Proveni-
enz aufgefasst. Dieses Vorgehen hatte bereits Rudolf Wackernagel 1904 für das Staatsar-
chiv Basel-Stadt verteidigt.16 

Meisser hatte erreicht, dass sein Archivplan bereits 1885 in der Registratur der Standeskanz-
lei für die Ordnung und Signierung des gesamten kantonalen Schriftguts – die Departemente 
lieferten ihre Akten zu dieser Zeit noch nicht dem Staatsarchiv ab – eingeführt wurde, was 
eine rationelle Archivierung wesentlich erleichterte.17 Rudolf Jenny stellte dieselbe Forderung 
knapp 60 Jahre später für die gesamte Verwaltung.18 Auch wenn das nicht flächendeckend 
erreicht wurde, dient der Archivplan einzelnen Ämtern bis heute als Grundlage für ihre Re-
                                                 
11 Margadant, Geschichte und Organisation des bündnerischen Archivwesens, S. 4–7 u. 13–14; Jenny, Staatsar-
chiv Graubünden, S. 311–313, S. 323, S. 346–356, S. 364–365. Schweizer hatte ausdrücklich verlangt, dass 
sämtliche Archivalien der kantonalen Verwaltung seit 1803 auf die Sachgruppen aufgeteilt werden. Vgl. Jenny, 
Staatsarchiv Graubünden, S. 364. 
12 Jenny, Staatsarchiv Graubünden, Gesamtarchivplan, S. 49–190.  
13 Jenny, Staatsarchiv Graubünden, S. 280–281. 
14 Vgl. Jenny, Staatsarchiv Graubünden, S. 471–474. 
15 Jenny, Staatsarchiv Graubünden, S. 12–13. 
16 Wackernagel, Repertorium des Staatsarchivs zu Basel, S. XLIII. 
17 Jenny, Staatsarchiv Graubünden, S. 350. 
18 Jenny, Reorganisation des Staatsarchivs Graubünden, S. 39–40. 
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gistratur, so dass immer noch einzelne Ablieferungen nach dessen Vorgaben geordnet und 
signiert dem Staatsarchiv übergeben werden. Dies ersparte dem Staatsarchiv in den letzten 
Jahrzehnten viel Arbeit und trug sicher auch zum langen Überdauern des Systems bei. Die-
ses wurde nämlich unter fortlaufender Erweiterung des Archivplans bei neu entstehenden 
Aufgaben bis 2012 weitergeführt. Im Pertinenzsystem wurden indes vereinzelt Provenienz-
positionen eingefügt, z.B. Amt für Informatik.19 

Alle Archivare nach Meisser haben sich also in den Grundzügen an das Ordnungsprinzip 
dessen Archivplans gehalten. Lange sah niemand eine Notwendigkeit, einen Schlussstrich 
zu ziehen und ein neues Ordnungsprinzip einzuführen. War der „Archivplan für das Staatsar-
chiv von Graubünden“ von Paul Schweizer vom Oktober 1888 zu seiner Zeit ein moderner 
Archivplan – das Provenienzprinzip war damals erst in wenigen Archiven eingeführt worden 
–, so haben es die folgenden Staatsarchivare verpasst, die Weiterentwicklung der Archivwis-
senschaft zu adaptieren. Rudolf Jenny schreibt noch 1956, dass der Archivplan von Schwei-
zer „bis zur Gegenwart grundlegenden Charakter erhielt und noch heute das Fundament 
bildet, auf dem auch in Graubünden der gewaltige Aktenanfall des modernen kantonalen 
Staates ohne nennenswerte Schwierigkeiten archivtechnisch einwandfrei verwaltet werden 
kann.“20 Diese Bewältigung von immer grösser werdenden Aktenbergen dürfte auch der 
Hauptgrund gewesen sein, warum Staatsarchivar Silvio Margadant (1980–2012), der sich 
der Problematik des Pertinenzprinzips durchaus bewusst war, nicht einen grundlegenden 
Wechsel vollzogen hat. Das bisherige System war bei den knappen Ressourcen die best-
mögliche Lösung zur Behandlung der staatlichen Unterlagen. Im Prinzip handelte es sich 
nämlich nicht um eine eigentliche Erschliessung. Die Unterlagen wurden gemäss Archivplan 
abgelegt, aber nicht detailliert verzeichnet. Darum sind Zeitraum und Umfang der enthalte-
nen Unterlagen häufig unklar. 

Der Archivplan war seinerzeit gut durchdacht und das gute Funktionieren hat dazu beigetra-
gen, dass die Notwendigkeit eines neuen Prinzips lange nicht dringlich war. Gilbert Coutaz 
urteilte positiv über den Archivplan: „La démarche grisonne représente sans doute la ré-
flexion la plus complète et la plus achevée en Suisse au milieu du XXe siècle.“21 Heute je-
doch, über 50 Jahre später, ist er aus archivwissenschaftlicher Sicht definitiv überholt und 
bietet auch in praktischer Hinsicht keine tragfähige Basis für eine Fortführung, da die Integra-
tion weiterer Rubriken immer schwieriger wird. 

 

4.2.2 Das Pertinenzprinzip 

Die amtlichen Unterlagen im Staatsarchiv Graubünden wurden also bisher nach dem Perti-
nenzprinzip erschlossen. Das Pertinenzprinzip lässt sich wie folgt umschreiben: „Strukturie-
rung von Archivbeständen nach Territorial-, Personal- oder Sachbetreffen ohne Rücksicht 
auf die Entstehungszusammenhänge der Unterlagen.“22 Das Archivgut verschiedener Akten-
bildner wird nach sachlichen Kriterien ohne Rücksicht auf die Herkunft zusammen in einem 
Bestand geordnet. Der Vorteil des Pertinenzprinzips liegt darin, dass die Unterlagen zu ei-
nem Thema alle beisammen sind. Umso schwerer wiegt der Nachteil, dass der Entstehungs-
zusammenhang und die Herkunft der Unterlagen nicht erhalten bleiben. Da weder Nachvoll-
ziehbarkeit in Rechtsfragen noch Forschung ohne Beachtung des Kontexts möglich sind, 
                                                 
19 Staatsarchiv Graubünden, Archivplan Akten. Die elektronische Version unter 
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/sag/dienstleistungen/bestaende/kantonalesarchiv/Documen
ts/Kant_Akten_Archivplan%202014.pdf (Zugriff 13.6.2014). 
20 Jenny, Staatsarchiv Graubünden, S. 359. 
21 Coutaz, Histoire des Archives en Suisse, S. 105–106. 
22 Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe, S. 89. Vgl. auch Uhl, Bedeutung des Provenienzprinzips, S. 102. 
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kann das Pertinenzprinzip nicht weiter angewandt werden. Auch praktische Probleme sind 
mit dem Prinzip verbunden. Die Einordnung in einen bestehenden Gesamtarchivplan gestal-
tet sich wegen der immer zahlreicheren und immer mehr ausdifferenzierten Verwaltungsauf-
gaben zunehmend schwieriger. Zu diesen Einsichten gelangte man international schon im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts. Währenddessen waren in der Schweiz die meisten Staatsar-
chive ebenso wie das Bundesarchiv noch nach dem Pertinenzprinzip geordnet. Davon legen 
die zahlreichen Archivpläne Zeugnis ab, beginnend mit dem Archivplan für das Staatsarchiv 
Zürich von 1839.23 Oft dienten diese Archivpläne gleichzeitig als Registraturpläne für die 
Verwaltung. 

 

4.2.3 Ursprung und Verbreitung des Provenienzprinzips 

Der Zürcher Archivplan von 1839 war damals ganz state of the art, denn erst in diesen Jah-
ren begann eine neue Entwicklung. Im Jahr 1841 taucht in der Archivistik in Frankreich durch 
Natalis de Wailly das Konzept des fonds und mit ihm das Prinzip des respect des fonds, ge-
mäss dem jedes Dokument dem Bestand zugeteilt bleibt, aus dem es stammt, auf. Eine 
Ordnung nach Provenienzen existierte schon vor 1841, jetzt wurde es aber erstmals als 
Prinzip klar formuliert und begründet und gesetzlich eingeführt. Intensiver diskutiert und theo-
retisiert wurde es in den darauffolgenden Jahrzehnten in Deutschland, den Niederlanden und 
Italien. In Italien wurde das Provenienzprinzip 1875 eingeführt, im Geheimen Staatsarchiv zu 
Berlin 1881 (in sämtlichen preussischen Staatsarchiven erst 1896), im Generallandesarchiv 
Karlsruhe 1887 oder in Holland 1897. Weite Verbreitung bis nach Übersee erhielt das Prinzip 
nach 1900 durch die Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archiven der nieder-
ländischen Archivare Muller, Feith und Fruin, die 1898 erschien und in zahlreiche Sprachen 
übersetzt wurde.24 Auf dem Internationalen Kongress der Archivare 1910 in Brüssel wurde 
das Provenienzprinzip als Grundlage der Ordnung und Verzeichnung einstimmig angenom-
men.25 Die wissenschaftliche Methodik verlangte ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
eine Wahrung der Bestände nach ihrer Entstehung und Herkunft, weil die Bestände nicht als 
blosse Stoffsammlungen, sondern als historisch gewachsene „Organismen“ zu betrachten 
seien. An dieser Forderung hatte auch die damalige Geschichtswissenschaft grossen An-
teil.26 

Die Umsetzung in der Schweiz liess noch einige Jahrzehnte auf sich warten. Früh wurde im 
Staatsarchiv St. Gallen umgestellt, nämlich 1931.27 Im Staatsarchiv Basel-Stadt wurde das 
Provenienzprinzip 1960 eingeführt, im Staatsarchiv Zürich zwischen 1958 und 1964, im 
Staatsarchiv Luzern 1971, im Staatsarchiv Zug 1979, im Staatsarchiv Obwalden 1981. Das 
Bundesarchiv setzte 1968 vollständig auf das Provenienzprinzip um.28 Im Staatsarchiv 
Nidwalden wird das Provenienzprinzip seit 2010 konsequent umgesetzt.29 Im Staatsarchiv 
Thurgau versuchte Bruno Meyer ab 1937 das Provenienzprinzip umzusetzen, konnte aber 
nicht auf Sachbegriffe verzichten.30 Im Staatsarchiv Aargau hingegen hatte man die neueste 

                                                 
23 Coutaz, Histoire des Archives en Suisse, S. 104–105. 
24 Uhl, Bedeutung des Provenienzprinzips, S. 101–106; Lodolini, Respect des fonds, S. 201–206; Rousse-
au/Couture, Fondements, S. 61–62; Neitmann, Entwurf Max Lehmanns, S. 59–64. Erste Spuren der Ordnung 
nach Provenienz stammen aus Frankreich aus dem Spätmittelalter, dann z.B. aus Neapel 1599. Vgl. Lodolini, 
Respect des fonds, S. 201–203. 
25 Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S. 15–16. 
26 Lodolini, Respect des fonds, S. 206; Uhl, Bedeutung des Provenienzprinzips, S. 99. 
27 http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=57 (Zugriff, 13.6.2014). 
28 Coutaz, Histoire des Archives en Suisse, S. 107–109. Für Obwalden: 
http://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=1349 (Zugriff am 13.6.2014). 
29 Auskunft von Staatsarchivar Emil Weber. 
30 Salathé, Staatsarchiv Thurgau, S. 117. 
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Entwicklung in der Archivwissenschaft beachtet und die aus Mangel an Ressourcen im 19. 
Jahrhundert nie in ein Pertinenzprinzip eingeordneten Archivalien in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts in ihrer Ordnung belassen.31 

 

4.2.4 Definition und Bedeutung des Provenienzprinzips 

Es ist nicht primär die Aufgabe des Staatsarchivs, thematisch organisiertes Wissen zu be-
wahren, sondern die Tätigkeit von Aktenbildnern zu dokumentieren, das staatliche Handeln 
nachvollziehbar zu machen. Dies lässt sich nur verwirklichen, wenn der Entstehungszusam-
menhang der Aktenbildung erhalten bleibt. Im Gegensatz zu einem Buch in einer Bibliothek, 
das ein eigenständiges Werk ist, sind Akten und Bücher im Archiv immer im Kontext einer 
bestimmten Aufgabe, Funktion oder Tätigkeit zusammen mit anderen Unterlagen entstan-
den, aus einem bestimmten Grund und zu einem bestimmten Zweck. Dieser Sinnzusam-
menhang muss erhalten bleiben, damit ersichtlich ist, wer die Unterlagen warum, wann und 
wie erstellt hat.32 Die Arbeitsweise des Aktenbildners ist nur nachvollziehbar, wenn die Her-
kunft und der Kontext bewahrt bleiben.  

Um sicher zu stellen, dass Herkunft und Kontext erhalten bleiben, wird im Archiv das Prinzip 
des respect des fonds befolgt. Dieses Prinzip ist die Basis jeder Ordnung und Verzeichnung 
und erlaubt die Bedeutung, Integrität und Authentizität des Archivguts zu erhalten. Das Prin-
zip verlangt nach heutigem Verständnis, dass das Archivgut jedes Aktenbildners, welches 
dieser erstellt, zusammengetragen und zur Ausübung seiner Aufgaben und Tätigkeiten ge-
nutzt hat, gesondert als ein Bestand unter möglichster Beibehaltung der vorarchivischen 
Ordnung und ohne Vermischung mit dem Archivgut anderer Aktenbildner erhalten bleibt. Das 
Prinzip lässt sich in respect de la provenance oder „Provenienzprinzip“ und respect de l’ordre 
originel oder „Prinzip der ursprünglichen Ordnung“ aufteilen.33 Zunächst soll das Provenienz-
prinzip in Abgrenzung zum Pertinenzprinzip erläutert werden. 

Das Provenienzprinzip stellt eine spezifische Logik der archivischen Ordnung dar. Es ver-
langt, dass alle Unterlagen einer Provenienz, unabhängig von ihrer Form, als Einheit er-
schlossen werden und nicht mit den Unterlagen einer anderen Provenienz vermischt werden. 
Provenienz bezeichnet dabei die Körperschaft (z.B. Dienststelle, Firma, Verein) oder Person, 
welche die Unterlagen zur Erledigung ihrer Aufgaben und Tätigkeiten auf organische Weise 

erstellt, zusammen getragen und genutzt hat.34 Archivgut enthält Informationen sowohl auf 
einer inhaltlichen als auch auf einer kontextuellen Ebene und die archivische Erschliessung 
zielt auf den Erhalt beider Informationsebenen. Die Betrachtung der Provenienz bringt den 
Urheber und den Entstehungszweck zutage. Nur durch Beachtung des Provenienzprinzips 
bleibt der Kontext erhalten, bleibt die Beziehung der Unterlagen zur aktenbildenden Stelle 
oder Person bewahrt, so dass die Unterlagen und mit ihnen das Handeln der Personen oder 

                                                 
31 Máthé, Vom Pergament zum Chip, S. 36. 
32 Rousseau/Couture, Fondements, S. 67; Loo, What are Archives, S. 15 u. 18. 
33 Rousseau/Couture, Fondements, S. 61–66; Abrégé d’archivistique, S. 133–134; Loo, What are Archives, S. 15. 
Das kanadische bzw. französische Verständnis des respect des fonds ist als Grundprinzip dem deutschen Kon-
zept des Provenienzprinzips vorzuziehen, weil dieses je nach Auslegung nicht so klar zwischen äusserer Abgren-
zung und innerer Ordnung unterscheidet. Vgl. Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe, S. 91 und Coutaz, Histoire des 
Archives en Suisse, S. 108, Anm. 243. Das ursprüngliche französische Prinzip des respect des fonds kannte das 
Prinzip der ursprünglichen Ordnung nicht. Innerhalb eines Bestands wurden die Akten nach Pertinenzen geord-
net. Vgl. Pearce-Moses, Glossary, S. 318; Lodolini, Respect des fonds, S. 202. 
34 Milton, Arrangement and Description, S. 253; Pearce-Moses, Glossary, S. 317; Roe, Arranging & Describing, S. 
15; Rousseau/Couture, Fondements, S. 65 u. 73; ISAD(G), S. 23–24; Büttner, Provenienzprinzip, S. 35. Fotos 
und Karten etc. werden wegen ihrer anderen Form nicht vom Schriftgutbestand getrennt, auch wenn sie aus 
konservatorischen Gründen gesondert gelagert werden. Aus diesem Grund wurde im Erschliessungskonzept das 
Prinzip aufgenommen, dass Fotos nicht mehr wie bisher separat erschlossen werden. Vgl. Anhang 1, S. 3. 
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Körperschaften richtig verstanden und interpretiert werden können.35 Die Zuständigkeit und 
Hierarchie des Aktenbildners und der Entstehungszweck der Unterlagen, ihre Evidenz, blei-
ben sichtbar.36 Da Schriftgut seit der Entstehung einer mehr oder weniger langen und wech-
selvollen Geschichte unterworfen ist, muss nicht nur die Herkunft bekannt sein, sondern 
auch Veränderungen am Schriftgut, Besitzwechsel, Umordnungen etc. (also der Gebrauch 
der Unterlagen) müssen dokumentiert werden.37 Die Provenienz ist damit mehr als bloss ein 
Name, vielmehr verbirgt sich dahinter die Geschichte der Provenienzstelle und ihrer Unterla-
gen. 

Bei Privatpersonen und Familien gilt das Provenienzprinzip ebenso, auch wenn die Aus-
gangslage nicht immer so eindeutig ist wie bei staatlichen und privaten Körperschaften, die 
einen Auftrag haben, oder einem bestimmten Zweck dienen, so dass die Produktion der Un-
terlagen meistens zielgerichtet erfolgt. Sie entstehen bei Privatpersonen und Familien aus 
unterschiedlichsten Gründen und nicht selten ist eine Sammeltätigkeit damit verbunden. 
Aber auch hier ist die Herkunft wichtig, stehen die Unterlagen in einem Kontext. Sie doku-
mentieren Leben und Tätigkeit einer Person oder Familie und sind organisch gewachsen, 
auch wenn die eigene Aktenbildung zu einem bestimmten Zweck in einigen Fällen hinter der 
Sammlung von fremden Dokumenten zurücksteht. 

 

4.2.5 Vor- und Nachteile des Provenienzprinzips 

Das Provenienzprinzip hat neben dem Erhalt von Kontext und Evidenz einen weiteren Vor-
teil. Weil eine thematische Ordnung nach Pertinenzen eine willkürliche Ordnung ist, entstan-
den aus der Interpretation der Unterlagen durch Archivare und nur gültig und nachvollziehbar 
für eine begrenzte Zeitspanne, ist dem Provenienzprinzip der Vorzug zu geben. Archivare 
müssen die Unterlagen nach gewissen Gesichtspunkten einem Thema zuordnen, wobei oft 
mehrere Möglichkeiten bestehen. Die Zuordnung mag gut begründet sein, sie basiert den-
noch auf der Interpretation und Entscheidung einer einzelnen Person. Jemand anders hätte 
vielleicht eine andere Wahl getroffen. Auch die Bildung der thematischen Rubriken ist zeit-
bedingt und erfolgt(e) meist aus der Sicht des Historikers. Andere Nutzergruppen haben un-
terschiedliche Vorstellungen, suchen also an einem anderen Ort und würden auch andere 
Rubriken bilden. Die Forschungsinteressen verändern sich auch laufend und zukünftige Inte-
ressen sind nicht voraussagbar. Eine thematische Ordnung wiederspiegelt also sowohl be-
züglich der Zuordnung von Unterlagen zu einzelnen Themen als auch bezüglich der Bildung 
der Rubriken eine Momentaufnahme. Jedes Pertinenzsystem wird früher oder später über-
holt und die Zuordnung immer weniger nachvollziehbar sein. 

Das Provenienzprinzip hat auch ökonomische Vorteile. Es ist viel effizienter zu handhaben, 
da oft auf eine zeitraubende Neugliederung und Einordnung verzichtet werden kann. Aus-
serdem bleiben Findhilfsmittel, falls solche von der Verwaltung erstellt wurden, weiterhin 
brauchbar. Erst das Provenienzprinzip bietet die Möglichkeit, einzelne Bestände unterschied-
lich tief zu erschliessen, während beim Pertinenzprinzip immer mit der gleichen Intensität 
verzeichnet werden muss. 

Das Provenienzprinzip hat im Hinblick auf den Nutzer auch einen Nachteil. Es verlangt von 
diesem Kenntnisse über die Organisation und die Kompetenzen- und Aufgabenverteilung in 
der Verwaltung, damit er mögliche Fundorte der für ihn relevanten Quellen ermitteln kann. 

                                                 
35 Loo, What are Archives, S. 16; Roe, Arranging & Describing, S. 14–17; Büttner, Provenienzprinzip, S. 31. 
36 Máthé, Vom Pergament zum Chip, S. 36. 
37 Loo, What are Archives, S. 16. 
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Ebenso müssen zu einer Frage unter Umständen verschiedene Bestände konsultiert wer-
den.38 Das Provenienzprinzip und die Ordnung des Archivguts sind für nicht fortgeschrittene 
und versierte Benutzer nicht immer leicht verständlich, weil sie mit anderen Fragestellungen 
und Ordnungsvorstellungen ins Archiv kommen. Dementsprechend sind sie zu Beginn oft 
überfordert, wenn sie mit der Beständestruktur konfrontiert werden. Sie interessieren sich für 
eine Person, ein Ereignis oder ein Thema und suchen danach.39 Sie interessieren sich selten 
für Verwaltungsstrukturen und wissen oft nicht, wer die Unterlagen, die sie suchen, erstellt 
hat. Manchem Nutzer wäre die Ordnung nach Themen deshalb lieber als diejenige nach 
Provenienz. Der Zugang über die Provenienz kann den Zugang über das Thema darum auch 
nicht ganz ersetzen.40 Diesem Problem kann in der digitalen Welt mit der Verzeichnung in 
Datenbanken aber viel leichter abgeholfen werden als in der analogen Welt, wo in aufwendi-
ger Arbeit Orts-, Personen- und Sachregister erstellt werden müssen. Ein AIS ermöglicht 
mehrere virtuelle Zuordnungen und Verknüpfungen und schafft so eine multidimensionale 
Ordnung. Jürgen Treffeisen ist beizupflichten, dass die Tektonik die Basis einer fundierten 
archivischen Recherche bleibt.41 Daneben müssen aber weitere Einstiegspunkte implemen-
tiert werden, über die man bestands- oder institutionenübergreifend zu den ersten Informati-
onen gelangt, bevor anschliessend über die Tektonik die „umliegenden“ Serien oder Dos-
siers für den Kontext beachtet werden müssen. Der primäre Zugang ist sicher die Volltextsu-
che, diese kann aber nicht allen Anforderungen genügen. Einer der wichtigsten zusätzlichen 
Einstiegspunkte ist die thematische Verschlagwortung. Die fehlende Ordnung nach Pertinen-
zen kann dadurch indirekt wieder eingebunden werden, wenn auch bloss anhand von Begrif-
fen und nicht in einer thematisch strukturierten Tektonik.42 Daneben sind weitere Einstiegs-
punkte denkbar. Das Thema wird in Kapitel 4.9 näher erläutert. 

 

4.3 Bestimmung der Provenienzen und Bestandsbildung 

Die Ausrichtung der archivischen Ordnung und Verzeichnung auf das Provenienzprinzip ist 
unbestritten.43 Es muss aber gefragt werden, wie die konkreten Provenienzen, die aktenbil-
denden Stellen, zu definieren sind und was die Grundeinheit des Provenienzprinzips – die 
oberste Stufe der Verzeichnung – im archivischen System ist, also auf welcher Stufe der 
Kontext erhalten bleiben soll. Bei der konkreten Umsetzung des Provenienzprinzips ist der 
Konsens nicht mehr so eindeutig. 

 

4.3.1 Bestimmung der Provenienzstellen 

Wie wird der Aktenbildner definiert? In Deutschland galt lange die Behörde, mit einem defi-
nierten verwaltungsrechtlichen Status, als Provenienz (Behördenprovenienz). Seit der Ein-
führung des Provenienzprinzips in Deutschland, in Preussen 1881, wurde die Behörde als 
Grundeinheit bestimmt. Eine sinnvolle Ordnung und Verzeichnung stellte aber immer mehr 
Archivare vor grosse Herausforderungen. Da die Behörden weit oben im Verwaltungsaufbau 
angesiedelt waren, mussten die häufigen Verwaltungsreformen zwangsläufig fast jedes Mal 
Auswirkungen auf die Bestandsstruktur haben. Wegen der raschen Abfolge der Veränderun-
gen war es auch nicht möglich, jedes Mal einen neuen Bestand zu bilden. Helmut Dahm 

                                                 
38 Ein eindrückliches Beispiel bei Máthé, Vom Pergament zum Chip, S. 36. 
39 Williams, Managing Archives, S. 108; Nahuet, L’archivistique contemporaine, S. 55–56. 
40 Milton, Arrangement and Description, S. 257; Keyler, Zusammenhang zwischen Erschliessung und Benutzung, 
S. 6. 
41 Treffeisen, Standardisierte Erschliessung im Landesarchiv Baden-Württemberg, S. 460. 
42 MacNeil, Subject Access, S. 243; Abrégé d’archivistique, S. 180. 
43 Duchein, Respect des fonds, S. 74. 

12/137



4. Das Erschliessungskonzept 

13/137 
 

führte deshalb in den 1960er Jahren in Nordrhein-Westfalen die Ressortprovenienz ein. 
Nicht mehr die Behörde war automatisch die Provenienz, auch wenn sie es weiterhin sein 
konnte, sondern jede Abteilung, Unterabteilung, sogar jedes Referat konnte eine Prove-
nienzstelle bilden, sofern er oder sie über einen geschlossenen Aufgaben- und Geschäftsbe-
reich sowie eine eigene Registratur verfügte. Ein einheitlicher rechtlicher Status – sprich eine 
bestimmte Hierarchiestufe der Verwaltung – wurde nicht mehr vorausgesetzt. Dahm argu-
mentierte, dass auch Schellenberg Verwaltungseinheiten unterschiedlichen Rangs als Aus-
gangspunkte für die Bestandsbildung für zulässig hielt.44 Bis heute wird die Ressortproveni-
enz in Deutschland allerdings selten angewandt, da die meisten Archive die Behördenprove-
nienz bevorzugen.45 

In Kanada und Frankreich ist die Provenienz nicht auf eine bestimmte Stufe in der Verwal-
tungshierarchie festgelegt. Rousseau und Couture stellen fest, dass es nicht eine richtige 
Lösung gibt, sondern mehrere Möglichkeiten und die Wahl der besten immer abhängig von 
der konkreten Situation ist.46 Es muss vermieden werden, die Provenienz zu hoch anzuset-
zen, weil die Ordnung und Verzeichnung ansonsten wegen der Menge und Komplexität nicht 
zu bewältigen sind. Wird die Provenienz allerdings zu tief angesetzt, führt das zu einer un-
übersichtlichen Zersplitterung. Michel Duchein schlägt in seinem wegweisenden Aufsatz zum 
respect des fonds konkrete Kriterien zur Bestimmung vor: Eine Provenienzstelle muss eine 
Bezeichnung haben und aufgrund einer gesetzlichen Grundlage geschaffen worden sein, 
über klar definierte Aufgaben und Kompetenzen verfügen, in der Hierarchie der Verwaltung 
eindeutig positioniert sein, eine innere Aufbauorganisation besitzen und über selbständige 
Entscheidungsbefugnisse verfügen.47 Diese Kriterien garantieren, dass keine zu kleinen Ein-
heiten gewählt werden. Auch Carol Couture vertritt diesen Ansatz.48 Eine solche legalistische 
Sichtweise verhindert aber, auch wenn sie keine bestimmte Hierarchiestufe festlegt, dass in 
Graubünden sinnvolle Verwaltungseinheiten als Provenienzen definiert werden können. 
Sämtliche Kriterien erfüllen nur die Dienststellen, die Abteilungen darunter erfüllen zwar die 
übrigen Kriterien, ein gesetzlicher „Gründungsakt“ fehlt aber meistens.49 

Bei Parlament, Regierung, Justiz und bei den selbständigen Anstalten sind die aktenbilden-
den Stellen einfach zu bestimmen (vgl. Anhang 2). Schwierig wird es bei den Verwaltungs-
einheiten. Generell die Dienststelle als unterste mögliche Stufe für eine Provenienz zu be-
stimmen, ist nicht praktikabel, weil das in einigen Fällen komplexe Bestände, die nicht sinn-
voll bewirtschaftet werden können, zur Folge hätte. In einigen Dienststellen haben die ein-
zelnen Abteilungen nämlich praktisch keinen Bezug zueinander. Die Abteilungen hingegen 
weisen oft die ideale Organisation, Grösse und Eigenständigkeit auf, um die Provenienz zu 
bilden. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Vor allem bei kleinen Dienststellen mit einem 
engen Kompetenz- und Aufgabenbereich wird die Provenienz sinnvollerweise auf der Ebene 
der Dienststelle gebildet. Das Staatsarchiv hat sich deshalb für eine flexible Lösung ent-
schieden: Provenienzen oder aktenbildende Stellen bei der kantonalen Verwaltung sind die-
jenigen Verwaltungseinheiten, die auf Stufe Departement und Dienststelle in der Regierungs- 
und Verwaltungsorganisationsverordnung50 und für darunter liegende Stufen im Organi-

                                                 
44 Dahm, Behördenprovenienz und Ressortprovenienz, Sp. 222–229. Auch in der DDR wurde dieses System zu 
der Zeit verschiedenen Orts eingeführt. Vgl. ebd., Sp. 226. 
45 Pawelletz, Neustrukturierung der Ministerialbestände, S. 171. 
46 Rousseau/Couture, Fondements, S. 77. 
47 Duchein, Respect des fonds, S. 79–80. Ähnliche Kriterien hatte bereits Enders, Archivverwaltungslehre, S. 101 
aufgestellt. 
48 Couture, Fonctions, S. 229–230. 
49 Vgl. auch die Kritik von Scott an Ducheins Vorgaben in Eastwood, Putting the Parts of the Whole Together, S. 
101. 
50 BR 170.310 RVOV. 
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gramm der Dienststelle / im Staatskalender als eigenständige Einheiten definiert sind und die 
über eine eigenständige Geschäftsablage bzw. ein eigenes Ordnungssystem verfügen.51 Je 
nach Departement und Dienststelle kann dies unterschiedlich ausgestaltet sein. Während 
beispielsweise im Amt für Kultur das Staatsarchiv und die Kantonsbibliothek je eine Proveni-
enz bilden, liefern die einzelnen Abteilungen des Personalamts nicht eigenständig ab.  

Mit der eigenständigen Geschäftsablage wird ein Kriterium eingeführt, das bei Duchein fehlt. 
Eine Ablage ist jedoch notwendig, denn das Erfüllen der organisatorischen Vorgaben allein 
garantiert nicht, dass auch ein Schriftgutkörper vorhanden ist, der eigenständig abgeliefert 
werden kann, ohne eine Ablage auseinander zu reissen bzw. den Kontext zu zerstören.52 
Sämtliche Provenienzen der kantonalen Verwaltung können noch nicht abschliessend be-
stimmt werden, da das Staatsarchiv über keine Übersicht verfügt, wer in den einzelnen De-
partementen und Dienststellen selbständig seine Unterlagen verwaltet. Es ist jedoch vorge-
sehen, in der Verordnung zum neuen Archivgesetz ebendies zu fordern. Die dem Gesetz 
unterstellten Behörden sollen genau dies definieren: die Stellen mit selbständiger Schriftgut-
verwaltung, die dann auch über einen Archivverantwortlichen verfügen müssen. 

Bei den nichtstaatlichen Archiven sind die Provenienzstellen natürliche und juristische Per-
sonen. Bei den natürlichen Personen wird zwischen Einzelpersonen und Familien unter-
schieden. Bei den juristischen Personen sind es selbständige Körperschaften (ein Verein, 
eine Firma etc.). Es ist nicht davon auszugehen, dass unselbständige Körperschaften, z.B. 
eine Abteilung einer Firma, Unterlagen abliefern werden. Die Bestimmung der Provenienz 
kann sich bei Personen und Familien schwierig gestalten, wenn die abliefernde Stelle nicht 
die Provenienz ist und auch über keine Informationen verfügt, wer diese Unterlagen erstellt 
oder zusammengetragen hat.53 

Die Kriterien von Duchein können auch als Orientierung zur zeitlichen Abgrenzung von Pro-
venienzen dienen. Sie können aber wiederum nicht strikt angewandt werden, sonst müsste 
jede Änderung von Name, Kompetenzen etc. zur Bildung eines neuen Bestands führen. Nur 
bei grossen Änderungen bei den Aufgaben und Kompetenzen sollte ein neuer Bestand ge-
bildet werden.54 Namensänderungen oder kleine Änderungen bei den Kompetenzen und 
Aufgaben einer Provenienz sind häufig. Wenn jedes Mal ein neuer Bestand eröffnet wird, 
führt das zu einer unübersichtlichen und zersplitterten Landschaft von Klein- und Kleinstbe-
ständen, von denen jeder für sich wenig Aussagekraft besitzt. Hinzukommende oder abge-
hende Kompetenzen und Aufgaben können stattdessen bei der Verwaltungsgeschichte ver-
merkt werden mit Angabe des Vorgängers bzw. Nachfolgers.55 Auch wenn eine Abteilung zu 
einer Dienststelle erhoben wird, ohne dass sich an den Aufgaben und Kompetenzen etwas 
ändert, ist nur die Beschreibung in der Verwaltungsgeschichte, nicht aber die Eröffnung ei-
nes neuen Bestands nötig; ebenso wenig bei der Verschiebung in ein anderes Departement 
bzw. eine andere Dienststelle. 

 

                                                 
51 In Anlehnung an Dahm und an die australische Definition der agency. Vgl. Eastwood, Putting the Parts of the 
Whole Together, S. 99. Die Kriterien 2–5 von Duchein werden erfüllt. 
52 Aus diesem Grund haben auch die Bibliothèque et Archives Canada in Anpassung von Ducheins Modell dieses 
zusätzliche Kriterium eingeführt. Vgl. Nahuet, L’archivistique contemporaine, S. 49. 
53 Roe, Arranging & Describing, S. 20. Wenn z.B. bei der Erwerbung eines Hauses auf dem Dachboden Unterla-
gen gefunden werden, stellt sich die Frage von welchem Vorbesitzer diese stammen. 
54 Dryden, From Authority Control to Context Control, S. 7; Nimz, Archivische Erschliessung, S. 106; Enders, 
Archivverwaltungslehre, S. 105–106; Couture, Fonctions, S. 231. 
55 Othenin-Girard, Erschliessung nach ISAD(G), S. 56. 
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4.3.2 Bestandsbildung und -abgrenzung 

Im Allgemeinen wird die Provenienz mit dem Bestand gleichgesetzt. Der Bestand, englisch 
und französisch fonds, umfasst als Grundeinheit des Provenienzprinzips das gesamte Ar-
chivgut eines Aktenbildners (Körperschaft, Familie oder Person), unabhängig von Form und 
Trägermaterial, welches dieser auf organische Weise im Rahmen seiner Funktionen, Aufga-
ben und Tätigkeiten erstellt oder zusammengetragen hat.56 Das Provenienzprinzip dient da-
mit der Abgrenzung der Bestände untereinander. Der Bestand ist in vielen Ländern, vor al-
lem auch in Kanada, das mit einer intensiven archivwissenschaftlichen Forschung seit den 
1980er Jahren die internationale Diskussion geprägt hat, die Grundeinheit, auf dessen Basis 
das Archivgut strukturiert wird. Anders präsentiert sich die Situation in den USA, wo aus ver-
schiedenen Traditionen verschiedene Grundeinheiten entstanden sind und man sich nicht 
auf ein System einigen will.57 Bei der Erarbeitung des Standards ISAD(G) hat man sich für 
den Bestand als Grundeinheit entschieden, im Bewusstsein, dass man wegen der komple-
xen modernen Verwaltungsstrukturen und der vielen Veränderungen das Prinzip nicht immer 
konsequent befolgen kann.58  

Die Wahl des Bestands als Grundeinheit im Archiv bringt nämlich gewisse Probleme mit 
sich, wenn die Verwaltungsstrukturen regelmässig ändern. Verwaltungsstellen werden abge-
schafft, neu geschaffen, umstrukturiert, in der Hierarchie auf- oder abgestuft. Aufgaben und 
Kompetenzen werden dadurch von einer Provenienz zur anderen verschoben. Eine einzelne 
Aufgabe oder Tätigkeit kann aber erhalten bleiben und somit auch die dazugehörige Akten-
serie, die von einer Amtsstelle bei einer Umstrukturierung unter Umständen dem Nachfolger 
übergeben wird.59 Das Archiv muss entweder die Unterlagen einer durchgehenden Serie 
aufteilen: bis zum Zeitpunkt des Wechsels in einem Bestand, danach im anderen. Das ist 
aufwendig und zerstört einen Teil des Kontexts. Oder die Unterlagen bleiben zusammen in 
einem Bestand – dem letzten für diese Aufgabe verantwortlichen.60 Dadurch wird aber das 
Provenienzprinzip missachtet, indem Akten einer fremden Provenienz in einem Bestand 
sind. Man kann allerdings nur von einer Missachtung sprechen, wenn Akten übernommen 
und nicht weitergeführt wurden. Die Provenienz ist definiert durch Erstellung und Nutzung 
der Akten. Wenn man bei Akten, die vom Nachfolger gebraucht wurden, nicht von einem 
Wechsel der Provenienz sprechen kann, so ist es doch das Hinzukommen einer weiteren 
Provenienz; diese Akten haben multiple Provenienzen. 

Nach der klassischen deutschen Archivlehre werden übernommene Akten, die weitergeführt 
wurden, bei der Nachfolgebehörde belassen; übernommene und nicht weitergeführte Akten 
hingegen herausgelöst und bei der Vorgängerbehörde eingegliedert.61 Diese Arbeit kann 
ausgeführt werden, falls es sich um ganze Aktenserien oder ganze Teile einer Registratur 
handelt, bei einzelnen Akten innerhalb einer Serie ist der Aufwand jedoch zu gross. Michel 

                                                 
56 ISAD(G), S. 23; Pearce-Moses, Glossary, S. 173; Couture, Fonctions, S. 225; Abrégé d’archivistique, S. 333. In 
Deutschland wird zwischen Bestand und Fonds unterschieden. Der Fonds bezeichnet gemäss Provenienzprinzip 
einen Bestand mit einheitlicher Herkunft, während der Bestand irgendeine Gruppe von zusammengehörigem 
Archivgut umfasst. Vgl. Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe, S. 56 u. 72, und Papritz, Archivwissenschaft, Band 1, S. 
99–103. In der Schweiz gibt es diese Unterscheidung nicht. Im Staatsarchiv Graubünden wird auch keine Unter-
scheidung gemacht, der Bestand ist generell die Grundeinheit, unabhängig nach welchem Prinzip er entstanden 
ist. So gibt es neben Provenienzbeständen auch Sammlungsgut- und Pertinenzbestände.  
57 Roe, Arranging & Describing, S. 19–20. 
58 Nougaret, Vers une normalisation internationale, S. 278. 
59 Höroldt, Beständebildung und -abgrenzung in Umbruchzeiten, S. 224–225; Couture, Fonctions, S. 229. 
60 Höroldt, Beständebildung und -abgrenzung in Umbruchzeiten, S. 226. 
61 Enders, Probleme des Provenienzprinzips, S. 35. In Deutschland werden Vor- oder Fremdprovenienzen oft aus 
den Zugängen entfernt und den entsprechenden Beständen zugewiesen. Vgl. Moritz, Beständeverwaltung, S. 6. 
Oder sie werden in den Beständen gelassen, aber es werden bestandsübergreifende Provenienzfindmittel er-
stellt. Vgl. Ziwes, Provenienzgerechte Bestandsbildung und akzessorische Lagerung, S. 38. 
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Duchein verlangt realistischer, dass Vorakten einer aufgelösten Vorgängerbehörde getrennt 
werden, ausser wenn sie so stark vermischt sind, dass eine eindeutige Identifizierung nicht 
mehr möglich ist.62 Dieser Ansatz wird auch in Kanada verfolgt.63 Nach Papritz belässt man 
alle Vorakten beim Nachfolger. Da bei den fortgeführten Vorakten zwei Provenienzen betei-
ligt sind, können nicht beide Bestände alle Akten enthalten. Darum kann man die nicht fort-
geführten Akten auch beim Nachfolger belassen. Das ist bei der physischen Ordnung weni-
ger aufwendig und wo die Akten lagern ist unerheblich. Bei der Verzeichnung ist die einzig 
richtige Variante, alle Akten bei beiden Beständen zu erfassen, da übernommene aber nicht 
fortgeführte Akten auch für den Nachfolger von Bedeutung gewesen sein können. Sie kön-
nen konsultiert worden sein, ohne Zuwachs erhalten zu haben.64 In der digitalen Welt muss 
eine Akte nicht mehrfach erfasst werden, sondern die multiple Provenienz wird durch die 
Verknüpfung mit mehreren Beständen erfasst.65 

In Australien wurde die Serie als Grundeinheit der Erschliessung festgelegt. Eine Serie kann 
im Verlauf ihrer Existenz mehrere Provenienzen haben. Diese werden getrennt von den Un-
terlagen erfasst (separate context entities from content entities). Akten und Aktenbildner 
werden anschliessend über Links virtuell miteinander verknüpft. Dadurch wird die Wahl zwi-
schen der Aufteilung einer Serie oder der beliebigen Zuweisung der ganzen Serie zu einer 
Provenienz obsolet.66  

Das Provenienzprinzip kann durch die Wahl des Bestands als Grundeinheit und durch den 
Entscheid der Nichtaufteilung nicht immer in letzter Konsequenz aufrechterhalten werden, 
dennoch wird dieses System im Staatsarchiv Graubünden angewandt. Das Provenienzprin-
zip ist zwar ein Grundprinzip, aber kein absolutes Gesetz. Im Sinne der „Rationalität archivi-
schen Arbeitens“67 müssen Abweichungen möglich sein. Oder wie Laura Millar es ausdrückt: 
„In truth, provenance […] can be and often ha[s] to be defined less in accordance with the 
theory of archives and more in keeping with the reality of the materials in hand.“68 Das 
Schriftgut wird in dem Bestand belassen, in welchem es sein letztes organisches Wachstum 
erfahren hat, jedoch wo der Nachfolger eine ganze Serie und nicht eine einzelne Akte, wie 
bisher in der Archivwissenschaft definiert, übernommen und weitergeführt hat. Man kann 
diese Entscheidung als einen Schritt zur Weiterentwicklung der Theorie des Provenienzprin-
zips sehen. Nur durch das Bewahren einer ganzen Serie oder Aktengruppe bleibt der Kon-
text erhalten, während dieser verloren gehen kann, wenn Serien auseinandergerissen und 
aufgeteilt werden. Nicht eine einzelne Akte erhält durch Weiterführung eine multiple Proveni-
enz, sondern eine ganze Gruppe von zusammengehörigen Akten. 

Die ganze Geschichte eines Bestands mit Aufführung sämtlicher Provenienzen wird im Be-
standsbeschrieb erfasst und mit Verweisen wird auf die Bestände der Vorprovenienzen, falls 
solche bestehen, hingewiesen und umgekehrt. Zudem können auf allen Verzeichnungsstu-
fen sämtliche Provenienzen erfasst werden. Bei einer Dossiererschliessung wird die Prove-
nienz bei jedem einzelnen Dossier erfasst. Die Dossiers des Vorgängers bleiben aber virtuell 
und physisch im Bestand. Das Staatsarchiv Graubünden bildet, zumindest vorläufig, keine 
getrennten virtuellen Bestände, wie das in Baden-Württemberg und Bayern gemacht wird, 

                                                 
62 Duchein, Respect des fonds, S. 82–83. Nur wenn eine Behörde einzelne Kompetenzen und Unterlagen über-
gibt, ohne dass sie aufgelöst wird, können diese als Vorakten im Bestand des Nachfolgers belassen werden. 
63 Couture, Fonctions, S. 231–232. 
64 Papritz, Archivwissenschaft, Band 4, S. 20–31. Diese Forderung stellt auch Eastwood, Putting the Parts of the 
Whole Together, S. 114. 
65 Douglas, Origins, S. 30. 
66 Millar, Archives, S. 154; Milton, Arrangement and Description, S. 264–268. 
67 Büttner, Provenienzprinzip, S. 27. 
68 Millar, Archives, S. 98. 
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und verknüpft die Dossiers auch nicht mit mehreren Beständen.69 Über eine Abfrage der Da-
tenbank kann aber jeder Nutzer sämtliches Archivgut einer Provenienz ermitteln, also für 
eine konkrete Anfrage einen temporären virtuellen Bestand bilden. Ist eine Aufteilung von 
Ablieferungen mit vertretbarem Aufwand und ohne Zusammenhänge zu zerstören möglich, 
etwa wenn ganze Serien des Vorgängers lediglich übernommen, nicht aber weitergeführt 
wurden, wird dies gemacht. Solche Serien wurden vermutlich nie konsultiert, sondern nur 
übernommen, weil der Vorgänger und damit auch seine Ablage aufgelöst wurden, aber keine 
Ablieferung ins Archiv erfolgte. 

Schriftgut entsteht in einem Kontext in einer lebendigen Organisation, die sich mit der Zeit 
wandelt. Mit dem Eintritt ins Archiv wird aus lebendem Schriftgut aber „totes“ Archivgut. Es 
wird in einigen Fällen nicht möglich sein, Bestände bis hinunter zu jeder Akte oder jedem 
Dokument sauber zu bilden und abzugrenzen, weder physisch noch virtuell. Deshalb kann 
es nur darum gehen, eine flexible Lösung zu wählen, die mit möglichst geringem Aufwand 
und für viele Fälle umsetzbar ist. Diese Aussage besitzt genauso Gültigkeit für den Aspekt 
der inneren Ordnung (siehe Kap. 4.6). 

 

4.4 Akzessionsprinzip 

Im Staatsarchiv Graubünden ist der Bestand die Grundeinheit der Erschliessung und alle 
Unterlagen einer aktenbildenden Stelle werden integriert. Diese Integration wird aber anders 
durchgeführt, als dies bei den meisten Archiven in der Schweiz der Fall ist. Neben dem Pro-
venienzprinzip wird nämlich sowohl bei der Lagerung als auch bei der Erschliessung das 
Akzessionsprinzip eingeführt (vgl. Anhang 1, S. 3). Akzessionen werden nicht nur aufstei-
gend in der Reihenfolge der Bearbeitung magaziniert (Numerus-currens-Verfahren), sondern 
auch separat verzeichnet.70 Eine Akzession ist dabei als ein Endarchiv-Zugang von Unterla-
gen einer Provenienz definiert und meistens mit einer Ablieferung gleichzusetzen, jedoch 
nicht in jedem Fall. Unter Umständen bilden mehrere Ablieferungen einer Provenienz eine 
Akzession oder eine Ablieferung wird auf mehrere Akzessionen aufgeteilt (vgl. die Erläute-
rungen in Anhang 1, Kap. 3.4.2).  

 

4.4.1 Das Akzessionsprinzip bei der Magazinierung 

In Frankreich hat man das Akzessionsprinzip schrittweise eingeführt, zuerst bei der Magazi-
nierung, dann bei der Verzeichnung. Bereits ab den 1950er Jahren wurden in einigen Archi-
ven die einzelnen Ablieferungen nicht mehr physisch in die entsprechenden Bestände ein-
geordnet, sondern in der Reihenfolge des Eingangs im Magazin archiviert. Dabei wurden 
sowohl die Ablieferungen als auch deren Dossiers je mit einer durchlaufenden Signatur von 
1–n versehen. Die intellektuelle Ordnung fand vorerst weiterhin nach Beständen und Serien 
statt, mit der Folge, dass die Signaturen nicht mehr zwingend aufsteigend aufeinander folg-
ten.71 Im Staatsarchiv Zürich z.B. wird dieses System ebenso angewandt. Die einzelnen Zu-
gänge einer aktenbildenden Stelle erhalten eine Signatur der Form „Z [fortlaufende Num-
mer]“. Bei der Verzeichnung werden die einzelnen Dossiers an der richtigen Stelle im Be-

                                                 
69 Vgl. Kretzschmar/Müller, Virtuelle Bestände, Sp. 596–597; Douglas, Origins, S. 30. 
70 Bis zur Erschliessung und Einlagerung ins Endarchiv werden die Ablieferungen in einem Zwischenarchiv gela-
gert. Dort werden die Ablieferungen aufgestellt, wo gerade Platz ist. Die Steuerung der Erschliessungsgeschwin-
digkeit durch die Wahl der Erschliessungstiefe sorgt dafür, dass dieses Zwischenlager nicht irgendwann wegen 
fehlender Kapazitäten zu einem Endarchiv wird. Vgl. Kap. 4.8.2. 
71 Manuel d’archivistique, S. 200–201. 
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stand intellektuell eingeordnet. Anhand der Signatur lässt sich ermitteln, zu welchem Zugang 
ein Dossier gehört.72  

Das Prinzip der akzessorischen Lagerung und der Abkehr der physischen Bestandsbildung 
wird mittlerweile in vielen Archiven angewandt, weil es die effizienteste Lagerbewirtschaftung 
erlaubt.73 Es müssen viel weniger Zuwachspunkte bewirtschaftet werden. Und es ist grund-
sätzlich unmöglich die Grösse der Lücken für zukünftige Ablieferungen zu bestimmen. Eben-
so ist es viel zu aufwendig, dauernd Archivgut hin und her zu schieben. Das benötigt nicht 
nur viele Raumkapazitäten, die ineffizient genutzt werden, sondern kostet Zeit und Geld, 
Ressourcen, die meist nicht vorhanden sind. Das Provenienzprinzip wird durch die akzesso-
rische Lagerung nicht verletzt, denn es beansprucht keine Gültigkeit für die Magazinierung, 
auch wenn Papritz diese Ansicht vertrat.74 Für den Erhalt der Provenienz ist nicht die Lage-
rung, sondern die Verzeichnung verantwortlich, der Bestand ist eine intellektuelle oder virtu-
elle Einheit, keine materielle.75 Dem Akzessionsprinzip bei der Magazinierung wird oft Un-
übersichtlichkeit und die Gefahr von Irrtümern vorgeworfen. In Zeiten von Standortverwal-
tungssoftware sind diese Argumente jedoch überholt.76 Ein gewisser Mehraufwand bei der 
Aushebung kann durch das System verursacht werden, wenn der Magaziner die Unterlagen 
von mehreren Standorten zusammentragen muss. Die Vorteile, die bei der Magazinbewirt-
schaftung erzielt werden, wiegen diese Nachteile aber auf. Durch die Loslösung von Maga-
zinierung und Erschliessung sind zudem Ergänzungen und Umstellungen in der nur noch 
virtuell vorhandenen Tektonik jederzeit möglich.  

Im Staatsarchiv Graubünden gibt es im neu geplanten System nicht nur einen Zuwachspunkt 
für die akzessorische Lagerung, sondern neben zwei Hauptzuwachspunkten, die zwischen 
staatlichen und nichtstaatlichen Akzessionen unterscheiden, gibt es einige weitere für Spezi-
alfälle (vgl. Anhang 1, Kap. 3.3). Die Zuwachspunkte wurden gegenüber dem bisherigen 
System aber stark reduziert, so dass die Magazinverwaltung wesentlich erleichtert wird und 
der vorhandene Raum viel effizienter genutzt werden kann. 

 

4.4.2 Das Akzessionsprinzip bei der Erschliessung 

In Frankreich ist man dann allerdings noch einen entscheidenden Schritt weiter gegangen. 
Ab 1979 wurde institutionalisiert, was einige Departementalarchive schon früher begonnen 
hatten: dass auch nach Zugang erschlossen wird. Die einzelnen Akzessionen – nur amtlicher 
Provenienz – werden einzeln durch Übernahme des Ablieferungsverzeichnisses ergänzt mit 
einer Beschreibung der Akzession und durch eine Indexierung erschlossen. Die Akzessionen 
werden in der Tektonik fortlaufend unter einer Position eingereiht, unter dem Buchstaben 
„W“, dem letzten freien Buchstaben des cadre de classement. Zusammengeführt zum Be-
stand werden die einzelnen Akzessionen nur durch einen Index. In der Regel bildet die Ak-
zession die Indizierungseinheit, wenn das Ablieferungsverzeichnis keine gute Qualität besitzt 

                                                 
72 Erschliessungshandbuch, S. 19 u. 31.  
73 Für eine Übersicht der andernfalls auftauchenden Probleme siehe Ziwes, Provenienzgerechte Bestandsbildung 
und akzessorische Lagerung, S. 28. Noch in den 1990er Jahren hatten viele Archive in Deutschlang die akzesso-
rische Lagerung trotzdem nicht eingeführt bzw. nur als Übergangslösung akzeptiert. Vgl. Moritz, Beständeverwal-
tung, S. 6; Kretzschmar/Müller, Virtuelle Bestände, Sp. 597–598. 
74 Moritz, Beständeverwaltung, S. 8; Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S. 8. Papritz, Archivwissenschaft, Band 
4, S. 343–344, hat die akzessorische Lagerung zwar selber angewandt, sah dies aber auch nur als Übergangslö-
sung. 
75 Rousseau/Couture, Fondements, S. 72; Ziwes, Provenienzgerechte Bestandsbildung und akzessorische Lage-
rung, S. 40–41. 
76 Moritz, Beständeverwaltung, S. 12. Im Staatsarchiv Graubünden wird darum mit Einführung des Akzessions-
prinzips eine konsequente Standortverwaltung eingeführt. 
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auch mal die Serie oder sogar das Dossier. Man hat das System vor allem deshalb einge-
führt, weil die Ressourcen fehlten, um die Zugänge sauber in die Bestände zu integrieren 
und zu verzeichnen.77  

Dieses System wird neu auch im Staatsarchiv Graubünden, jedoch mit einigen Modifikatio-
nen eingesetzt. Die archivische Verzeichnung wird nicht durch eine Indexierung ersetzt, die 
Akzessionen werden nicht alle unter einer Position in der Tektonik integriert und die Akzessi-
onen werden auch nicht bestandsunabhängig eingegliedert. Auf der anderen Seite wird das 
System ebenfalls bei den nichtstaatlichen Archiven angewandt. Werden die Unterlagen in 
Akzessionen erschlossen, verletzt dies nicht das Provenienzprinzip. Es werden keine Prove-
nienzen vermischt, lediglich eine Provenienz aufgeteilt. Diese liegt aber nur physisch im Ma-
gazin auf mehrere Standorte verteilt. Eine intellektuelle Fondsbildung erfolgt im AIS weiter-
hin, indem alle Akzessionen einer Provenienzstelle virtuell unter einem Bestand zusammen-
gefasst werden, jedoch als eigenständige Akzessionen ohne Integration der Serien und Dos-
siers in einen Aktenplan.78 In diesem Sinn befinden sich auch Vorprovenienzen nicht phy-
sisch im Bestand, sondern in einer Akzession desselben (vgl. Kap. 4.3.2). Die innere Ord-
nung findet ebenso innerhalb der Akzession statt. 

Das Akzessionsprinzip wird bei der Lagerung – jedoch niemals bei der Verzeichnung – 
durchbrochen, wenn Akzessionen, Dossiers oder Dokumente aus formalen oder konservato-
rischen Gründen eine separate Lagerung verlangen, z.B. Überformate, die grössere Regale 
benötigen. Hier ist eine gute Standortverwaltung unabdingbar. Eine Akzession entspricht 
eigentlich einem in sich geschlossenen Teilbestand, wird aber nicht als solcher bezeichnet, 
weil gemäss Archivlehre ein Teilbestand eine Unterteilung eines Bestands nach verschiede-
ner Herkunft der Unterlagen innerhalb der Provenienz oder nach formalen, sachthemati-
schen, funktionalen oder zeitlichen Kriterien ist.79 Die Akzession hingegen ist nur durch den 
Ablieferungsprozess definiert. 

In Deutschland werden Bestände in der Regel nicht akzessionsweise getrennt verzeichnet.80 
So wurde an einer Fortbildungsveranstaltung in Marburg 1997 denn auch nur diskutiert, ob 
Bestände nur virtuell zusammengeführt werden müssen, oder ob dies auch physisch ge-
schehen müsse.81 Eine der wenigen Ausnahmen mit Akzessionsprinzip ist das Hauptstaats-
archiv Düsseldorf.82 In der Schweiz gibt es einige Archive, die dieses Prinzip anwenden, al-
len voran das Staatsarchiv Luzern, das als Vorbild für die Etablierung des neuen Systems 
diente.83 Auch in den Kantonen Obwalden und St. Gallen wird dieses System angewandt.84 
Im Staatsarchiv Thurgau wird seit 1997 nach dem Akzessionsprinzip mit starker Anlehnung 
an das französische System erschlossen.85 Dabei werden alle Akzessionen – ohne Unter-
scheidung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen – in einer Position der Tektonik ver-

                                                 
77 Nougaret, Les instruments de recherche, S. 18–19; Abrégé d’archivistique, S. 141; Stein, Die Verschiedenheit 
des Gleichen, Sp. 608–611.  
78 Vgl. Anhang 1, Kap. 3.4.1 und 3.5.1 für die Ausführungen und Anhang 2 für Beispiele. Die Indexierung wurde in 
Frankreich eingeführt, weil nicht genügend Ressourcen für eine Verzeichnung vorhanden sind. In Graubünden 
wird das über die Erschliessungstiefe geregelt. Vgl. Kap. 4.8.2. Die Ordnungssystematik eines Bestands wird im 
Staatsarchiv Graubünden als „Aktenplan“ bezeichnet. 
79 ISAD(G), S. 24. 
80 Moritz, Beständeverwaltung, S. 6. 
81 Kretzschmar/Müller, Virtuelle Bestände, Sp. 593–597. 
82 Reinicke, Ministerialarchiv Nordrhein-Westfalen. Hier, S. 54, wird die Akzession als Bestand bezeichnet. 
83 Huber, Das „Management“ der staatlichen Provenienzbestände im Staatsarchiv Luzern, S. 5. 
84 Vgl. Anhang 8. 
85 Salathé, Staatsarchiv Thurgau, S. 119. 
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zeichnet und auch nicht Beständen zugewiesen.86 Diesen radikalen Weg wollte das Staats-
archiv Graubünden nicht gehen, sondern eine gewisse Aussagekraft der Tektonik bewahren. 

Das Akzessionsprinzip hat verschiedene Vorteile, es kann vor allem effizienter erschlossen 
werden. Da für jede Akzession ein eigener Aktenplan erstellt wird, muss weniger Rücksicht 
auf bestehende Bestandsstrukturen genommen werden. Bei einem offenen Bestand muss 
die Gliederung unter Umständen immer wieder angepasst werden. Bei einem offenen Be-
stand muss auch nach jedem Zuwachs das Findmittel neu erstellt werden. Das Prinzip hat 
schliesslich auch Vorteile für den Benutzer. Da Akzessionen im Gegensatz zu einem offenen 
Bestand keinen Zuwachs erhalten, muss dieser eine einmal durchgeführte Recherche nicht 
wiederholen, um zu überprüfen, ob etwas Neues dazu gekommen ist. Er muss nur schauen, 
ob es neue Akzessionen gibt. Der Nachteil des Akzessionsprinzips im Unterschied zu einer 
Erschliessung, die Akzessionen in einem den ganzen Bestand umfassenden Aktenplan inte-
griert, ist, dass der Nutzer meist mehrere Akzessionen konsultieren muss. 

 

4.5 Einführung von Provenienz- und Akzessionsprinzip: die neue Tektonik 

Die praktische Umsetzung dieser beiden Prinzipien, sowie von einigen weiteren im Er-
schliessungskonzept neu eingeführten Prinzipien, die hier nicht besprochen werden können 
(vgl. Anhang 1, Kap. 2), hat Konsequenzen für den Aufbau der Tektonik. Dabei geht es 
hauptsächlich um die Frage, welche Hauptabteilungen und Abteilungen gebildet werden, um 
die Bestände einzuordnen. Ein Auszug aus der neuen Tektonik ist in Anhang 2 abgebildet, 
die alte Tektonik zum Vergleich findet sich in Anhang 7.  

Der erste Entwurf für die neue Tektonik entstand vor allem durch den Vergleich mit anderen 
Staatsarchiven. Der konkrete Aufbau einer Tektonik ist vom Archivsprengel und den dort 
vorhandenen historischen und institutionellen Strukturen abhängig. Deshalb ist ein Vergleich 
von Institutionen mit ähnlichen Beständen sinnvoll. Das betrifft Staatsarchive in der Schweiz, 
da die kantonalen Verwaltungen trotz Föderalismus ähnliche Aufgaben und auch vergleich-
bare Strukturen aufweisen. Ergänzt wurde der Entwurf mit den Inputs aus dem Experten-
workshop und den von den drei Experten erstellten Gutachten. Hier wird nur der Bereich der 
Verwaltung erläutert, wo es die grössten Diskussionen gab. In Anhang 5 ist die Begründung 
der einzelnen Punkte der gesamten Tektonik einsehbar. 

 

4.5.1 Die kantonale Verwaltung 

Bei der kantonalen Verwaltung kann keine Struktur entsprechend der Aufbauorganisation 
erstellt werden. Umstrukturierungen in der Verwaltung sind häufig und verunmöglichen die 
Bildung einer sinnvollen, übersichtlichen und benutzbaren Tektonik.87 Die Tektonik ist näm-
lich ein starres System, das den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt anschaulich wie-
dergeben kann, aber nur beschränkt Änderungen im Verwaltungsaufbau über einen längeren 
Zeitraum integrieren und abbilden kann. Die Tektonik würde entweder nur den momentanen 
Zustand einer über 200jährigen Entwicklung darstellen, oder dann einen Zustand, den es gar 
nie gegeben hat. Deshalb werden alle Bestände aus der kantonalen Verwaltung in der Abtei-

                                                 
86 Vgl. Anhang 8. 
87 Bei einer Untersuchung in Deutschland gaben die meisten Archive an, dass die Veränderungen in der Verwal-
tungsstruktur zum Teil problematische Auswirkungen auf die Bildung der Tektonik haben. Vgl. Pawelletz, Neu-
strukturierung der Ministerialbestände, S. 174. 
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lung „Verwaltung“ ohne weitere Strukturierung in alphabetischer Reihenfolge eingeordnet.88 
Departemente (Sekretariate), Dienststellen und Abteilungen stehen auf der gleichen Stufe 
nebeneinander. Den Aufbau der Verwaltung zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt der Staats-
kalender wieder. Damit geht das System noch einen Schritt weiter als jenes des Staatsar-
chivs Luzern, bei welchem auch alphabetisch geordnet wird, aber zwischen Regierungs-
rat/Departemente/Staatskanzlei und den darunter liegenden Stufen unterschieden wird.89 
Das Staatsarchiv Obwalden dagegen hat sogar Ablieferungen von Kantonsgericht und Re-
gierungsrat in der gleichen Abteilung integriert. In den Staatsarchiven Basel-Stadt, St. Gallen 
und Zürich ist die Tektonik des Provenienzarchivs in traditioneller Weise nach dem Verwal-
tungsaufbau strukturiert. 

Ursprünglich war vorgesehen, eine Abteilung „Verwaltungsbereiche“ zu bilden, in welcher die 
einzelnen Provenienzen (Departementssekretariat, Dienststelle, Abteilung) in nach themati-
schen Kriterien gebildeten Unterabteilungen eingeordnet worden wären. Diese Verwaltungs-
bereiche hätten sich hauptsächlich an der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsver-
ordnung des Kantons Graubünden und am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die 
Kantone und Gemeinden HRM2“ orientiert und die Hauptaufgaben der Verwaltung widerge-
spiegelt (vgl. Anhang 6).90 Dieses System wird im Staatsarchiv Aargau und im Stadtarchiv 
Bern angewandt. Der erste Vorteil ist eine bessere Übersicht, da die Listen der Bestände in 
der Tektonikansicht des AIS kürzer sind; der zweite besteht darin, dass die Bestände in ei-
nem Verwaltungsbereich einen Bezug zu einander haben, was bei der alphabetischen Rei-
henfolge höchstens zufällig gegeben ist. Allerdings haben alle drei Experten empfohlen, die-
ses System aus verschiedenen Gründen nicht einzuführen. Die Verwaltungsbereiche bringen 
einerseits wieder eine Art Pertinenz in das Provenienzsystem. Das ist gemäss Archivlehre 
unerwünscht, obwohl es für die Praxis und die Bedürfnisse der Kunden ein Gewinn wäre. 
Und es ist insofern unproblematisch, als dass der Erhalt der Provenienz gewährleistet ist, 
weil keine Bestände vermischt werden. Es ist nur eine virtuelle Strukturierung, die jederzeit 
wieder geändert werden kann. Problematischer ist jedoch, dass die Zuteilung eines Be-
stands zu einem Verwaltungsbereich nicht immer eindeutig erfolgen kann.91 Gehört das Amt 
für Landwirtschaft und Geoinformation zum Bereich „Volkswirtschaft“ oder zu „Raum und 
Umwelt“? Dadurch kann das System einen falschen Eindruck vermitteln. Ein Benutzer könn-
te sich in falscher Sicherheit wiegen, alles Relevante gefunden zu haben und dabei etwas 
übersehen, weil eine Provenienz in einem Verwaltungsbereich eingeordnet wurde, wo er es 
nicht erwartet.  

Deshalb wird vorläufig auf die Einführung jeglicher Struktur innerhalb der Abteilung „Verwal-
tung“ verzichtet. Nach einer Lösung zur Strukturierung wird gesucht, sobald sich abzeichnet, 
dass die flache Liste der Bestände in der Abteilung so lang wird, dass die Benutzbarkeit da-
runter leidet. Sei es, dass die Verwaltungsbereiche trotz aller Unzulänglichkeiten dennoch 
eingeführt werden, oder dass andere Gliederungskriterien angewandt werden, etwa eine 
Unterteilung in Buchstabengruppen wie im Staatsarchiv Luzern. Bei der Besprechung des 
Konzepts im Team tauchte sofort die Frage auf, warum die Verwaltungsstruktur nicht darge-
stellt wird. Das zeigt, wie stark diese Vorstellung in den Köpfen der Archivare verankert ist. 

 
                                                 
88 In der Tektonik in Anhang 2 sind die Verwaltungseinheiten nicht aufgeführt, diese werden bei jeder Akzession 
fortlaufend erstellt. 
89 In Anhang 8 sind alle erwähnten Archive mit der Tektonik abgebildet. Deshalb wird im Folgenden nicht jedes 
Mal einzeln dorthin verwiesen. 
90 BR 170.310 RVOV; Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden 
HRM2, S. 33–35. 
91 Gutachten 1, S. 1; Gutachten 2, S. 3; Gutachten 3, S. 5. 
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4.6 Innere Ordnung 

Bestände müssen nicht nur voneinander abgegrenzt werden, sie müssen auch im Innern 
geordnet werden. In der Literatur wird der Begriff „Bestand“ verwendet, der hier ebenfalls 
benutzt wird, auch wenn die innere Ordnung im Staatsarchiv Graubünden auf der Stufe der 
Akzession geschieht. Das Prinzip der ursprünglichen Ordnung als zweiter Teil des respect 
des fonds bezieht sich auf diese innere Ordnung; im Englischen principle of original order 
wird es im Deutschen oft mit „Registraturprinzip“ wiedergegeben.92 Dieser Begriff ist jedoch 
unglücklich konnotiert, da mit dem Begriff „Registratur“ amtliche Ablagen assoziiert werden, 
obwohl das Prinzip auch für Privatarchive gilt. Während das Provenienzprinzip als Grundlage 
jeder archivischen Tätigkeit unbestritten ist und es nur bei der konkreten Umsetzung Diskus-
sionen gibt, wird das Prinzip der ursprünglichen Ordnung kontroverser diskutiert. 

 

4.6.1 Das Prinzip der ursprünglichen Ordnung 

Das Prinzip der ursprünglichen Ordnung verlangt, die Unterlagen in der Ordnung zu archivie-
ren, in welcher sie bei der Provenienzstelle aufbewahrt wurden, solange sie dort aktiv ge-
braucht wurden, oder diese Ordnung wo immer möglich zu rekonstruieren, um die Entste-
hungszusammenhänge und den Entstehungszweck zu bewahren.93 Der Erhalt der organisch 
gewachsenen Ordnung und damit der Beziehungen der Unterlagen untereinander dient stär-
ker als das Provenienzprinzip dazu, Aufgaben, Organisation und Funktionsweise einer 
Amtsstelle oder Person und deren Entwicklung zu dokumentieren und damit den Kontext und 
die Evidenz zu bewahren.94 Die ursprüngliche Ordnung ist wichtig für die Interpretation, weil 
sie die Arbeitsweise des Urhebers dokumentiert.95 Die Ordnung mag für den Archivar oder 
den Archivbesucher unbefriedigend sein, sie dokumentiert jedoch das Handeln des Akten-
bildners. Das Beibehalten der ursprünglichen Ordnung hat auch arbeitsökonomische Vortei-
le: Findhilfsmittel der Verwaltung können weiter verwendet werden und durch Verzicht auf 
eine Neuordnung wird viel Zeit gespart. Die Wiederherstellung ist die effizienteste Variante 
einer Neuordnung, weil keine Zeit für den Entwurf eines Aktenplans investiert werden muss.  

Gemäss Williams ist original order die intellektuelle Ordnung, diejenige im Keller kann ir-
gendwelcher Art sein.96 Die physische Ordnung ist aber nicht immer ohne Belang. Wenn 
Unterlagen bewusst anders geordnet wurden, z.B. um einen Prozess zu optimieren, ohne 
dass dies in der intellektuellen Ordnung Niederschlag gefunden hat, muss die physische 
ursprüngliche Ordnung beibehalten werden, weil diese den wirklichen Entstehungszusam-
menhang dokumentiert.97 

Es ist möglich, dass die Unterlagen zuerst in einer bestimmten Ordnung abgelegt wurden, 
während des Gebrauchs (auch mehrmals) aber vom Aktenbildner eine neue Ordnung erstellt 
wurde. In einem solchen Fall gilt die letzte vom Aktenbildner bewusst erstellte Ordnung als 

                                                 
92 Pearce-Moses, Glossary, S. 280; Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe, S. 93. Die Bezeichnung erklärt sich 
dadurch, dass das Prinzip in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts im preussischen Archivwesen entstanden 
ist. Damals und noch lange, auch noch bei Menne-Haritz, galt die innere Ordnung als integraler Bestandteil des 
Provenienzprinzips. Vgl. Neitmann, Entwurf Max Lehmanns, S. 71; Uhl, Bedeutung des Provenienzprinzips, S. 
106; Menne-Haritz, Provenienzprinzip, Sp. 246–247. Nicht jedoch bei Enders, Archivverwaltungslehre, S. 101, 
und bei Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S. 8. Gemäss Nougaret wurde das Prinzip in Frankreich nie richtig 
durchgesetzt. Vgl. Nougaret, Les instruments de recherche, S. 15. 
93 Rousseau/Couture, Fondements, S. 65–66; Roe, Arranging & Describing, S. 15–16; Milton, Arrangement and 
Description, S. 253 ; Tiemann, Erschliessung von Sachakten, S. 17.  
94 MacNeil, Archivalterity, S. 10; Nougaret, Les instruments de recherche, S. 47; Loo, What are Archives, S. 18; 
Abrégé d’archivistique, S. 135. 
95 Büttner, Provenienzprinzip, S. 34. 
96 Williams, Managing Archives, S. 77. 
97 Vgl. auch Douglas, Origins, S. 30. 
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original order.98 Ist diese vorhanden, wird das Archiv nicht die erste Ordnung wiederherstel-
len.99 Dadurch würden nicht nur unnötig Ressourcen verbraucht, sondern ein wichtiger Be-
standteil des Kontexts wird unter Umständen zerstört. Die erste Ordnung wird jedoch doku-
mentiert und dem Nutzer aufgezeigt. Zudem können nach der Umstellung Bereiche hinzuge-
kommen sein. Diese können gar nicht in die erste Ordnung zurückgeführt werden. Bei der 
Wiederherstellung eines ungeordneten Bestands muss somit ebenfalls die letzte Ordnung 
des Aktenbildners wiederhergestellt werden. Falls Unterlagen vom Nachfolger übernommen, 
weitergeführt und in seine Ablage integriert wurden, wird der Nachfolger zur Provenienz und 
seine Ordnung gilt als die ursprüngliche.100 

 

4.6.2 Kritik am Prinzip der ursprünglichen Ordnung 

Das Prinzip der ursprünglichen Ordnung ist nicht unumstritten. Einige Archivare vertreten die 
Ansicht, dass eine Ordnung nach anderen Kriterien erstellt bzw. eine fremde Ordnung belas-
sen werden kann oder in manchen Fällen sogar muss. Niemand lehnt jedoch die ursprüngli-
che Ordnung grundsätzlich ab.101 Kritik kam oft aus Frankreich, was darin begründet ist, dass 
die Verwaltungspraxis in Frankreich oft weder eine Ordnung noch einen Registraturplan 
kennt. Die Länder, in denen das Prinzip der ursprünglichen Ordnung mit mehr Nachdruck 
vertreten wird, besitzen – wie Deutschland oder Italien – ein ausgeprägtes Registraturwesen, 
wo dieses Prinzip wesentlich leichter umsetzbar ist.102 

Keine Widersprüche gibt es in der Regel, auch nicht aus Frankreich, gegen die Beibehal-
tung, wenn die ursprüngliche Ordnung die Struktur des Aktenbildners und den Geschäftspro-
zess dokumentiert. Es wird lediglich kritisiert, dass an der ursprünglichen Ordnung festgehal-
ten wird, falls diese eine schlechte Ordnung darstellt.103 Ein Bestand könne zwar sauber ge-
ordnet sein, nach Ansicht dieser Archivare aber nach den falschen Kriterien. Michel Duchein 
übte einerseits Kritik an der Wiederherstellung, da man nicht wissen könne, ob die ursprüng-
liche Ordnung wirklich so bestanden habe, andererseits am Festhalten am Prinzip in Fällen, 
wo gar nie eine Ordnung bestanden habe.104 Heute verteidigt jedoch niemand derart strikt 
die ursprüngliche Ordnung. Allen Verfechtern ist bewusst, dass bei einem ungeordneten Be-
stand eine neue Ordnung erstellt werden muss, wenn es nie eine ursprüngliche Ordnung 
gegeben hat, oder diese nicht mehr rekonstruierbar ist.105 Eine Unordnung dokumentiert un-
ter Umständen zwar ebenso den Gebrauch der Unterlagen. In diesem Sinn ist auch eine 
„ursprüngliche Unordnung“ für den Kontext von Bedeutung.106 Ein Bestand muss allerdings 
benutzbar sein, weshalb ein ungeordneter Bestand, auch wenn nie eine Ordnung bestanden 
hat, nach der Dokumentierung des Zustands in eine benutzbare Ordnung überführt werden 
darf.107 „The principle of respect for original order does not extend to respect for original cha-
os.“108 In vielen Fällen spricht nichts gegen eine Wiederherstellung, falls die dazu nötigen 
Informationen vorhanden sind. Dass es „nur“ eine Wiederherstellung ist, muss lediglich deut-

                                                 
98 MacNeil, Archivalterity, S. 10; Papritz, Archivwissenschaft, Band 1, S. 106–107. 
99 Milton, Arrangement and Description, S. 261.  
100 Vgl. Kap. 4.3.2 betreffend die Behandlung von Vorakten. 
101 Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S. 59. 
102 Duchein, Respect des fonds, S. 88–89.  
103 Boles, Disrespecting Original Order, S. 31; Enders, Probleme des Provenienzprinzips, S. 38; Nimz, Erschlies-
sungsrichtlinien, S. 4. 
104 Duchein, Respect des fonds, S. 87–91. Vgl. dazu auch MacNeil, Archivalterity, S. 21. 
105 Vgl. z.B. Uhl, Bedeutung des Provenienzprinzips, S. 98. 
106 Lodolini, Respect des fonds, S. 208; Williams, Managing Archives, S. 77.  
107 Papritz, Archivwissenschaft, Band 1, S. 107. 
108 Pearce-Moses, Glossary, S. 281. 
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lich kommuniziert werden, ebenso wie jede Ordnung nach einem anderen Prinzip begründet 
werden muss.  

Heather MacNeil macht darauf aufmerksam, dass bewusste nachträgliche, vorarchivische 
Ordnungen nicht einfach als Zerstörung der ursprünglichen Ordnung angesehen werden 
dürfen.109 Bis Bestände ins Archiv gelangen, sind sie möglicherweise ständigen Veränderun-
gen unterworfen, die dem Schriftgut zusätzliche Bedeutung(en) zuschreiben. Vor allem Fa-
milienarchive, die durch mehrere Generationen wandern, sind davon betroffen. Dieses Kon-
glomerat unterschiedlicher Bedeutungen und Kontexte sollte nicht durch eine Rückführung 
zur ursprünglichen Ordnung zerstört werden.  

Wird eine neue Ordnung propagiert, gibt es mehr oder weniger grosse Eingriffsmöglichkei-
ten. Zum Teil wird eine Neuordnung nach benutzerorientierten Kriterien bevorzugt, insbe-
sondere um die Arbeitsweise der historischen Forschung zu erleichtern.110 Neben dem Prin-
zip der ursprünglichen Ordnung, auch als „strenges Registraturprinzip“ bezeichnet, wurden 
alternative Ordnungskonzepte entwickelt:111 

 Regulierendes Registraturprinzip: Die ursprüngliche Ordnung wird beibehalten, kleine 
Eingriffe sind erlaubt, um Fehler und Missstände zu beseitigen.112 

 Verwaltungsstrukturprinzip: Der Bestand wird neu geordnet, so dass er die Gliederung 
und Struktur der Provenienzstelle, ihre Aufgaben und Funktionen zum Ausdruck bringt. 
Die ursprüngliche Ordnung wird nur belassen, falls sie diesen Anforderungen entspricht. 
Dieses Prinzip lässt sich ausdifferenzieren: Beim Funktions- oder Kompetenzprinzip ste-
hen die Aufgaben und Funktionen stärker im Vordergrund als die Struktur.113 Das Staats-
archiv Zürich verfolgt diese Methode.114 

 Abstrakt-systematisierendes Prinzip: Ordnung nach einem von aussen herangetragenen 
theoretischen Schema. 

Das letztgenannte Prinzip lehnen sowohl Papritz als auch Enders ab. Damit werde meist 
eine für die Forschung zweckdienliche Form angestrebt, der Archivar könne aber nie mit 
einer Ordnung allen Forschungsinteressen dienen.115 Enders und Nimz empfehlen das regu-
lierende Registraturprinzip. Das Verwaltungsstrukturprinzip hingegen sollte wegen des ho-
hen Aufwands nur bei ganz wichtigen Beständen angewandt werden.116 Menne-Haritz fordert 
stattdessen die Ordnung nach dem Verwaltungsstrukturprinzip, weil nur dieses die Entste-
hungszusammenhänge deutlich mache. Der Bestand müsse „Funktionen, Aufgaben und ihre 
Erledigung in der Behörde nachvollziehen und in der inneren Struktur […] zum Ausdruck 
kommen lassen.“117 Menne-Haritz vernachlässigt dabei, dass eine bewusste andere Ord-
nung auch etwas über Abläufe und Prozesse in der Verwaltung aussagt. Wie diese nach 
Vorgabe ablaufen sollten, müsste in Reglementen, Weisungen, Prozessordnungen etc. do-
kumentiert sein. Die vorhandene Ordnung widerspiegelt hingegen unter Umständen, wie 
                                                 
109 MacNeil, Archivalterity, S. 14–17. Ihre Beispiele stammen aus dem Bereich der privaten und historischen Ar-
chive. Dort hat dieses Thema ohne Zweifel mehr Relevanz als bei amtlichen Beständen, wo die Abgabe, wenn 
nicht vom Aktenbildner, so doch vom ersten oder zweiten Nachfolger erfolgt, also zahlreiche Veränderungen 
weniger wahrscheinlich sind. Vgl. auch Millar, Archives, S. 98, und Douglas, Origins, S. 32. 
110 Abrégé d’archivistique, S. 134. 
111 Enders, Archivverwaltungslehre, S. 109–111; Nimz, Archivische Erschliessung, S. 107. 
112 Die deutsche Begrifflichkeit zeigt, dass das Prinzip in Preussen in einer Umgebung entstand, wo vom Vorhan-
densein eines Registraturplans ausgegangen werden konnte. Die Behebung von Fehlern ist für Papritz selbstver-
ständlich und darum nicht unbedingt ein neues Prinzip. Vgl. Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S. 61. 
113 Vgl. Tiemann, Erschliessung von Sachakten, S. 18. 
114 Erschliessungshandbuch, S. 22. 
115 Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S. 195; Enders, Archivverwaltungslehre, S. 112. 
116 Enders, Archivverwaltungslehre, S. 113; Nimz, Archivische Erschliessung, S. 107. Auch im Staatsarchiv Lu-
zern wird das regulierende Registraturprinzip angewandt. Vgl. „Hausregeln“, S. 1. 
117 Menne-Haritz, Provenienzprinzip, Sp. 246. 
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tatsächlich gehandelt wurde, wo von vorgeschriebenen Abläufen abgewichen wurde. Nur 
damit wird die Evidenz wirklich wiedergegeben und nicht mit einer Neuordnung, wie das 
Menne-Haritz behauptet. Sind hingegen keine Ordnung und keine Informationen über die 
ursprüngliche Ordnung vorhanden, ist die Ordnung nach Aufgaben und Kompetenzen auf 
jeden Fall die beste Wahl für eine Neuordnung.118 

 

4.6.3 Die Umsetzung im Staatsarchiv Graubünden 

Ausgehend von der ursprünglichen Ordnung als der besten Lösung wird zuerst eine Akzes-
sion auf eine vorarchivische Ordnung hin untersucht. Besteht die Ordnung des Aktenbild-
ners, wird diese übernommen und nicht lange analysiert, ob es auch die beste Ordnung ist. 
Kleine Verbesserungen sind möglich, wenn Fehler oder Missstände vorhanden sind, oder 
wenn durch kleine Eingriffe ein grosser Gewinn zu erzielen ist. Eine Umordnung zugunsten 
der Benutzer, oder um eine ideale Ordnung, die so nie bestanden hat, zu erstellen, wird nicht 
durchgeführt, auch wenn die ursprüngliche Ordnung nicht optimal ist und die Benutzung viel-
leicht sogar etwas erschwert wird. Der Aufwand für eine Neuordnung oder für eine Wieder-
herstellung ist sehr gross und wird darum nur dort betrieben, wo unbedingt nötig. Ordnungs-
arbeiten sind angebracht, wenn die ursprüngliche Ordnung beim ganzen Bestand oder Tei-
len davon nie bestanden hat, oder nicht mehr besteht. Sei es, dass überhaupt keine Ord-
nung vorhanden ist, oder die vorhandene Ordnung nachweislich nicht die beabsichtigte des 
Aktenbildners ist, sondern (nachträglich) durch unsachgemässe Ordnungshaltung im Verwal-
tungsarchiv, bei Transportaktionen oder dergleichen entstanden ist.119 Lassen sich Informati-
onen zur ursprünglichen Ordnung ermitteln, wird diese wiederhergestellt, ansonsten muss 
der Bestand neu geordnet werden. Eine sekundäre vorarchivische Ordnung wird aber nur 
ersetzt, falls diese ungenügend ist; während eine gute Ordnung belassen wird, sowohl um 
den Kontext zu erhalten, als auch aus arbeitsökonomischen Gründen. Ein Vorgehen aus 
Zeitmangel zu rechtfertigen, ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht optimal, aber der Alltag 
lässt nicht immer den gewünschten Spielraum. Durch die heute zur Verfügung stehenden 
Recherchemöglichkeiten kann allerdings auch in Beständen ohne gute Ordnung das ge-
wünschte Dossier gefunden werden.  

Es gibt also keine Regel, die bei allen Beständen angewandt werden kann. Darum erhält 
eine andere Regel umso grössere Bedeutung: Sämtliche vorarchivischen Ordnungs- und 
Unordnungszustände müssen soweit wie möglich dokumentiert werden, ebenso die Ord-
nungsarbeiten durch das Archiv, denn diese dürfen nicht einen falschen Anschein erwe-
cken.120 Erstellt der Archivar z.B. aus einem Chaos eine neue Ordnung, weil keine Informati-
onen zur ursprünglichen Ordnung vorhanden sind, muss der Nutzer wissen, dass die ur-
sprüngliche Ordnung aus guten Gründen so gewesen sein könnte, dass es aber keine Ga-
rantie dafür gibt. 

 

 

 

                                                 
118 Nougaret, Les instruments de recherche, S. 58; Enders, Archivverwaltungslehre, S. 116; Williams, Managing 
Archives, S. 78. 
119 Nougaret, Les instruments de recherche, S. 58 ; Papritz, Archivwissenschaft, Band 4, S. 11. 
120 Millar, Archives, S. 146. 
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Es lassen sich in Anlehnung an Papritz und Nimz folgende Möglichkeiten bei der Ordnung 
unterscheiden,121 wobei im Konzept für alle Möglichkeiten die zu treffenden Massnahmen 
erläutert werden (vgl. Anhang 1, Kap. 3.5.2).  

 

Für die nichtstaatlichen Bestände gelten die gleichen Feststellungen und Ordnungsprinzipien 
wie für das staatliche Archivgut. Firmen und Vereine verfügten meistens über eine struktu-
rierte Ablage, die sich – zumindest einigermassen – rekonstruieren lässt, auch wenn Infor-
mationen zur Ordnung fehlen. Bedingt durch rechtliche Vorgaben kann einerseits eine ge-
wisse Grundstruktur angenommen werden, andererseits weisen verschiedene Firmen bzw. 
Vereine oft vergleichbare Ordnungsstrukturen auf. Aufgrund dieser Tatsachen wurden Mus-
terordnungspläne entwickelt, die sich auf ungeordnete Bestände anwenden lassen und indi-
viduell angepasst werden können.  

Am schwierigsten ist die Ordnung von ungeordneten Unterlagen, wenn Informationen fehlen, 
bei den Archiven von Personen und Familien. In einer privaten Ablage hat eine ursprüngliche 
Ordnung oft überhaupt nicht bestanden. Und selbst wenn, bleibt die Frage, wie diese ermit-
telt werden kann? Nach welchen Kriterien soll eine Ordnung erstellt werden, da bei privaten 
Ablagen oft subjektive Ordnungssysteme zum Zuge kamen? Muss eine Neuordnung ohne 
Hintergrundinformationen stattfinden, ist es sinnvoll eine Ordnung zu erstellen, wie sie logi-
scherweise bestanden haben sollte und wie sie dem Nutzer dienlich ist. Menschen bewahren 
ihre Unterlagen meist in Gruppen wie Biographisches, Korrespondenz, berufliche Dokumen-
te, ehrenamtliche Tätigkeit und Sammlungen auf. Auch eine Ordnung nach Lebensstationen 
bietet sich an.122 Hinzu kommt oft Dokumentationsmaterial über den Nachlasser, das später 
hinzugefügt wurde. Aufgrund dieser Überlegungen wurde auch für private Nachlässe eine 
Musterordnung erstellt. Höötmann unterstützt dieses Vorgehen, während andere bei jedem 
Bestand für eine individuelle Lösung plädieren.123 Wegen der heterogenen Situation bei der 
Nachlassüberlieferung kann keine Musterordnung erstellt werden, die bis ins letzte Detail für 
alle Fälle Gültigkeit hat. Aber die Ordnung kann zumindest in den Grundzügen normiert wer-
den, um „einen Nachlass in einem angemessenen Zeitraum fundiert und übersichtlich zu 
ordnen und in eine strukturierte Form zu giessen.“124 Vor den Ordnungsarbeiten muss die 

                                                 
121 Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S. 238–249; Nimz, Archivische Erschliessung, S. 107–108. 
122 Roe Arranging & Describing, S. 63; Höötmann, Grundzüge eines standardisierten Klassifikationsschemas für 
Nachlässe, S. 7. Wertvolle Hinweise gibt auch der Abrégé d’archivistique, S. 158–165, wo für Privatpersonen 
verschiedene Ordnungsvorschläge je nach Tätigkeit aufgeführt werden. 
123 Höötmann, Grundzüge eines standardisierten Klassifikationsschemas für Nachlässe, S. 5. 
124 Höötmann, Grundzüge eines standardisierten Klassifikationsschemas für Nachlässe, S. 5. 

 Ordnung des Aktenbildners 
(oder gute sekundäre Ord-
nung) vorhanden 

Ungeordnet bzw. Neuordnung 
nötig 

Informationen zur Ord-
nung vorhanden (Regist-
raturplan, Ordnungssys-
tem, …) 

Die Unterlagen behalten ihre 
Ordnung und die Struktur 
kann direkt aus dem Registra-
turplan etc. in das AIS über-
nommen werden.  

Die Struktur für die Verzeich-
nung wird aus dem Registra-
turplan etc. in das AIS über-
nommen und die Unterlagen 
werden danach geordnet. 

Keine Informationen zur 
Ordnung vorhanden 

Die Unterlagen behalten ihre 
Ordnung, die Struktur muss 
aus den Unterlagen ermittelt 
werden. 

Die neue Ordnung der Unter-
lagen muss in einer Analyse 
ermittelt werden. 
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Biographie der Person recherchiert werden. Denn Lebensgeschichte, berufliche und private 
Tätigkeiten geben Hinweise, welche Ordnung bestanden haben könnte, oder wie die Mus-
terordnung individuell anzupassen ist. Oder es wird eine komplett neue Ordnung erstellt, falls 
gewichtige Gründe dafür sprechen. 

 

4.6.4 Physische und virtuelle Ordnung  

Das Ordnen von Archivgut besitzt sowohl eine physische als auch eine virtuelle Komponen-
te. Es stellt sich also die Frage, ob obige Ausführungen auch physisch oder nur virtuell um-
gesetzt werden. Katharina Tiemann gibt dazu folgende Empfehlungen: Ist der Bestand sicht-
bar strukturiert, etwa durch Aktenzeichen, sollte vorgeordnet werden. Fehlt eine offensichtli-
che Strukturierung, sollte eine Vorordnung aus arbeitsökonomischen Gründen nur dann er-
folgen, wenn der Bestand vom Umfang her überschaubar ist. Ist der Bestand zu umfang-
reich, rät sie von der Vorsortierung ab. Das Verfahren, welches daraus resultiert, ist das 
Bär’sche Prinzip, bei dem die Unterlagen in der Reihenfolge verzeichnet werden, wie sie zur 
Hand genommen werden. Die Ordnung wird nur virtuell im AIS hergestellt. Soll jedoch die 
Lagerung mit der inhaltlichen Gliederung übereinstimmen, ist die Streifenmethode anzuwen-
den, d.h. die Unterlagen erhalten zunächst auf einem eingelegten Papierstreifen eine provi-
sorische Signatur und werden erst nach der Verzeichnung endgültig geordnet und signiert. 
Diese Methode ist aufwendig, da die Unterlagen mindestens zweimal in die Hand genommen 
werden. Es sollte daher gut geprüft werden, ob sich dieser Aufwand lohnt.125 

Im Staatarchiv Graubünden wird so verfahren, dass immer zuerst die physische Ordnung – 
immer vorausgesetzt ein Bestand ist ungeordnet und muss geordnet werden – erfolgt, da-
nach wird verzeichnet und dabei die virtuelle Ordnung erstellt. Diese entspricht im Idealfall 
genau der physischen Ordnung. Es kann bei der Verzeichnung aber zu einer Umordnung 
kommen, wenn sich herausstellt, dass einzelne Dossiers physisch falsch eingeordnet wur-
den. Dies wird bei grossen, unstrukturierten Beständen vorkommen, denn eine perfekte phy-
sische Vorordnung wird nicht angestrebt, es bleibt bei einer möglichst guten Grobordnung. 
Der Aufwand, die Unterlagen so lange hin und her zu schieben, bis eine optimale Ordnung 
besteht, ist zu gross. Virtuell kann dies viel einfacher bewerkstelligt werden. Es bleibt dann 
bei der virtuellen Umordnung und die physische Ordnung wird nicht mehr verändert. Die Un-
terlagen sollen nicht zweimal für die Ordnung in die Hand genommen werden müssen. Eine 
lückenlose Signaturreihenfolge ist durch dieses Verfahren nicht garantiert, was dem Benut-
zer aber egal sein kann, wenn die Unterlagen provenienzgerecht und in richtiger Ordnung im 
AIS strukturiert sind.126 

Wenn nur auf Stufe Serie erschlossen wird, muss physisch vorgeordnet werden. Im Gegen-
satz zum einzelnen Dossier kann eine ganze Serie oder Rubrik nicht in die Hand genommen, 
verzeichnet und erst danach geordnet werden. Erst nach der Ordnung lassen sich u.a. Zeit-
raum und Umfang ermitteln. Aber auch bei der Erschliessung auf Stufe Dossier ist eine gro-
be Vorordnung nötig, denn ein völlig unstrukturierter Bestand erlaubt keine saubere Ver-
zeichnung.127 Erst wenn ein Überblick über Struktur und Inhalt eines Bestands vorhanden ist, 
kann dieser verzeichnet werden. Ansonsten kommt es im Verlauf des Verzeichnens immer 
wieder zu Erkenntnissen, die eine Nachbesserung früher angelegter Verzeichnungseinheiten 

                                                 
125 Tiemann, Erschliessung von Sachakten, S. 18–19. Vgl. auch Papritz, Archivwissenschaft, Band 3, S.250–260. 
Die Vorordnung lehnt dieser grundsätzlich ab. 
126 Ziwes, Provenienzgerechte Bestandsbildung und akzessorische Lagerung, S. 41; Fischer/Oelze, Ordnung vor 
der Verzeichnung, S. 92. 
127 Enders, Archivverwaltungslehre, S. 120; Fischer/Oelze, Ordnung vor der Verzeichnung, S. 92. 
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erfordern. Dieser Aufwand ist am Schluss grösser, als die Zeit, die man durch den Verzicht 
auf eine Vorordnung gewonnen hat. Implizit verlangt auch ISAD(G) zumindest eine grobe 
Vorordnung, denn ein Bestand ohne jegliche Ordnung kann nicht vom Allgemeinen zum Be-
sonderen verzeichnet werden.128 

 

4.7 Ein neues Signaturschema 

Das bisherige Signaturschema des Staatsarchivs Graubünden wird weiterhin dort verwendet, 
wo ein bestehender Bestand einen Nachtrag erhält. Ansonsten ist das System, das mit 
Buchstaben und römischen und arabischen Ziffern die unterschiedlichen Gliederungsstufen 
der Tektonik und des Bestands kennzeichnet, zu kompliziert und muss durch ein einfacheres 
Schema ersetzt werden. Eines, das leserfreundlicher ist und bei dem Klarheit darüber 
herrscht, wie genau zitiert wird. 

Die grundlegende Richtung für den Aufbau der Signaturen stand von Anfang an fest. Die 
Signatur muss eine eineindeutige Identifikation der Verzeichnungseinheit gewährleisten und 
auf allen Ebenen zuwachsfähig sein. Weitere Informationen oder „Ordnungssysteme“ soll die 
Signatur nicht enthalten. „[T]he reference code can be reduced to its minimum role – citation. 
It becomes simply a unique identifier that can be used outside the system always to point to 
the same item within the system, regardless of changes within the system.“129 Es wird darauf 
verzichtet, mittels der Signatur Aussagen zur materiellen Beschaffenheit des Archivguts zu 
machen, oder die Position in der Tektonik oder den Standort im Magazin anzugeben.130 Für 
solche Zwecke wäre die Signatur nur brauchbar, wenn es nie zu Veränderungen kommen 
würde. Die Erfahrung lehrt aber jeden Archivar eines Besseren. Die Signatur gibt nur den 
Standort eines Dokuments oder eines Dossiers innerhalb einer Akzession an.131 Eine Zu-
satzangabe erlauben wir uns: Die Signatur zeigt durch Unterscheidung der Hauptabteilun-
gen, ob es sich um amtliches oder privates Archivgut handelt.  

Für die genaue Ausgestaltung wurden verschiedene Varianten, auch mit verschiedenen 
Trennzeichen zur Unterscheidung der Verzeichnungsstufen, durchgespielt und auf ihre Vor- 
und Nachteile hin überprüft. Die Entscheidung fiel zugunsten folgender Variante: 

C1  HauptabteilungAkzession 
C1.1  HauptabteilungAkzession.Dossier 
C1.1 – C1.32 HauptabteilungAkzession.Serie 
N342.24/3 HauptabteilungAkzession.Dossier/Dokument  

Die genauen Anweisungen zur Bildung und Vergabe der Signatur werden im Erschlies-
sungskonzept erläutert (vgl. Anhang 1, Kap. 4.2). 

Die Empfehlungen von Gareth Williams zur Signaturbildung unterscheiden mehrere Komple-
xitätsgrade, deren einfachste Form genau dem vom Staatsarchiv Graubünden gewählten 
System entspricht.132 Dieses System wird beispielsweise auch in Frankreich bei den staatli-
chen Archiven, mit Ausnahme der Archives nationales, umgesetzt, wenngleich dort der 

                                                 
128 ISAD(G), S. 26. 
129 Green, Reference Code, S. 145. 
130 Moritz, Beständeverwaltung, S. 10 u 14. 
131 Green, Reference Code, S. 144. 
132 Williams, The construction and allocation of reference codes, S. 94. Ebenso Caroline Williams, Managing 
Archives, S. 103. 
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Buchstabe in der Mitte steht.133 In der Schweiz verwenden die Staatsarchive Luzern, Obwal-
den und Zürich ein Signaturschema nach dem gleichen Muster.134 

Die Signatur bildet nicht jede Verzeichnungsstufe ab, sondern nach der Hauptabteilung nur 
die Akzession, als Grundeinheit eines Erschliessungsprojekts, und die bestellbaren Einhei-
ten. ISAD(G) schreibt die Signatur als obligatorisches Element auf allen Stufen vor. Gemäss 
Caroline Williams reicht jedoch die eindeutige Identifizierung aus, die Signatur muss nicht 
eine intellektuelle Struktur abbilden.135 Ein Verzicht ist auch gemäss der Schweizerischen 
Richtlinie für die Umsetzung von ISAD(G) vertretbar. Auf Stufe Serie wird die Signatur zwar 
empfohlen, ist aber keine Pflicht.136 Damit auch Serien zitierbar sind, wird bei diesen der Sig-
naturbereich aller enthaltenen Dossiers oder Dokumente angegeben. Diese Variante wurde 
gewählt, um bei stark gegliederten Akzessionen „Signaturungetüme“ zu vermeiden. Die Sig-
natur bleibt unabhängig von der Gliederung auf 3–4 Positionen begrenzt und ist damit leicht 
benutzbar.  

 

4.8 Verzeichnung nach ISAD(G) 

Erschliessungsstandards garantieren eine verbesserte Datenqualität und die Konsistenz und 
Homogenität der Verzeichnung im eigenen Archiv und über die einzelnen Archivinstitutionen 
hinaus. Die Notwendigkeit der Etablierung von Standards wurde mit der Ausbreitung des 
Computers, der Datenbanken und noch mehr des Internets deutlich offenbart, weil damit 
archivübergreifend die Zusammenführung, Vernetzung und Kommunikation von Daten mög-
lich wurden. Eine Integration von Daten aus verschiedenen Systemen und ein sinnvolles 
Information Retrieval sind nur möglich, wenn die Daten aus allen Archiven die gleiche Struk-
tur aufweisen und nach einheitlichen und zweckmässigen Regeln erfasst werden. Standards 
erleichtern nicht nur die Arbeit des Archivars, sondern auch diejenige des Benutzers.137 Eine 
gute archivische Verzeichnung muss vier Aspekte abdecken: Inhalt, Struktur, Entstehungs-
zusammenhang und Funktionen.138 ISAD(G) – International Standard Archival Description 
(General) ist die Grundlage, um diese Forderungen zu erfüllen. 

 

4.8.1 ISAD(G) und andere Erschliessungsstandards 

ISAD(G) ist ein internationaler Anwendungsstandard, der allgemeine Regeln zur Verzeich-
nung von Archivgut bereitstellt.139 In der Schweiz basiert die Erschliessung immer häufiger 
auf diesem Standard, das soll auch im Staatsarchiv Graubünden so werden. ISAD(G) wurde 
auf kanadische Initiative hin von einer Arbeitsgruppe des International Council on Archives 
(ICA) 1988–1994 erarbeitet, unter anderem mit dem Ziel, den Informationsaustausch länder- 
und archivübergreifend zu ermöglichen. Im Jahr 2000 erschien eine revidierte Fassung. I-
SAD(G) entstand nicht aus dem Nichts sondern wurde auf Basis älterer Regelwerke, vor 
allem aus Kanada (RAD), den USA (APPM) und Grossbritannien (MAD) entwickelt.140 Die-
sen Standards lagen bibliothekarische Regelwerke zugrunde, die Weiterentwicklung zu I-
SAD(G) bedeutete jedoch eine Abkehr von dieser Richtung. Durch die Stufenverzeichnung 

                                                 
133 Abrégé d’archivistique, S. 141–142. 
134 Staatsarchiv Zürich, Erschliessungshandbuch, S. 52. Für Luzern und Obwalden siehe Anhang 8. 
135 ISAD(G), S. 19–20; Williams, Managing Archives, S. 104. 
136 Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 10 u. 24. 
137 Schaefer/Bunde, Standards for Archival Description, S. 12–20; da Fonseca, ICA description standards, S. 50; 
Haworth, Standardizing Archival Description, S. 189–190; Milton, Arrangement and Description, S. 264. 
138 Schaefer/Bunde, Standards for Archival Description, S. 17–19. 
139 ISAD(G), S. 15. 
140 da Fonseca, ICA description standards, S. 51–55. 
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wurde der Individualisierung von Einzelstücken entgegengewirkt und der im Provenienzprin-
zip artikulierten Bedeutung der Entstehungszusammenhänge Rechnung getragen.141 

ISAD(G) will nicht nationale oder regionale Regeln oder solche von einzelnen Archiven er-
setzen, sondern diese ergänzen oder als Leitlinie für ihre Formulierung dienen, dort wo 
Richtlinien fehlen.142 ISAD(G) gibt als allgemeiner Standard die Elemente der Verzeichnung, 
ihre Anordnung und ihren Bezug zueinander vor. Auf dieser Grundlage müssen erweiterte 
Regelwerke – diese können für ein Land, eine Region oder ein bestimmtes Archiv gelten – 
beschreiben, wie die einzelnen Elemente zu verwenden sind.143 Dazu gehören z.B. die Defi-
nition der Pflichtelemente für jede Stufe, Regeln zur Titelbildung oder zur Interpunktion, For-
mate für Daten- und Mengenangaben, Definition von Auswahllisten usw. Als internationaler 
Standard kann ISAD(G) nur die grundlegenden Elemente umfassen, da er sonst nicht kom-
patibel zu etablierten nationalen Standards wäre und keine Akzeptanz finden würde. Das ist 
gerade eine Stärke des Standards, da er erlaubt, lokale Besonderheiten zu berücksichtigen 
und nicht in ein enges Korsett zwingt, welches eine zweckmässige und effiziente Verzeich-
nung eher behindert als fördert. 

ISAD(G) umfasst grundlegende Prinzipien sowie ein Set von Verzeichnungselementen: 144 

 Der Standard kann unabhängig von Format oder Medium auf alle Dokumententypen an-
gewendet werden.  

 Die archivische Verzeichnung nach ISAD(G) zielt nicht mehr nur auf die Beschreibung 
der Dokumente ab, sondern auch des Kontexts. ISAD(G) ist mit der Stufenverzeichnung 
eindeutig provenienzorientiert und der Bestand bildet die Grundeinheit der Erschliessung. 

 Zentral ist die mehrstufige Verzeichnung. Die Erschliessung erfolgt dabei vom Allgemei-
nen zum Besonderen – vom Bestand zum Dokument – und nicht mehr wie in der Archiv-
lehre von Papritz, die in Deutschland noch in vielen Archiven befolgt wird, von unten 
nach oben.145 Zuerst wird der Bestand als Ganzes beschrieben, dann seine Einzelteile. 
Nicht zulässig ist eine Erschliessung auf Stufe Dossier oder Dokument, ohne die darüber 
liegenden Stufen zu verzeichnen. Der Kontext wird sonst für die Nutzer nicht nachvoll-
ziehbar.146 Dossiers können auch nur richtig verzeichnet werden, wenn zuerst der Be-
stand als Ganzes analysiert und beschrieben wurde. Erst dann erschliesst sich ihre Be-
deutung.147 Bis jetzt fehlten im Staatsarchiv meistens Informationen zum Bestand. Mit der 
Ausrichtung der Erschliessung auf ISAD(G) und der mehrstufigen Verzeichnung werden 
diese Informationen jedoch erfasst. 

 Die Struktur eines Bestands wird durch die Verknüpfung jeder Verzeichnungseinheit mit 
der nächst höheren dargestellt. 

 Auf jeder Stufe werden nur die Angaben erfasst, die für diese Stufe relevant sind. Auf der 
Stufe Bestand werden z.B. keine einzelnen Dokumente beschrieben und umgekehrt. 

 Auf einer Stufe erfolgen immer die Angaben, die für alle darunter liegenden Stufen zutref-
fen. Dort werden diese Angaben nicht mehr wiederholt, um Redundanzen zu vermeiden. 

 Es gibt 26 mögliche Elemente, aber nur sechs Pflichtelemente sind für eine ausreichende 
Verzeichnung nötig: nämlich die Elemente aus dem Informationsbereich „Identifikation“ 
und die Provenienz. 

                                                 
141 Förster, ISAD(G) und ISAAR(CPF), S. 46; Dancy, RAD, S. 15. 
142 ISAD(G), S. 15. 
143 Sibille-De Grimoüard, Élaborer des normes de description, S. 169–170; Brübach, Internationale Erschlies-
sungsstandards, S. 127. 
144 ISAD(G), S. 16–20 u. 26–28; Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 6–7. 
145 Vgl. Brübach, Internationale Erschliessungsstandards, S. 128. 
146 Roe, Arranging & Describing, S. 24. 
147 Vgl. auch MacNeil, Subject Access, S. 245. 
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Jedes Archiv besitzt Eigenheiten und Traditionen bei der Verzeichnung und diese sollen er-
halten bleiben. Darum muss jedes Archiv eigene Erschliessungsrichtlinien formulieren. Es ist 
aber von Vorteil, wenn mehrere Archive die gleichen Grundsätze befolgen und nur Detailfra-
gen in den eigenen Richtlinien festhalten. Als Grundgesamtheit der Archive bietet sich 
zwangsläufig das Land an, da selbst in föderalistischen Systemen die politischen Strukturen 
so kongruent sind, dass mit ähnlichen Verwaltungsorganisationen und Aktentypen gerechnet 
werden kann. ISAD(G) hat weltweite Verbreitung gefunden und als Grundlage für die Etablie-
rung zahlreicher nationaler Standards gedient.148 

In Frankreich wurde das bestehende System an ISAD(G) angepasst. Der Abrégé 
d’archivistique und Les instruments de recherche dans les archives von Christine Nougaret, 
zwei Grundlagenwerke der Disziplin in Frankreich, bauen die Kapitel zur Verzeichnung auf 
ISAD(G) auf.149 In Deutschland dagegen hat ISAD(G) nicht so breite Anwendung gefunden, 
da wegen der schon etablierten nationalen Normierung kein grosses Bedürfnis nach einem 
internationalen Standard vorhanden war und ist.150 In Kanada entstanden die Rules for Ar-
chival Description (RAD) in den 1980er Jahren.151 RAD wurde auch nach der Publikation von 
ISAD(G) weiterentwickelt, aber die bibliothekarische Grundlage blieb so stark präsent, dass 
Richard Dancy dringend eine Revision der Regeln fordert.152 Der Standard hat die Entwick-
lung im Archivbereich nicht genug berücksichtigt und ist auch aus bibliothekarischer Sicht 
veraltet. RAD fokussiert vor allem auf sehr detaillierte Regeln zur Erfassung der einzelnen 
beschreibenden Elemente für verschiedene Dokumententypen, eine bestimmte Datenstruk-
tur wird aber nicht vorgegeben. RAD kennt mehr Elemente als ISAD(G), auf der anderen 
Seite fehlen gewisse Elemente von ISAD(G), z.B. die Verzeichnungsstufe oder die Verzeich-
nungskontrolle. Nicht alle Elemente sind Pflicht, RAD identifiziert aber ebenfalls ein Minimum 
an notwendigen Elementen zur Beschreibung des Archivguts auf allen Verzeichnungsstu-
fen.153 RAD lässt den Archiven eine gewisse Flexibilität in der Anwendung, bietet aber weni-
ger Spielraum als die anderen hier genannten Regelwerke.  

Im Jahr 2000 wurde in Nordamerika ein Programm gestartet, mit dem Ziel die nationalen 
Standards der USA und Kanada (APPM und RAD) in einen Standard zu integrieren. Dieses 
Projekt scheiterte zwar an den divergierenden Praktiken, nichtsdestotrotz hat der Versuch in 
den USA mit Describing Archives. A Content Standard (DACS) einen neuen Standard her-
vorgebracht.154 Auslöser für das Projekt war auch die Absicht, die nationalen Richtlinien stär-
ker den internationalen Standards ISAD(G) und ISAAR(CPF) anzugleichen.155 Sowohl DACS 
als auch RAD beinhalten nämlich Regeln zur Verzeichnung von Archivgut und Aktenbildner. 
DACS verzichtet auf das Element „Verzeichnungsstufe“ und hat darum nur 25 Elemente, 
diese sind allerdings mit ISAG(G) identisch. Nur die Aufteilung und Reihenfolge sind leicht 
anders.156 DACS kennt dagegen 9 Pflichtelemente.157 Der Standard ist flexibel in der Anwen-
dung, da nicht alle Elemente benützt werden müssen. Weitere Elemente können hinzugefügt 
werden und lokale Besonderheiten können integriert werden. Auf Regeln für unterschiedliche 
Dokumententypen verzichtet DACS.158 

                                                 
148 Schaefer/Bunde, Standards for Archival Description, S. 37. 
149 Abrégé d’archivistique, S. 190–199; Nougaret, Les instruments de recherche, S. 89–115. 
150 Brübach, Internationale Erschliessungsstandards, S. 132. 
151 RAD, S. XV–XVI; Dancy, RAD, S. 13. 
152 Dancy, RAD, S. 8–11. 
153 RAD, S. 0–3; Roe, Arranging & Describing, S. 41–42. 
154 Roe, Arranging & Describing, S. 41. 
155 DACS, S. IX. 
156 Vgl. DACS, S. IV–V. 
157 DACS, S. 10. 
158 Schaefer/Bunde, Standards for Archival Description, S. 38; DACS, S. 3–4 u. 7. 
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In der Schweiz ist die „Schweizerische Richtlinie für die Umsetzung von ISAD(G)“ die natio-
nale Richtlinie auf der Grundlage von ISAD(G). „Sie berücksichtigt die nationalen Besonder-
heiten der schweizerischen Archivlandschaft und ihren Regelungsstand im Erschliessungs-
bereich.“159 Die Richtlinie versteht sich wie DACS als Basis, die jedes Archiv gemäss seinen 
Besonderheiten anpassen kann. In Erweiterung von ISAD(G) regelt die Richtlinie die Ver-
zeichnung unterschiedlicher Dokumententypen. Und im Gegensatz zu DACS regelt sie auch 
die Erschliessung auf unterschiedlichen Erschliessungsstufen einzeln.160 Diese beiden Punk-
te stellen die Stärken der Richtlinie dar. Dafür ist sie bezüglich der einzelnen Regeln für je-
des Verzeichnungselement unvollständig; vor allem fehlen Regeln zu den Elementen, die 
nicht obligatorisch oder empfohlen sind. Da sind RAD und DACS ausführlicher, es gibt weni-
ger offene Fragen, die jedes Archiv selber regeln muss. DACS regelt auch, was nicht in be-
stimmten Elementen erfasst werden darf.161 Während DACS ein überschaubares und gut 
strukturiertes Werk ist, das nach kurzer Einarbeitung sicher angewendet werden kann, ist 
RAD mit fast 700 Seiten ein überdimensioniertes Regelwerk, das so viele Details erläutert, 
dass man den Überblick verliert. Es braucht eine intensive Schulung, bis man das Regelwerk 
beherrscht und anwenden kann. 

 

Wenn die Aktenbildner durch das Provenienzprinzip zentrale Bedeutung erlangen, müssen 
diese auch beschrieben werden, entweder als Teil des Bestandsbeschriebs, oder von Vorteil 
separat in authority records.162 Für die Verzeichnung der Provenienz gibt es seit 1996 den 
Standard ISAAR(CPF) – International Standard Archival Authority Record (Corporate Bodies, 
Persons and Families).163 Dieser ist in den Schweizer Archiven bekannt, aber noch nicht so 
stark verbreitet, dass er bereits im AIS implementiert wäre. Deshalb müssen die Angaben 
zur Provenienz im Staatsarchiv Graubünden vorerst weiterhin beim Archivgut auf den Stufen 
Bestand und/oder Akzession bei den dafür vorgesehenen ISAD(G)-Elementen erfasst wer-
den.164 Zum Nachweis und zur Beschreibung der Provenienz ist diese Lösung akzeptabel, 
die wesentlichen Informationen können erfasst werden. Problematisch ist, dass durch dieses 
System keine Verzeichnung und Verwaltung der Provenienzen getrennt vom Archivgut mög-
lich ist.165 Änderungen müssen bei jedem Bestand, jeder Akzession einzeln nachgeführt 
werden. Ein weiterer Vorteil von ISAAR(CPF) ist die Vorgabe einer besseren Struktur für 
eine detailliertere Erfassung der Angaben zu Körperschaften, Personen und Familien, was 
auch eine bessere Recherche ermöglicht. ISAAR(CPF) ist nicht nur eine Anleitung zum Auf-
bau einer Normdatei für eine kontrollierte Bezeichnung der Provenienzstellen, sondern ein 
Standard, um kontrolliert zusätzliche Informationen zu erfassen, die den Aktenbildner, seine 
Entwicklung und seine Beziehungen genauer beschreiben.166 Dryden spricht darum von 
context control und nicht nur von authority control.167 

Neben dem allgemeinen Standard ISAD(G) existieren auch dokumententypspezifische Stan-
dards, u.a. für Fotos, Ton- und Filmdokumente. Letztgenannte sind in den Beständen des 
Staatsarchivs wegen der bereits erwähnten Sammlungspolitik fast nicht vorhanden. Darum 
                                                 
159 Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 3. 
160 Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 4–5; DACS, S. VII. 
161 DACS, S. 3. 
162 DACS, S. XIX; Schaefer/Bunde, Standards for Archival Description, S. 17. 
163 Die zweite überarbeitete Version ist 2004 erschienen. Vgl. Förster, ISAD(G) und ISAAR(CPF), S. 46. 
164 Durch das Element „Verwaltungsgeschichte/biographische Angaben“ können Angaben zu Bezeichnung(en), 
Aufgaben und Funktionen, Rechtsgrundlagen, Datierungen erfasst werden. Die Angabe von „Verwandten Ver-
zeichnungseinheiten“ erlaubt Beziehungen zu anderen Provenienzen und Unterlagen auszuweisen. 
165 Dryden, From Authority Control to Context Control, S. 10–11. 
166 Förster, ISAD(G) und ISAAR(CPF), S. 46–47. 
167 Dryden, From Authority Control to Context Control, S. 4. 
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sind keine spezifischen Standards für die Erschliessung nötig. Die Erschliessung der vor-
handenen Dokumente erfolgt möglichst einfach mit Angabe der wichtigsten Elemente. Bei 
Fotos werden ebenso nur die grundlegenden Informationen erfasst.168 Dieses Vorgehen er-
möglicht, für alle Dokumententypen dasselbe Erfassungsformular zu verwenden. Alle wichti-
gen dokumententypbezogenen Angaben können darin erfasst werden (vgl. S. 35).  

 

4.8.2 Erschliessungstiefe und -intensität 

Viele Staatsarchive in der Schweiz erschliessen jedes Dossier einzeln.169 Das Staatsarchiv 
Graubünden verfügt jedoch nicht über genügend Ressourcen, um das ganze Archivgut auf 
Stufe Dossier zu erschliessen, auch wenn grundsätzlich diese Stufe angestrebt wird. Ziel ist 
es, dass alle Bestände innerhalb eines Jahres nach der Übernahme sichtbar sind, wenn 
auch nur durch eine grobe Erschliessung. Damit ist den Nutzern sicher mehr gedient, als 
wenn wenige Bestände vollständig bis zum einzelnen Dokument erschlossen sind, der 
Grossteil der Bestände dafür unsichtbar im Magazin lagert.170 Deshalb hat das Staatsarchiv 
als zentrales Steuerungselement, um die Zugänglichkeit aller Bestände zu gewährleisten, 
drei Erschliessungstiefen – Serie, Dossier und Dokument – definiert (vgl. Anhang 1, Kap. 
5.1). Ein System mit verschiedenen Erschliessungstiefen wenden auch die Staatsarchive 
Aargau, Basel-Stadt und Nidwalden sowie das Stadtarchiv Bern an.171 Die Auswahl aus ei-
nem Katalog vordefinierter Erschliessungstiefen erlaubt, in jeder Situation das Erschlies-
sungstempo flexibel und dennoch aufgrund klarer Vorgaben den vorhandenen Ressourcen 
anzupassen. ISAD(G) mit der Stufenerschliessung bietet die Voraussetzung, die Erschlies-
sungstiefe zu variieren und Bestände in Etappen zu erschliessen.172 Konnte ein Findbuch 
früher erst erstellt werden, wen jede Akte verzeichnet war, kann die Verzeichnung von oben 
schon früher unterbrochen und der Bestand zugänglich gemacht werden. 

Bei grosser Menge und Komplexität des Archivguts, das in einem bestimmten Zeitraum er-
schlossen werden muss, wird mehr auf Stufe Serie erschlossen. Sind Menge und Komplexi-
tät kleiner oder zusätzliche Ressourcen vorhanden, kann häufiger auf Stufe Dossier er-
schlossen werden. Auf Stufe Dokument wird nur im Sonderfall erschlossen (vgl. Anhang 1, 
S. 21). Soweit im Moment abschätzbar ist, muss in näherer Zukunft vor allem auf Stufe Serie 
erschlossen werden.173 

Die Entscheidung für eine Erschliessungstiefe hängt also vor allem von den vorhandenen 
Ressourcen ab. Die Wahl der Erschliessungstiefe für ein bestimmtes Erschliessungsprojekt 
ist weiter vom Wert der Unterlagen abhängig, und hinzu kommen andere Faktoren, etwa die 
Nachfrage der Benutzer oder die Struktur der Unterlagen.174 Es macht z.B. wenig Sinn, Jah-
resprotokolle einzeln zu erschliessen, wenn die Verzeichnung der Serie mit Angabe des Zeit-

                                                 
168 Vgl. Mathys, Pressefotografien erschliessen, S. 16, wobei auf eine Unterscheidung zwischen Standort, Ort und 
Land verzichtet wird. 
169 Salathé, Staatsarchiv Thurgau, S. 108; Huber, Erschliessung, S. 22; Staatsarchiv Zürich, Erschliessungs-
handbuch, S. 28. 
170 Eine Forderung, die Peter Müller in Deutschland bereits vor Jahren erhoben hat. Vgl. Müller, Vollregest, Find-
buch oder Informationssystem, S. 12–13. 
171 Archivierungsstandards im Staatsarchiv Aargau; Gerber, Kontrollierte Erschliessungstiefe, S. 53–54; Kress, 
Ressourcenermittlung, S. 49; Staatsarchiv Nidwalden, Erschliessungskonzept 2010, S. 12–13; Stadtarchiv Bern, 
Erschliessungshandbuch SAB 2012, S. 2. 
172 Müller, Vollregest, Findbuch oder Informationssystem, S. 13–14. 
173 Dies ist gemäss Auskunft von Stadtarchivar Roland Gerber auch im Stadtarchiv Bern der Fall. Ebenso im 
Staatsarchiv Basel-Stadt. Vgl. Kress, Ressourcenermittlung, S. 49. Auch in den USA werden amtliche Bestände 
meist auf Stufe Serie erschlossen. Roe, Arranging & Describing, S. 23. 
174 Tiemann, Erschliessung von Sachakten, S. 19; Keyler, Zusammenhang zwischen Erschliessung und Benut-
zung, S. 7; Williams, Managing Archives, S. 100; Nimz, Erschliessungsrichtlinien, S. 3. 
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raums bereits sämtliche erforderlichen Angaben enthält. Sachakten dagegen werden mit 
Vorteil einzeln erschlossen. Ein detaillierterer Kriterienkatalog muss noch erarbeitet wer-
den.175 Wichtig ist bei Folgeablieferungen auch die Berücksichtigung der früheren Erschlies-
sungstätigkeit, da gleichartige Akzessionen die gleiche Erschliessungstiefe aufweisen soll-
ten.176 Auch vorarchivische Findhilfsmittel müssen berücksichtigt werden. Können solche im 
Archiv benutzt werden, reicht eine weniger tiefe Erschliessung.177 Wo elektronische Abliefe-
rungsverzeichnisse vorhanden sind, können diese importiert werden, so dass ohne viel Auf-
wand eine tiefere Verzeichnungsstufe erreicht wird. 

Eine vorläufige Basiserschliessung findet zum Zeitpunkt der Ablieferung statt, wenn ein Ab-
lieferungsverzeichnis erstellt und die wichtigsten Informationen zur Akzession erfasst wer-
den. Diese Informationen werden aber nicht direkt im AIS erfasst und öffentlich zugänglich 
gemacht. Das Staatsarchiv Graubünden hat entschieden, nur tiefer erschlossene Akzessio-
nen zu publizieren. Diese Entscheidung ist gerechtfertigt, da der Erschliessungsrückstand 
nur ca. 2–3 Jahre beträgt und die meisten Unterlagen zudem noch unter Schutzfrist stehen. 
Es ist nicht so, dass viele Akzessionen Jahre oder Jahrzehnte unerschlossen und unsichtbar 
im Magazin lagern. Eine Erschliessungstiefe „Akzession“ gibt es deshalb nicht. 

Grundsätzlich wird pro Akzession eine Erschliessungstiefe definiert. Wenn die Tiefe dauernd 
variiert, verwirrt das die Nutzer unter Umständen. In gewissen Fällen kann es aber notwen-
dig sein, wichtige Dokumente einzeln zu verzeichnen (vgl. Anhang 1, S. 21). „In some cases, 
item-level description might be done for a few critical items within the series or manuscript 
group.“178 Wird in solchen Fällen von der vorgegebenen Erschliessungstiefe abgewichen, 
muss dies begründet werden. 

Im Staatsarchiv Graubünden wird kein prinzipieller Unterschied zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Beständen gemacht, sondern es wird im Einzelfall aufgrund des Inhalts und 
Zustands jeder Akzession entschieden. Es ist jedoch zu vermuten, dass es bei kantonalem 
Archivgut wegen des gleichförmigen Massenschriftguts häufiger eine serielle Erschliessung 
geben wird, während bei nichtstaatlichen Beständen häufiger auf Stufe Dossier erschlossen 
wird.  

 

Neben der Tiefe der Erschliessung ist auch die Frage der Intensität entscheidend. Das Staa-
tarchiv Graubünden unterscheidet auf Stufe Dossier und Dokument zwischen einer reinen 
Titelverzeichnung und einer erweiterten Verzeichnung mit Angabe von Inhaltsvermerken. 
Dadurch lassen sich insgesamt fünf Erschliessungsstandards unterscheiden (vgl. Anhang 1, 
Kap. 5.1). Eine Titelaufnahme ohne Inhaltsvermerk ist eine der effizientesten Massnahmen, 
um die Verzeichnung wesentlich zu beschleunigen.179 Die Möglichkeiten, das Element „Form 
und Inhalt“ zu nutzen, sind so vielfältig, dass die Gefahr besteht, dass sich der Archivar in 
der Beschreibung des Inhalts verliert. Im Erschliessungshandbuch müssen daher genaue 
Regeln zur Nutzung des Elements vorgegeben werden. 

 

                                                 
175 Wertvolle Hinweise geben Hackbart-Dean/Slomba, How to Manage Processing, S. 15–17, und Kress, Res-
sourcenermittlung, S. 50–51. Ausschliesslich formale Kriterien genügen allerdings nicht, inhaltliche Kriterien müs-
sen auch berücksichtigt werden. 
176 Othenin-Girard, Erschliessung nach ISAD(G), S. 57. 
177 Gerber, Kontrollierte Erschliessung, S. 53. 
178 Roe, Arranging & Describing, S. 25. 
179 Müller, Schnell zum Ziel, S. 59. 
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Neben mangelnden Ressourcen kommt ein weiteres Argument für eine Verzeichnung nur 
nach Titel hinzu: Es ist oft nicht möglich, den gesamten Inhalt zu erfassen. Immer wenn sich 
der Archivar für bestimmte Informationen entscheidet, lässt er gleichzeitig andere weg. Diese 
Auswahl ist für den Nutzer nicht nachvollziehbar und wiegt ihn in falsche Sicherheit. Ausser-
dem kann kein Archivar wissen, welche Informationen die Forscher interessieren bzw. er 
kann nicht allen Forschungsinteressen gerecht werden. Zudem wandeln sich diese mit der 
Zeit. Es wird also unter Umständen viel Arbeit in die Erschliessung investiert, nur um später 
festzustellen, dass genau diejenigen Informationen erwünscht wären, die man nicht erfasst 
hat.180 Ein Titel, der möglichst den gesamten Inhalt erfasst, ist besser, auch wenn in Kauf 
genommen werden muss, dass einige Titel zu offen formuliert sind und der Nutzer erst nach 
der Konsultation des Dossiers weiss, ob es tatsächlich die gesuchten Informationen enthält. 

Ferner werden Prioritäten bei der Reihenfolge der Erschliessungsprojekte gesetzt. Dies ist 
jedoch nicht so entscheidend, da die Steuerung des Tempos über die Erschliessungstiefe 
und -intensität garantiert, dass die Akzessionen ein Jahr nach der Ablieferung erschlossen 
sind. Prioritäten werden gesetzt, welche Akzessionen als erstes erschlossen werden sollen, 
falls Ressourcen für eine tiefere Zweiterschliessung vorhanden sind. Die Kriterien sind die 
gleichen wie bei der Bestimmung der Erschliessungstiefe. 

 

4.8.3 Verzeichnungselemente 

Im Staatsarchiv Graubünden werden die ISAD(G)-Elemente einerseits erweitert, anderer-
seits um neue Elemente ergänzt (vgl. die Tabelle in Anhang 1, Kap. 5.3). Unter Erweiterung 
ist das Aufteilen eines ISAD(G)-Elements in mehrere Teilelemente zu verstehen. Die 
Schweizerische Richtlinie erlaubt, Verzeichnungselemente in mehrere Teilelemente aufzutei-
len.181 Dies dient dazu, den Inhalt besser zu strukturieren, und ermöglicht gezielter nach ver-
schiedenen Kriterien suchen, filtern und sortieren zu können. Diese Teilelemente sind so 
offen gestaltet, dass für verschiedene Dokumententypen unterschiedliche Angaben erfasst 
werden können. Wenn einmal das Bedürfnis besteht, die Teilelemente wieder zusammenzu-
führen, kann dies technisch ohne grossen Aufwand gemacht werden. Für alle Elemente wur-
de weiter definiert, auf welchen Verzeichnungsstufen sie obligatorisch oder fakultativ auszu-
füllen sind. 

CMISTAR in der Version des Staatsarchivs Graubünden ist nicht kompatibel mit ISAD(G). 
Die bestehenden Erfassungsformulare werden deshalb durch ein neues Formular abgelöst, 
welches unabhängig von der Verzeichnungsstufe und für alle Dokumententypen verwendet 
wird. Die Elemente werden auf den verschiedenen Hierarchiestufen und für verschiedene 
Dokumententypen zum Teil unterschiedlich verwendet. Das Staatsarchiv verwendet ISAD(G) 
ebenfalls für die Beschreibung der Hauptabteilungen und Abteilungen. Die dokumententyp- 
und stufenspezifischen Regeln werden im Erschliessungshandbuch folgen.  

Die Schweizerische Richtlinie zur Umsetzung von ISAD(G) bildete eine gute und praktische 
Basis zur Entwicklung dieses Teils des Erschliessungskonzepts. Die erweiterten und ergän-
zenden Elemente wurden auch im Vergleich mit anderen Schweizer Archiven definiert, 
ebenso die Entscheidung, welche Elemente auf welchen Stufen obligatorisch oder fakultativ 

                                                 
180 Roe, Arranging & Describing, S. 79–80; Rübenstrunk, Unterschiedliche Formen von Findmitteln und Erschlies-
sungstiefen, S. 29–30. 
181 Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 10. ISAD(G), S. 39–40, sieht das nicht vor. 
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genutzt werden.182 Es war zu bestimmen, wie die Empfehlungen der Schweizerischen Richt-
linie umgesetzt werden.183 

Die meisten Elemente werden auf den Stufen Bestand und Akzession verwendet. Gemäss 
ISAD(G) weist der Bestandsbeschrieb die meisten Informationen auf, da der Bestand die 
zentrale Stufe der Erschliessung ist.184 Im Staatsarchiv Graubünden werden einige Informa-
tionen nur auf Stufe Akzession erfasst, vor allem diejenigen betreffend die Übernahme und 
die Verzeichnungskontrolle.185 Die zentralen Informationen sämtlicher Akzessionen werden 
aber beim Bestand kumuliert, um dort Inhalt, Verwaltungs- und Bestandsgeschichte umfas-
send zu beschreiben. Damit der Kontext bei Dossiers und Dokumenten in Sammelbeständen 
beschrieben werden kann, werden einige Elemente erfasst, die sonst den Stufen Bestand 
und Akzession vorbehalten sind.186 

Hier folgen einige Erläuterungen zu ausgewählten Verzeichnungselementen, vor allem zu 
erweiterten Elementen. Für die Standardelemente von ISAD(G) sei auf die deutsche Ausga-
be des Standards sowie auf die Schweizerische Richtlinie verwiesen. 

 1.1: Zur Signatur siehe Kapitel 4.7 
 1.3/1: Das Element dient dazu, Lücken oder Streudaten zu beschreiben. 
 1.4/1: Die Angabe des Dokumententyps / der Dokumententypen dient der Eingrenzung 

oder Filterung bei der Recherche. Viele Nutzer suchen im Staatsarchiv Graubünden z.B. 
nur nach Fotos. 

 2.1 und 2.4: Diesen Elementen wird eine Auswahlliste hinterlegt, um Provenienzen und 
abliefernden Stellen durch ein kontrolliertes Vokabular zu erfassen. 

 2.1: Bei der Provenienz ist eine Mehrfachauswahl möglich, damit multiple Provenienzen 
erfasst werden können. 

 2.1/1 und 2.1/2: Vorgänger und Nachfolger der Provenienzstelle(n) werden erfasst um 
Beziehungen zwischen Aktenbildnern darstellen zu können. Wird einmal ISAAR(CPF) im 
AIS implementiert, sind diese Elemente nicht mehr nötig. 

 2.3/1: Die Schweizerische Richtlinie empfiehlt ein separates Element für die Erfassung 
von Aktenzeichen aus der Verwaltung.187 

 2.3/2: Durch Erfassen von alten Archivsignaturen bleiben Umordnungen und Umsignie-
rungen im Archiv nachvollziehbar. 

 3.1: Das Element „Form und Inhalt“ wurde auf Stufe Dossier und Dokument auf neun 
Elemente aufgeteilt. Diese Erweiterung dient einerseits der Strukturierung, andererseits 
der Aufnahme spezifischer Angaben bei anderen Dokumententypen als Papier (Elemen-
te 3.1/4–3.1/8). Fotos verlangen nach zusätzlichen Angaben, die bei Akten nicht so wich-
tig oder gar nicht vorhanden sind. Dazu gehören etwa Format (Bildgrösse), Farbe, Aus-
prägung (Positiv, Negativ, Dia), Fotograf.188 Bei AV-Dokumenten sind folgende Zusatz-
angaben wertvoll: Format (z.B. VHS, Compact Cassette, Super 8), Träger (Magnetband, 
Filmrolle, Schallplatte etc.), Spieldauer, Farbe, verschiedene Personengruppen wie Pro-

                                                 
182 Stadtarchiv Bern, Erschliessungshandbuch SAB 2012, S. 9–26; Staatsarchiv Nidwalden, Erschliessungskon-
zept 2010, S. 16–30; Staatsarchiv Aargau, Richtlinie Bestandesbeschrieb ISAD(G) und Richtlinie für Erschlies-
sung in Augias XL nach ISAD(G); Staatsarchiv Zürich, Erschliessungshandbuch, Kap. 3. 
183 Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 12. 
184 Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 7. 
185 Vgl. Anhang 1, S. 23, Elemente 2.4 und 7. 
186 Vgl. Anhang 1, S. 23, Elemente 2.2–2.4, 7.1 und 7.3. 
187 Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 29. 
188 Eberhard/Stefanopoulos, Plans, Photographs and Objects, S. 526–527. 
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duzent, Regisseur, Reporter.189 Auch Pläne und Urkunden stellen besondere Anforde-
rungen. 

 3.1/2 und 3.1/3: Diese Elemente dienen der Erfassung von Personen und Orten, die in 
Beziehung zur Verzeichnungseinheit stehen, z.B. Siegler, Fotograf, Regisseur, Ausstel-
lungsort, Herstellungsort usw.190 Zur Erläuterung wird die Beziehung jeweils angegeben. 
Dadurch sind keine spezifischen Elemente für die verschiedenen Typen von Personen 
und Orten nötig. 

 3.1/6: Bei der Technik wird bei den Fotos nur zwischen „Dia“, „Negativ“ und „Positiv“ un-
terschieden. Der photographische Prozess wird nicht erfasst, da Spezialwissen nötig wä-
re, um das Verfahren eindeutig zu bestimmen. 

 3.4/1 und 3.4/2: Zu den Deskriptoren siehe Seite 40. 
 4.1–4.1/3: Bis zur Stufe Serie werden nur die geltenden Gesetze, Verordnungen und 

Vertragsbestimmungen angegeben. Bei den Dossiers und Dokumenten, den bestellbaren 
Einheiten, müssen die exakten Schutzfristen hinterlegt werden. Nach ISAD(G) müssen 
diese Angaben nicht obligatorisch erfasst werden. Die Schweizerische Richtlinie emp-
fiehlt diese aber und bei DACS sind sie Pflicht.191 Für die Benutzbarkeit und zum Schutz 
von Betroffenen müssen diese Informationen unbedingt erfasst werden. Die Nutzer sollen 
wissen, welche Unterlagen sie ohne Bewilligung anschauen dürfen, und für die Mitarbei-
ter im Kundendienst ist es unerlässlich zu wissen, welche Unterlagen sie im Lesesaal 
herausgeben dürfen. 

 4.4 und 4.4/1: Das ISAD(G)-Element wird geteilt, um getrennt angeben zu können, in 
welchem konservatorischen Zustand sich eine Verzeichnungseinheit befindet und welche 
technischen Hilfsmittel für die Konsultation nötig sind. 

 8.1: In CMISTAR gibt es keine Standortverwaltung im Sinne einer Lagerbewirtschaftung. 
Die Angabe des Standorts dient allein dem Auffinden im Magazin. 

 Das digitale Objekt ist kein Verzeichnungselement, sondern ein Modul, das in CMISTAR 
das Einbinden von externen Objekten ermöglicht. Bisher wird es nur für die Einbindung 
von retrodigitalisierten Findmitteln (PDF) verwendet; denkbar ist auch die Einbindung von 
Vorschaubildern bei Fotografien. 

 

4.9 Indexierung  

Während im Bibliotheksbereich die Verschlagwortung schon lange Standard ist, wurde dies 
lange Zeit in Archiven selten gemacht. Viele Archive, vor allem staatliche, gingen und gehen 
davon aus, dass der Zugang über die Provenienz die beste Suchstrategie darstellt.192 Unter-
suchungen in den USA haben gezeigt, dass die Forscher weder den einen noch den ande-
ren Zugang bevorzugen. Einerseits wird über die Tektonik navigiert, es wird aber auch er-
wartet, nach Personen- und Ortsnamen und nach Sachbegriffen suchen zu können. Eine 
Untersuchung in der Schweiz bestätigt diese Ergebnisse. Die Volltextsuche dominiert, aber 
die Navigation in der Tektonik wird fast als genauso essenziell angesehen. Weniger wichtig 
ist die Suche nach Schlagworten, auch wenn einige Benutzer explizit Thesauri wünschen. 
Eine Untersuchung in Bayern hat gezeigt, dass die Volltextsuche dominiert, gefolgt von der 
Suche in Indexlisten und erst an letzter Stelle der Zugang über die Tektonik.193  

                                                 
189 Gamble/Curham, Sound Recordings, S. 565–566. 
190 Stadtarchiv Bern, Erschliessungshandbuch SAB 2012, S. 20. 
191 DACS, S. 51. 
192 MacNeil, Subject Access, S. 242. 
193 Roe, Arranging & Describing, S. 82–83; Schlichte, Suchen und Finden, S. 10–11; Zink, Findmittel im Netz, S. 
233–234. 
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Die Ergebnisse sind also nicht eindeutig. Um alle Bedürfnisse abzudecken, müssen beide 
Möglichkeiten angeboten werden – die Navigation und die Suche. Nur die Volltextsuche ist 
allerdings unbefriedigend. Sie sollte durch die Möglichkeit einer Schlagwortrecherche an-
hand vorbestimmter Listen von Indexbegriffen ergänzt werden. Einstiegspunkte können Na-
men, Orte, Format u.v.m. sein, prinzipiell alle Verzeichnungselemente. Da die meisten Ar-
chivbenutzer aber mit einer inhaltlichen Fragestellung ins Archiv kommen, ist die themati-
sche Verschlagwortung entscheidend. Gerade für weniger geübte Nutzer stellt dies eine sehr 
wertvolle Hilfestellung dar. Der Benutzer kann so unter Begriffen auswählen, die er vorher 
nicht kannte oder an die er nicht gedacht hat. Benutzer haben oft das Problem, dass sie 
nicht genau wissen, mit welchen Begriffen sie ihren Informationsbedarf beschreiben sol-
len.194 Viele Archive in den USA haben im Zuge der Entwicklung von Verzeichnungsstan-
dards und AIS in den 1990er Jahren darum mit der thematischen Verschlagwortung begon-
nen; auch in Deutschland und Österreich wird dies vermehrt umgesetzt.195 Mit der Einfüh-
rung des Akzessionsprinzips wurde die Indexierung in Frankreich sogar grundlegender Be-
standteil der Verzeichnung.196 In der Schweiz wird das noch selten gemacht.197 

Aber auch bei der Volltextsuche sind thematische Schlagworte von Vorteil. Die grundlegende 
Problematik bei Recherchen liegt in der großen Variabilität, wie Aussagen in natürlicher 
Sprache formuliert sein können. Mit Hilfe von Schlagworten – mit einem kontrollierten Voka-
bular – wird man unabhängig davon, welche Wörter in einem Dokument tatsächlich vorkom-
men.198 Bei der Verzeichnung muss sich die Titelbildung so eng wie möglich an die Originalti-
tel halten und kann nicht über ein bestimmtes Mass hinaus normalisiert werden.199 Originalti-
tel können aber variieren, so dass ohne zusätzliche Verschlagwortung die Recherche mit 
mehreren Begriffen durchgeführt werden muss und der Nutzer kann nie wissen, ob er an alle 
Begriffe gedacht hat.200 Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Nutzer oft mit der 
Verwaltungs- und Archivterminologie überfordert sind.201 Eine Verschlagwortung mit geläufi-
gen Begriffen aus dem Alltag kann da Abhilfe schaffen, denn bei der Verzeichnung von Titel 
und Inhalt müssen die Fachbegriffe erfasst werden. Schliesslich bedeutet die Verschlagwor-
tung allgemein, dass die Unterlagen durch mehr Begriffe erschlossen sind, die Chancen bei 
der Recherche also steigen. Titel und Inhalt können wegen der Lesbarkeit nicht mit Schlag-
worten überfrachtet werden und sie können auch nicht immer alle relevanten Informationen 
wiedergeben, weil gemäss ISAD(G) Informationen stufengerecht erfasst werden. Das kann 
bedeuten, dass ein Dossier mit dem Titel „Korrespondenz A–E“ verzeichnet wird und nur auf 
der Stufe Serie sichtbar wird, dass es sich um Korrespondenz zum Strassenbau handelt. Nur 
wenn das Dossier mit „Strassenbau“ beschlagwortet wird, ist es direkt auffindbar.  

 

                                                 
194 Bickhoff, Zugang und Zugangsformen, S. 77–79; Reimer, Wissensorganisation, S. 179; Ribeiro, Subject in-
dexing, S. 28. 
195 Roe, Arranging & Describing, S. 82–83; Schöggl-Ernst, Suchen und Finden, S. 178. Für Maier, Fachinformati-
onssysteme, S. 22, gehört die Möglichkeit der Indexierung zu den Grundanforderungen an ein AIS. Ein Beispiel 
für die Nutzung von Schlagworten bei Fritz, MIDOSA 21, S. 33–34. 
196 Abrégé d’archivistique, S. 180. 
197 Schlichte, Suchen und Finden, S. 9. Ausnahmen sind die Staatsarchive der Kantone Basel-Stadt und Waadt. 
198 Reimer, Wissensorganisation, S. 173–174; Williams, Managing Archives, S. 110–111. 
199 ISAD(G), S. 29 verlangt sogar die strikte Beibehaltung des Originaltitels. Diese Forderung kann aber nicht 
eingelöst werden. Manche Originaltitel sind unbrauchbar, weil sie Abkürzungen enthalten, unvollständig, unge-
nau, missverständlich oder wenig aussagekräftig sind. Vgl. Schweizerische Richtlinie ISAD(G), S. 27. 
200 Abrégé d’archivistique, S. 180; Ribeiro, Subject indexing, S. 31. 
201 Daniels/Yakel, Seek and You May Find, S. 538. 
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„Indexieren drückt den Inhalt eines Dokuments mit den Mitteln einer Dokumentationssprache 
[…] aus.“202 Die Erschliessung im Archiv folgt diesem Prinzip teilweise, wenn bei bestimmten 
Elementen Auswahllisten vorgegeben sind. Entscheidende Elemente wie Titel oder Inhalt 
sind aber freie Textfelder, denen die natürliche Sprache zugrunde liegt. Darum braucht es 
zusätzliche Elemente, die den Inhalt durch ein kontrolliertes Vokabular beschreiben.203 Dies 
kann eine einfache, alphabetische Liste von vordefinierten Schlagworten sein. Eine bessere 
Indexierungsmethode wäre der Einsatz einer Normdatei oder eines Thesaurus: eine geord-
nete Zusammenstellung von Begriffen, bei der für jeden Begriff die Vorzugsbezeichnung 
(Deskriptor) und die möglichen alternativen Bezeichnungen genau definiert und die Bezie-
hungen zwischen den Begriffen dargestellt sind.204 Eine Indexierung, die nicht nur Schlag-
worte vergibt, sondern Begriffe und Bezeichnungen in Beziehung zueinander setzt, liefert 
beim Retrieval bedeutend bessere Ergebnisse.205 Der Einsatz eines Thesaurus ermöglicht 
bei der elektronischen Verzeichnung sogar eine freie Erschliessung. Der Archivar kann die 
Schlagworte frei wählen und muss nicht nach dem Deskriptor suchen. Im Gegensatz zur 
analogen Welt nimmt der im AIS hinterlegte Thesaurus die Übersetzung der Bezeichnungen 
automatisch vor und er kann die Stichworte der Suchanfrage zusätzlich mit den Stichworten 
des Titels, des Inhalts und weiterer Felder abgleichen.206 Diese Möglichkeit ist im Archivbe-
reich eine Voraussetzung für den Einsatz eines Thesaurus, denn bei der Erschliessung wer-
den oft temporäre Mitarbeiter und Studenten eingesetzt. Der Aufwand, diese in einen The-
saurus einzuführen, wäre viel zu gross. Damit kann gleichzeitig das Problem der Fachbegrif-
fe, die im Archiv bzw. in der Verwaltung verwendet werden, dem Nutzer oft aber nicht be-
kannt sind, gelöst werden.207 Mit der Hinterlegung können auch die Probleme des zeitlichen 
Wandels der Sprache und der Fachbegriffe208 sowie der Mehrsprachigkeit in Graubünden 
aufgefangen werden. Und durch Normdateien für Personen- und Ortsnamen können auch 
die Schwierigkeiten der uneinheitlichen Schreibweisen bewältigt werden. 

Die beste Art der Verschlagwortung erfolgt wie die Verzeichnung mehrstufig, beginnend mit 
der obersten Stufe, vom allgemeinen zum besonderen und mit stufengerechten Schlagwor-
ten. Auf der Stufe Bestand sollten die thematischen Schlagworte nicht nur den Inhalt des 
Bestands, sondern auch die Funktionen und Aufgaben des Aktenbildners beschreiben.209 

Die wichtigsten Typen von Schlagworten sind:210 

 Name der Provenienz (inkl. alternative Bezeichnungen) 
 Orts- und Personennamen 
 Thematische Schlagworte 
 Dokumententypen (Brief, Protokoll, Foto, Urkunde usw.) 
 Formale Merkmale (Format, Material, Technik, Sprache usw.) 

                                                 
202 Knorz, Indexieren, S. 180–181. 
203 Dryden, From Authority Control to Context Control, S. 2–3; Hamburger, How Researchers Search for Manu-
script and Archival Collections, S. 91. 
204 Burkart, Thesaurus, S. 141. 
205 Weiter gäbe es mit Ontologien und Topic Maps noch bessere Möglichkeiten zur Dokumentenbeschreibung. 
Diese gehen über dokumentenunabhängige Beziehungen zwischen Schlagworten hinaus und analysieren doku-
mentenspezifische Beziehungen, sind aber noch aufwendiger in der Erstellung. Vgl. Reimer, Wissensorganisati-
on, S. 177–178. Noch mehr Möglichkeiten zur Erschliessung existieren für digitale Dokumente, z.B. automatische 
Indexierung, Informationsextraktion, Bild- und Spracherkennung. Sobald grössere Mengen an digitalen Unterla-
gen vorhanden sind, sollte auch der Einsatz dieser Methoden überprüft werden. 
206 Reimer, Wissensorganisation, S. 179–180. Wenn die Inhaltsbeschreibungen ausführlich sind, könnte auch auf 
die Verschlagwortung verzichtet werden. 
207 Vgl. Knorz, Indexieren, S. 184. 
208 MacNeil, Subject Access, S. 253. 
209 MacNeil, Subject Access, S. 245–249. 
210 Roe, Arranging & Describing, S. 83; MacNeil, Subject Access, S. 246–252. 
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Die Verschlagwortung nach diesen verschiedenen Kriterien erlaubt eine multidimensionale 
Ordnung. Für die praktische Umsetzung im Staatsarchiv Graubünden müssen einige Abstri-
che gemacht werden. Mit Ausnahme der thematischen sind die übrigen Schlagworte durch 
ISAD(G)-Elemente abgedeckt. Für die Provenienzen, Dokumententypen und formalen 
Merkmale gibt es vordefinierte Auswahllisten. Wie bereits in Kapitel 4.8.1 erwähnt, könnte 
die einfache Auswahlliste bei der Provenienz durch ISAAR(CPF) wesentlich erweitert wer-
den. Für die Orts- und Personennamen wird es im Handbuch Regeln bezüglich Schreibweise 
und Angabe von Alternativen geben, eine Normdatei wird nicht eingesetzt. Die thematische 
Indexierung wird mit dem neuen Konzept eingeführt, aus Mangel an Ressourcen allerdings 
nur auf Stufe Bestand und Akzession. Da Dossiers und Dokumente zum grössten Teil nicht 
erschlossen werden, können sie auch nicht indexiert werden. Aber auch wenn auf diesen 
Stufen verzeichnet wird, erfolgt keine Verschlagwortung. Die Verschlagwortung von Dossiers 
und Dokumenten wäre die letzte Stufe zur Steigerung der Erschliessungsintensität.211 Es ist 
wichtig, den richtigen Bestand oder die richtige Akzession zu finden. Ausführliche Behörden- 
und Bestandsgeschichten geben dann Hinweise, was bei der weiteren Suche erwartet wer-
den kann. Der Benutzer wird „auf die richtige Fährte gelockt“ und kann dann innerhalb des 
Bestands bzw. der Akzession weiter in der Struktur suchen.  

Ursprünglich war die Verschlagwortung nicht vorgesehen, die Idee entstand während der 
Besprechung des ersten Entwurfs des Konzepts. Es wird nur eine einfache alphabetische 
Schlagwortliste erstellt. Die Liste wird maximal 100–150 Schlagworte in zwei Kategorien um-
fassen. Die Schlagworte werden als Auswahlliste hinterlegt, damit die Benutzer sie bei der 
Suche auswählen können. Von den Experten wurde die Idee wegen des Aufwands mit 
Skepsis aufgenommen, auch wenn der Mehrwert nicht angezweifelt wird. Gutachten 3 sieht 
eine umsetzbare Variante in der Form, wie sie vom Staatsarchiv vorgeschlagen wurde: auf 
höherer Ebene in Form eines vordefinierten Sets von Begriffen, wobei die ursprünglich als 
Verwaltungsbereiche vorgesehenen Begriffe als Schlagworte dienen.212 Diese werden um 
weitere Begriffe erweitert, die Aufgaben und Kompetenzen von Verwaltungseinheiten erfas-
sen. Als Grundlage können wiederum die Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverord-
nung und das HRM2 genommen werden.213 Für die nichtstaatlichen Bestände wird eine 
zweite Liste erstellt, die sich an den Hauptthemen der privaten Tätigkeit orientiert. 

Der Einsatz eines Thesaurus wird nicht angestrebt, weil Aufbau und Pflege eines eigenen 
Thesaurus für ein kleines Archiv alleine nicht zu bewältigen sind. Einen externen Thesaurus 
zu übernehmen, geht nicht, da im deutschen Sprachraum kein archivspezifischer Thesaurus 
existiert, der nicht auf die konkreten Besonderheiten eines bestimmten Archivs zugeschnitten 
ist. In Frankreich gibt es den thésaurus W, der ursprünglich für die Bestände mit Unterlagen 
ab 1940 entwickelt, inzwischen aber auf das gesamte Archivgut ausgeweitet wurde.214 In 
Grossbritannien gibt es den UK Archival Thesaurus (UKAT). Im Archivbereich werden auch 
Library of Congress Subject Headings (LCSH), Art and Architecture Thesaurus (AAT) und 
The UNESCO Thesaurus eingesetzt.215 Letzterer ist zwar ein internationaler Thesaurus, in 
deutscher Sprache aber nicht vorhanden. Eine Möglichkeit die genauer analysiert werden 
müsste, ist der Einsatz von Normdateien wie GND oder VIAF aus dem Bibliotheksbereich. 

 
                                                 
211 Treffeisen, Standardisierte Erschliessung im Landesarchiv Baden-Württemberg, S. 450. 
212 Gutachten 1, Beilage 2, S. 2; Gutachten 2, Beilage 1, S. 2; Gutachten 3, S. 11. 
213 BR 170.310 RVOV. Die Verordnung listet im Anhang die Aufgaben verteilt auf die Departemente auf. Hand-
buch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, S. 33–35. 
214 Abrégé d’archivistique, S. 185. 
215 Williams, Managing Archives, S. 90; MacNeil, Subject Access, S. 248. Eine Übersicht weiterer Thesauri und 
Normdateien bei Hackbart-Dean/Slomba, How to Manage Processing, S. 68. 
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4.10 Konservierung 

Das Erschliessungskonzept deckt nur einen Teil des gesamten Bereichs der Bestandserhal-
tung ab,216 nämlich die Tätigkeiten, die von den Mitarbeitern der Abteilung „Erschliessung“ 
während des Erschliessungsprozesses getätigt werden können. Dies umfasst die konserva-
torische Behandlung des Archivguts im engeren Sinn: Reinigung, Entfernung von schädli-
chen Fremdkörpern, Verpackung und Lagerung. Diese Arbeiten werden während der Ord-
nung und Verzeichnung durchgeführt. Die Archivalien müssen für die Konservierung nicht 
ein zusätzliches Mal in die Hand genommen werden. Dadurch wird viel Zeit gespart.217 

Umfassendere präventive Massnahmen in den Bereichen bauliche Einrichtung, Kontrolle der 
Umgebungsbedingungen (Klima, Luftfeuchtigkeit etc.), Sicherheits- und Notfallvorsorge wer-
den durch ein übergeordnetes Bestandserhaltungsmanagement sichergestellt. Die Restau-
rierung von beschädigten Einzelobjekten wird durch externe Restauratoren vorgenommen 
und die Substitution – zum Teil noch Mikroverfilmung, hauptsächlich jedoch Digitalisierung – 
wird im Rahmen eigenständiger Projekte vorangetrieben.  

Massnahmen am Archivgut: Eingriffe am Archivgut können nur beschränkt vom Archivperso-
nal vorgenommen werden. Für die Behandlung von Schimmelbefall ist das Staatsarchiv z.B. 
nicht ausgerüstet. Was im Haus mit einfachen Mitteln und ohne besondere Kenntnisse ge-
macht werden kann, ist die Entfernung von Fremdkörpern. Dazu zählt nicht nur das Entfer-
nen sämtlicher Befestigungsmittel aus Metall, Plastik und Karton, sondern auch von Selbst-
klebestreifen, falls dies mechanisch machbar ist. Hinzu kommen das Umkopieren stark be-
schädigten Archivguts und die Reinigung von verschmutzen Archivalien.218 Staub, Russ oder 
Sand können mit Pinseln oder Latexschwämmen einfach entfernt werden. Da die Reinigung 
aber sehr zeitintensiv ist, wird diese Arbeit nur bei sehr stark verschmutzten Beständen 
durchgeführt. Im Konzept sind die Konservierungsmassnahmen aufgeführt (vgl. Anhang 1, 
Kap. 6.1). Auf eine detaillierte Beschreibung der Arbeitsschritte zu jeder einzelnen Mass-
nahme wird verzichtet. Praktische Handgriffe werden den Mitarbeitern, sofern sie ihnen nicht 
bereits bekannt sind, besser durch Anschauungsunterricht vermittelt als durch umständlich 
formulierte schriftliche Erklärungen. Andererseits sind diese konservatorischen Eingriffe nicht 
archivspezifisch, so dass auf Basisliteratur zurückgegriffen werden kann.219 

Alterungsbeständige Verpackung: Die meisten Unterlagen gelangen verpackt ins Archiv, das 
Material ist jedoch nur in seltenen Fällen alterungsbeständig und muss ausgetauscht wer-
den. Für sämtliche Formen des vorhandenen Archivguts wurde das Konservierungsmaterial 
definiert (vgl. Anhang 1, Kap. 6.2). Sämtliches Material aus Papier und Karton erfüllt die Be-
dingungen von ISO 9706. Material zur Lagerung von Fotos hat zusätzlich den Photographic 
Activity Test (PAT) bestanden und entspricht dem Standard ISO 18902.220 

Die Wahl der Materialien für die Fotokonservierung (Papierabzüge und Negative) ist von 
Land zu Land verschieden. Pergamin wird grundsätzlich nicht mehr empfohlen, weil es zum 

                                                 
216 Menne-Haritz unterscheidet Prävention, Konservierung, Restaurierung und Substitution. Vgl. Menne-Haritz, 
Schlüsselbegriffe, S. 57. 
217 Ritzenthaler, Preserving Archives & Manuscripts, S. 246. 
218 Hadlow, Preservation, S. 126–128; Ritzenthaler, Preserving Archives & Manuscripts, S. 245; Ko-
bold/Moczarski, Bestandserhaltung, S. 33, 179. 
219 Wie in vielen Schweizer Archiven gehört auch im Staatsarchiv Graubünden Martin Strebels „Konservierung 
und Bestandeserhaltung von Schriftgut und Grafik. Ein Leitfaden für Archive, Bibliotheken und Museen“ zur 
Grundausstattung eines Erschliessungsarbeitsplatzes. Eine praktische Anleitung bieten auch Kobold/Moczarski, 
Bestandserhaltung, sowie speziell für Fotos die „Faustregeln für die Fotoarchivierung“. Der Massnahmenkatalog 
im Erschliessungskonzept basiert auf diesen Werken, auf die Konservierungsstandards im Staatsarchiv Aargau 
und auf das Erschliessungshandbuch des Staatsarchivs Zürich, S. 205–247.  
220 Ritzenthaler, Preserving Archives & Manuscripts, S. 211–212; Kobold/Moczarski, Bestandserhaltung, 37–41. 
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Teil säurehaltig ist und ausserdem sehr stark auf Feuchtigkeit reagiert. Während in der 
Schweiz hauptsächlich die Verwendung von Papier empfohlen wird, werden in anderen Län-
dern für die Fotokonservierung Taschen aus inerten Kunststoffen (Polypropylen, Polyethylen 
oder Polyester) bevorzugt. Diese durchsichtigen Kunststoffhüllen bieten den Vorteil, dass die 
Fotos für die Konsultation nicht aus den Schutzhüllen genommen werden müssen und so vor 
mechanischen Schäden besser geschützt sind. Dafür besteht die Gefahr der Feuchtigkeits-
bildung in den Taschen. Papier hingegen schützt vor Licht und ist kostengünstiger.221 Aus 
diesen Gründen und aus der Überlegung heraus, dass sämtliche Bildbestände in den kom-
menden Jahren digitalisiert werden, hat sich das Staatsarchiv Graubünden für Papier als 
Konservierungsmaterial entschieden.  

Lagerung: Aus Sicht der Bestandserhaltung umfasst die Magazinierung eine sachgerechte 
Lagerung des Archivguts. Diese ist ebenso wichtig wie die vorangehenden konservatori-
schen Eingriffe. Oft erleiden die Unterlagen durch schlechte Lagerung grösseren Schaden 
als durch eine unsachgemässe Benutzung. Im Konzept gibt es neben den allgemeinen Re-
geln einige Erläuterungen zur Lagerung von Büchern, Fotos, Plänen und Selekta (vgl. An-
hang 1, Kap. 6.4). Diese Dokumententypen benötigen teilweise besondere Lagerungsfor-
men.222  

 

                                                 
221 Ling, Buildings and Storage, S. 81; Ritzenthaler, Preserving Archives & Manuscripts, S. 213; Mährle, Lagerung 
und Verpackung von Fotomaterialien, S. 21–22. 
222 Die Anweisungen im Konzept wurden erarbeitet auf der Grundlage von Kobold/Moczarski, Bestandserhaltung, 
S. 82–108; Strebel, Konservierung und Bestandserhaltung von Schriftgut und Graphik; Staatsarchiv Zürich, Er-
schliessungshandbuch, S. 278–292. 
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5. Zusammenfassung, Evaluation und Ausblick 
Das Staatsarchiv Graubünden hat im Jahr 2013 mit der Reorganisation der Kernaufgabe 
„Erschliessung“ begonnen. Als erstes Teilprojekt dieser Reorganisation wurde im Zeitraum 
November 2013 – Juni 2014 ein Erschliessungskonzept erstellt. Das Konzept und seine Er-
arbeitung wurden im Rahmen dieser Masterarbeit analysiert und begründet.  

Das Ziel bestand darin, ein Konzept zu erstellen, mit dem die Erschliessung neu ausgerichtet 
wird und sich sowohl an den aktuellen Prinzipien der Archivwissenschaft als auch an den 
Bedürfnissen der Benutzer orientiert. Zusätzlich musste dieses Ziel mit den vorhandenen 
Ressourcen erreichbar sein. Der Wechsel vom Pertinenzprinzip zum Provenienzprinzip bei 
der Verzeichnung der amtlichen Bestände bildete die grösste Veränderung am bisherigen 
System. Durch diese Neuerung wurden Regeln notwendig, die beschreiben, wie die Prove-
nienzen bei der kantonalen Verwaltung bestimmt und die Bestände gebildet und abgegrenzt 
werden. Provenienzen sind diejenigen Verwaltungseinheiten, die als eigenständige Einheiten 
definiert sind und die über eine eigenständige Geschäftsablage verfügen. Ferner wurde das 
Akzessionsprinzip nach französischem Vorbild eingeführt. Akzessionen werden einzeln er-
schlossen und nur dem Bestand der entsprechenden Provenienzstelle angehängt, aber nicht 
in einem Aktenplan für den ganzen Bestand integriert. Dies erleichtert die Verzeichnung von 
offenen Beständen, bei denen die Ordnung mit jeder neuen Ablieferung immer schwerer 
aufrechterhalten werden kann. Die Umsetzung dieser beiden Prinzipien erforderte den Auf-
bau einer neuen Struktur in der Tektonik. Weiter wurden Bestimmungen zur inneren Ord-
nung der Akzessionen erlassen. Diese orientieren sich an der ursprünglichen Ordnung des 
Aktenbildners, halten jedoch nicht stur daran fest, einerseits um einen gewachsenen Kontext 
nicht zu zerstören, andererseits um effizienter erschliessen zu können.  

Den Bedürfnissen der Benutzer wird das neue System insofern gerecht, als jetzt zusätzliche 
Einstiegspunkte für eine Suche zur Verfügung stehen. Neben der Navigation in der Tektonik 
bleibt eine thematische Suche möglich, indem auf den Stufen Bestand und Akzession the-
matische Schlagworte vergeben werden. Zusätzlich werden sämtliche Auswahllisten der 
Verzeichnungselemente den Benutzern zur Verfügung gestellt. Eine gezielte Suche nach 
einem bestimmten Dokumententyp oder Format, einer bestimmten Sprache oder Provenienz 
und vieles mehr wird möglich. Um diese Vorgaben umsetzen zu können, wurden fünf Stan-
dards mit unterschiedlicher Erschliessungstiefe und -intensität definiert. ISAD(G) mit dem 
Konzept der mehrstufigen Verzeichnung bietet dafür die Grundlage. Die Wahl der Erschlies-
sungstiefe kann den vorhandenen Ressourcen angepasst werden, um das gesamte Archiv-
gut innert eines Jahres nach der Übernahme zugänglich zu machen. Überhaupt orientiert 
sich die Verzeichnung stärker an ISAD(G). Gemäss dem Prinzip „vom Allgemeinen zum Be-
sonderen“ wird den höheren Verzeichnungsstufen mehr Aufmerksamkeit gewidmet und es 
werden neu ausführlichere Bestandsbeschriebe erstellt. Mit dem Konzept wurde auch die 
Gelegenheit genutzt, ein einfacheres Signaturschema und bessere Konservierungsrichtlinien 
einzuführen. 

Die Erarbeitung des Erschliessungskonzepts dauerte bis Ende Juni 2014, statt wie vorgese-
hen bis Ende Februar. Der im Auftrag anvisierte Termin konnte nicht eingehalten werden, 
weil die Erarbeitung des Konzepts komplexer und aufwendiger als vermutet war, da bei der 
Detailanalyse weitere Problemfelder zum Vorschein kamen. Zusätzlich konnte das Konzept 
in den Punkten, die an das AIS neue technische Anforderungen stellen, noch nicht vollstän-
dig umgesetzt werden. Die dafür nötigen Anpassungen können erst im Jahr 2015 abge-
schlossen werden. CMISTAR wird vom Hersteller grundlegend neu konzipiert und es hätte 
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für das Staatsarchiv doppelten Aufwand und erhebliche Mehrkosten verursacht, das beste-
hende System den Erfordernissen des Erschliessungskonzepts anzupassen, um nur wenig 
später auf das vom Hersteller erneuerte System umzusteigen. Die spezifischen Anforderun-
gen des Staatsarchivs Graubünden werden direkt im neuen Basismodell von CMISTAR im-
plementiert. Mit der Erarbeitung des Konzepts ist das erste Teilprojekt abgeschlossen. Als 
nächste Schritte werden eine Prozessdefinition und ein Erschliessungshandbuch das Er-
schliessungskonzept ergänzen. Mit der Erarbeitung des Handbuchs wird bewusst abgewar-
tet, bis die Entwicklung des neuen Modells von CMISTAR abgeschlossen ist. 

Im Juli 2014 wurde mit ersten Pilotprojekten zur Erschliessung nach dem neuen Konzept 
begonnen, auch wenn die Umsetzung im AIS nicht abgeschlossen und das Handbuch aus-
stehend ist. Diese Erschliessungsprojekte werden deshalb bei einigen Verzeichnungsele-
menten provisorischen Charakter aufweisen. Die Pilotprojekte wurden gestartet, damit die 
Teile des Konzepts, die nicht von der Anpassung des AIS abhängig sind, getestet werden 
können; diese machen den grössten Teil des Konzepts aus. Unter diesen Bedingungen und 
zu diesem frühen Zeitpunkt ist eine abschliessende Beurteilung des Konzepts nicht möglich. 
Erst wenn das AIS voll einsatzfähig ist, die Prozessdefinition und das Erschliessungshand-
buch eingeführt und in weiteren Pilotprojekten getestet worden sind, kann das gesamte Pro-
jekt evaluiert, gegebenenfalls angepasst und abgeschlossen werden. Der Normalbetrieb wird 
voraussichtlich im Sommer 2015 aufgenommen, wenn das neue Basismodell von CMISTAR 
zur Verfügung steht. 

Ob die Reorganisation der Erschliessung für die Praxis taugt, muss sich also erst noch her-
ausstellen. Durch die langjährige Erfahrung sowohl des Verfassers als auch der externen 
Experten sowie durch die Ausrichtung auf internationale Normen und Standards sollte dies 
jedoch für die grundlegenden Prinzipien gewährleistet sein. Die Durchführung und Evaluation 
von Pilotprojekten wird grössere Korrekturen erlauben, falls dies nötig sein sollte. Eine re-
gelmässige Kontrolle im laufenden Betrieb wird danach bei den Details laufend Anpassun-
gen und Verbesserungen ermöglichen.  

Es war und ist eine sehr interessante und anspruchsvolle Erfahrung, ein System zu entwi-
ckeln, das für mehrere Jahre funktionieren muss. Insbesondere war die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis herausfordernd. Ideen und Prinzipien auf dem Papier zu entwickeln, ist 
eine Sache; aber Probleme und Erfahrungen aus der Praxis zwingen manchmal zu unkon-
ventionellen Lösungen, die in der Theorie nicht vorgesehen sind. Manches scheitert an feh-
lenden Ressourcen, anderes an Traditionen, mit denen man nicht brechen kann oder will, 
wiederum anderes an der Komplexität der Wirklichkeit. Das Provenienzprinzip zu propagie-
ren ist – kaum einer würde heute widersprechen – einfach und einleuchtend, die einzelne 
Provenienz zu bestimmen hingegen nicht immer. Es gibt selten nur eine richtige Lösung und 
oft verschiedene Ausnahmen. Trotz aller Normierung und aller Richtlinien steht am Schluss 
die Entscheidung des Archivars. 

Nach der Reorganisation der Erschliessung warten bereits weitere Aufgaben. Zuerst muss 
die Erschliessung elektronischer Unterlagen in das neue System integriert werden. Dann 
müssen die nach altem System erfassten Daten bereinigt werden (Projekt ISAD-GR). An-
schliessend gilt es, mit ISAAR(CPF) und ISDF die weiteren internationalen Erschliessungs-
standards zur Beschreibung des Kontexts in die Erschliessung im Staatsarchiv Graubünden 
einzubinden. Hier lohnt es sich, nicht vorschnell zu handeln, sondern die internationale Ent-
wicklung abzuwarten. Seit einiger Zeit gibt es nämlich Bestrebungen durch den ICA, die ver-
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schiedenen Standards in ein Gesamtmodell zu integrieren.223 Schliesslich gilt es auch die 
Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie besser zu nutzen. Mit den heute zur 
Verfügung stehenden Mitteln können neben der Tektonik alternative Strukturen nach ande-
ren Kriterien als der Provenienz erstellt werden: nach Thema, nach Zeit, nach geographi-
schen Gesichtspunkten usw. Datensätze können mehrfach zugewiesen werden, um multidi-
mensionale Ordnungen zu bilden, entweder vorgefertigt vom Archiv, oder der Benutzer kann 
bei jeder Abfrage ad hoc die Option wählen, welche die besten Rechercheergebnisse ver-
spricht. Damit die vom Archiv erarbeiteten Inhalte den Nutzern optimal zur Verfügung stehen, 
müssen die Suchfunktionen und -möglichkeiten auf der Website verbessert und ausgeweitet 
werden. Wem nützt erschlossenes Archivgut, wenn das Tor zum Forscherparadies versperrt 
ist! 

                                                 
223 Brübach et al., Une évolution dans les pratiques descriptives, S. 7–9; Sibille-De Grimoüard, Élaborer des 
normes de description, S. 172–173. 
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1. Ein neues Erschliessungskonzept 
Ausgangslange: Bisher wurde die Erschliessung im Staatsarchiv Graubünden weitgehend 
nur mündlich geregelt. Die Anleitungen zur Benutzung des Archivinformationssystems 
CMISTAR decken nicht alle wichtigen Bereiche der Verzeichnung ab. Aspekte wie die Ord-
nung der Bestände sind gar nicht geregelt. Dementsprechend wurde die Erschliessung in 
diversen Punkten nicht einheitlich und konsequent umgesetzt. Aus diesem Grund wurde ein 
neues Erschliessungskonzept verfasst und ein Erschliessungshandbuch geschrieben, um 
die Erschliessung in Zukunft nach klar festgelegten Regeln zu organisieren. Das Erschlies-
sungskonzept legt die grundlegenden Prinzipien und Leitlinien fest, während das Erschlies-
sungshandbuch vor allem die Verzeichnung mit dem Archivinformationssystem CMISTAR 
detaillierter erläutert. Diese beiden Papiere bilden die Grundlage der zukünftigen Erschlies-
sung und sollen den grössten Teil der Probleme abdecken. Es werden aber immer wieder 
Fragen auftauchen, für welche es dort keine massgeschneiderten Lösungen gibt. Wie mit 
diesen Besonderheiten zu verfahren ist, wird bei jedem Erschliessungsprojekt einzelnen ge-
klärt und in einer Erschliessungsanleitung festgehalten. 
Das Erschliessungskonzept deckt nicht nur die Kernaufgabe der Erschliessung, die Ordnung 
und Verzeichnung des Archivguts, ab, sondern erläutert alle Arbeitsschritte des Archivie-
rungsprozesses, die von der Abteilung Erschliessung durchgeführt werden. Dazu gehören 
auch die Konservierung und die Magazinierung.  
 
Ende 2012 wurde ein Zeitschnitt gezogen: Alle Ablieferungen bis 2012 wurden und werden 
nach dem alten System erschlossen. Alle Ablieferungen ab 2013 werden nach dem neuen 
Konzept erschlossen, mit Ausnahme von wenigen Nachträgen, die in bestehende Bestände 
integriert werden. Dabei ist die Unterscheidung zwischen Ablieferung und Unterlagen wich-
tig. Der Schnitt wurde bei den Ablieferungen gezogen und nicht bei den Unterlagen. Das 
heisst, auch Ablieferungen ab 2013 werden noch lange Zeit Unterlagen enthalten, die älter 
als 2012 sind. 
 
Aufbau des Konzepts: Im Folgenden werden die grundlegenden Prinzipien dargestellt, an 
welchen sich die Erschliessung im Staatsarchiv Graubünden in Zukunft orientiert. Dann wer-
den nacheinander die einzelnen Arbeitsschritte der Erschliessung erläutert. 
 
Bemerkung: Einige Teile des Konzeptes sind komplex, vor allem die Kapitel betreffend die 
Erschliessungsstandards und -elemente. Dies ist dadurch bedingt, dass die Kapazitäten des 
Staatsarchivs zu Kompromissen bezüglich einer optimalen Lösung zwingen – Erschliessung 
aller Akzessionen auf Stufe Dossier – und Alternativen erarbeitet werden mussten.  
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2. Grundlegende Prinzipien der neuen Erschliessung 
Provenienzprinzip 

Als wichtigste Neuerung wird auch im Bereich der amtlichen Ablieferungen, wie bei den 
nichtstaatlichen Beständen, nach Provenienz und nicht mehr nach Pertinenz erschlossen. 
Die Grundeinheiten der Erschliessung sind die Provenienzstellen, d.h. die aktenbildenden 
Stellen. Die vom Staatsarchiv übernommenen Unterlagen werden in ihrem Entstehungszu-
sammenhang erschlossen und nicht mehr nach sachthematischen Gesichtspunkten auf ver-
schiedene Rubriken in einem Gesamtarchivplan aufgeteilt. Darum wird das bisherige kanto-
nale Archiv, das Pertinenzarchiv, geschlossen und ein neues Provenienzarchiv eröffnet.  

Akzessionsprinzip 

Neue Ablieferungen werden nach Akzession erschlossen. Eine Akzession ist dabei als ein 
Endarchiv-Zugang von Unterlagen einer Provenienz definiert. Es wird weiterhin für jede Pro-
venienzstelle (z.B. eine kantonale Dienststelle) ein Bestand gebildet, aber die Unterlagen der 
einzelnen Ablieferungen werden nicht in einem vordefinierten Aktenplan für den ganzen Be-
stand an passender Stelle eingeordnet, sondern die Ablieferungen werden als eigenständige 
Akzessionen in den Bestand integriert. Für jede Provenienzstelle werden die einzelnen Ak-
zessionen separat erschlossen. Dies entspricht zwar nicht der "reinen" Archivlehre, gemäss 
welcher jede Provenienz einen integralen Bestand bildet, bringt aber sowohl für die Archiv-
mitarbeiter als auch für die Archivbenutzer praktische Vorteile mit sich. Wenn es keine offe-
nen Bestände gibt, die periodisch Zuwachs erhalten, ist das für die Benutzer von Vorteil, da 
eine einmal durchgeführte Recherche nicht wiederholt werden muss, weil der Bestand in der 
Zwischenzeit Zuwachs erhalten haben könnte. Bei der Erschliessung hat das Akzessions-
prinzip den Vorteil, dass weder virtuell noch physisch für jede einzelne Akte der richtige Ort 
im Bestand gesucht werden muss, wo sie eingefügt werden kann.  

Unterscheidung bei nichtstaatlichen Archiven 

Bei den nichtstaatlichen Archiven wird neu nach Art der Provenienz unterschieden und nicht 
mehr nach der Rechtsform (Kauf, Schenkung, Depositum), da diese Unterscheidung nicht 
sinnvoll und schwer aufrecht zu erhalten ist, wenn Deposita in Eigentum des Staatsarchivs 
übergehen, was als strategisches Ziel langfristig angestrebt wird.  

Mischbestände mit Akten und Fotos (und anderen Dokumententypen) 

Bei der Erschliessung werden Akten und Fotos nicht mehr separat in zwei Beständen ver-
zeichnet. Es wird bei der Provenienz eine Akzession gebildet und alle Unterlagen unabhän-
gig vom Dokumententyp werden darin verzeichnet.  

Signaturschema 

Die Signatur wird für neue Akzessionen wesentlich vereinfacht, indem neben einem Buch-
staben zur Kennzeichnung der Hauptabteilung nur noch arabische Ziffern verwendet werden. 
Zusätzliche Buchstaben und römische Zahlen werden nicht mehr verwendet. Das neue Sig-
naturschema gibt weder die Position in der Tektonik noch den Standort im Magazin wieder 
und macht auch keine Aussagen zur materiellen Beschaffenheit des Archivguts. 
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Erschliessung nach ISAD(G) 

Die Erschliessung wird am internationalen Standard ISAD(G) ausgerichtet, sowohl in Bezug 
auf die mehrstufige, hierarchische Verzeichnung als auch was die Verzeichnungselemente 
betrifft. Die Verzeichnung geschieht stufengerecht vom Allgemeinen zum Besonderen. Es 
werden nur Informationen angegeben, die für die jeweilige Verzeichnisstufe relevant sind, 
und Redundanzen werden vermieden. Die Erschliessung fand bisher vor allem auf Stufe 
Dossier und Dokument statt, während auf Stufe Bestand fast keine Informationen vorhanden 
sind. Neu wird jeder Bestand bzw. jede Akzession als Ganzes möglichst genau mit Kontext-
informationen beschrieben, dafür werden bei den einzelnen Dossiers nur die wichtigsten 
Elemente erfasst. Bis zur Stufe Serie wird immer erschlossen, auf Stufe Dossier soweit es 
die Kapazitäten der Abteilung Erschliessung zulassen, und auf Ebene Dokument wird nur 
noch in Einzelfällen erschlossen. Durch diese Massnahmen soll die Effizienz gesteigert wer-
den, ohne einen zu grossen Informationsverlust hinnehmen zu müssen. Es gibt in CMISTAR 
nur ein Erschliessungsformular, unabhängig von der Stufe und vom Dokumententyp, dafür 
aber im Handbuch Verzeichnungsregeln für alle Stufen und Dokumententypen. 

Deskriptorenerschliessung 

Bestände und Akzessionen werden zusätzlich zur Verzeichnung nach ISAD(G) mit De-
skriptoren (Schlagworten) erschlossen. Es gibt sowohl für staatliches als auch nichtstaatli-
ches Archivgut eine Auswahlliste mit vordefinierten Schlagworten. Die Liste für das staatliche 
Archivgut enthält Schlagworte zur Beschreibung der Funktionen und Aufgaben der Verwal-
tung. Die Liste für den nichtstaatlichen Bereich wird sich an den Hauptthemen der privaten 
Tätigkeit orientieren. Die Erschliessung mittels Deskriptoren soll den Benutzern die Suche 
erleichtern, indem erstens ein Standardvokabular definiert ist, das für alle Bestände und Ak-
zessionen gilt, und zweitens dieses Vokabular auch als Auswahlliste im Webclient hinterlegt 
ist. Deskriptoren ermöglichen eine thematische Suche. 

Konservierung 

Die konservatorischen Eingriffe am Archivgut erfolgen nach einheitlichen Vorgaben. Sämtli-
che Archivalien, mit Ausnahme von Bänden, müssen in Schutzbehältnissen verpackt sein. 
Dafür wird nur noch archivtaugliches Material verwendet.  

Zuwachspunkte im Magazin 

Mit der Umstellung der Erschliessung wird auch im Magazin auf ein Akzessionsarchiv umge-
stellt. Bisher gab es ein Sichtarchiv mit zahlreichen Zuwachspunkten im Magazin, da viele 
Abteilungen und Bestände offen waren. Beim kantonalen Archiv – Akten und Bücher – war 
wegen des Pertinenzprinzips sogar jede Rubrik im Archivplan offen. Durch die Umstellung 
auf eine laufende Akzessionierung gibt es weniger Zuwachspunkte, da die meisten Abteilun-
gen, allen voran das kantonale Archiv bis 2012, geschlossen werden. Es wird auch nicht 
mehr zwischen Akten und Büchern unterschieden. Das Magazin kann dadurch effizienter 
und einfacher bewirtschaftet werden. Es besteht eine strikte Trennung zwischen "physi-
schem Archiv" und "virtuellem Archiv". Von den physischen Zuwachspunkten im Magazin 
sind die virtuellen im Archivinformationssystem (AIS) zu unterscheiden. Hier wird es zahlrei-
che Zuwachspunkte geben, da die meisten Abteilungen und Bestände für Akzessionen offen 
sind, während physisch nur zwischen den Hauptabteilungen (sowie wenigen Spezialfällen) 
unterschieden wird. 
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Standortverwaltung 

Informationen zum Standort dürfen nicht nur auf Stellvertretern im Magazin oder auf Über-
sichtslisten vorhanden sein, sondern müssen auch in CMISTAR erfasst werden. Bei allen 
Beständen und Akzessionen wird der Standort erfasst, ebenso bei ausgelagerten Dokumen-
ten und Objekten. 

Findmittel 

Das Archivinformationssystem CMISTAR ist das Leitsystem der Erschliessung und Re-
cherche. Alle relevanten Informationen zu den Archivalien werden dort erfasst. Paralleldo-
kumentationen, die für die Recherche und Ausleihe konsultiert werden müssen, werden so 
weit wie möglich abgeschafft. Die Etablierung von CMISTAR als Leitsystem für die Suche 
bedeutet, dass die Findmittelpublikation mittelfristig eingestellt wird. 

Arbeitsprozess 

Jede Akzession wird im Rahmen eines eigenen Projekts erschlossen. Jedes Erschlies-
sungsprojekt wird dabei von der Planung bis zum Abschluss und der Publikation des Find-
mittels nach einem genau definierten Arbeitsprozess durchgeführt. Dieser Arbeitsprozess 
wird durch verschiedene Werkzeuge unterstützt und dokumentiert: Prozessdokumentation, 
Erschliessungsanleitung, Projektjournal, Schlussbericht.  

Aufbewahrung im Auftrag 

Die Unterlagen der Bestände, welche das Staatsarchiv im Auftrag für andere kantonale Ver-
waltungsstellen aufbewahrt, befinden sich noch in der Aufbewahrungsfrist und sind nicht Teil 
des Endarchivs. Nach Ablauf der Frist werden grosse Teile der Unterlagen kassiert. Deshalb 
bilden diese Bestände eine separate Abteilung, welche auch separat magaziniert wird. Die 
Bestände werden nicht erschlossen und nicht im Archivinformationssystem verzeichnet. 
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3. Ordnung 
Die Ordnung umfasst die Gesamtgliederung des Archivs durch den Aufbau einer Tektonik, 
um die einzelnen Bestände einordnen zu können, sodann die Bildung und Abgrenzung von 
Beständen und Akzessionen, weiter die innere Ordnung der Bestände und Akzessionen und 
schliesslich die Bildung und Anordnung der Dossiers und Dokumente. 
 

3.1 Reihenfolge und Definition der Verzeichnungsstufen (Tektonikpositionen) 

Die unten aufgeführten Verzeichnungsstufen gibt es im Staatsarchiv Graubünden aus archiv-
logischer Sicht. Technisch gesehen sind die Hauptabteilung und die Abteilung im Archivin-
formationssystem CMISTAR identisch. Die Stufen Archiv bis Serie sind reine Gliederungspo-
sitionen, nur die Stufen Dossier und Dokument sind bestellbare Einheiten. Einzelne Stufen 
können ausgelassen werden, aber die Einhaltung der Reihenfolge ist zwingend. Obligato-
risch sind die Stufen Archiv, Hauptabteilung und Bestand. Die Stufe Teilbestand wird bei der 
neuen Erschliessung nach dem Akzessionsprinzip nicht mehr verwendet. Sie dient nur noch 
der Strukturierung bereits bestehender Bestände. Die Untergliederung der Hauptabteilungen 
durch Abteilungen bzw. der Bestände durch Akzessionen/Teilbestände und/oder Serien ist 
nicht zwingend, ermöglicht aber eine bessere Strukturierung. Die Stufen Abteilung, Teilbe-
stand und Serie sind rekursiv, d.h. sie können mehrmals untereinander vorkommen. Keine 
bestellbare Einheit darf ausserhalb eines Bestands verzeichnet werden. 
 

 
 
  

Archiv 

Hauptabteilung 

Abteilung 

Bestand 

Akzession/ 
Teilbestand 

Dossier/Band 

Serie 

Dokument 

Fakultative Stufe 

Gliederungsposition 

Bestellbare Einheit 

Obligatorische Stufe 

 6/38  
 

58/137



Die folgende Übersicht zeigt waagrecht für jede Verzeichnungsstufe, welche Stufen unmit-
telbar darunter folgen können bzw. müssen, und senkrecht für jede Verzeichnungsstufe, wo 
sie angehängt werden kann.  
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Archiv           

Hauptabteilung           

Abteilung           

Bestand           

Akzession           

(Teilbestand)           

Serie           

Dossier/Band           

Dokument           
 
 

Archiv Das Archiv als oberste Stufe umfasst das gesamte Archivgut des 
Staatsarchivs Graubünden. Der Archivsprengel des Staatsarchivs 
deckt sich mit dem Gebiet des heutigen Kantons Graubünden sowie in 
den historischen Beständen vor 1798 zusätzlich mit den ehemaligen 
Untertanenlanden. 

Hauptabteilung Die Hauptabteilungen gliedern das Archivgut nach inhaltlichen, rechtli-
chen und formalen Kriterien in historische Bestände, amtliche und pri-
vate Unterlagen und Sammlungen. 

Abteilung Abteilungen unterteilen die Hauptabteilungen weiter nach formalen und 
inhaltlichen Kriterien. Die inhaltliche Untergliederung basiert auf Ord-
nungsprinzipien wie verschiedenartige Herkunft, zeitliche Zäsuren und 
sachthematische Kriterien. 

Bestand Ein Bestand umfasst gemäss dem Provenienzprinzip sämtliches Ar-
chivgut eines Aktenbildners (Körperschaft: z.B. Departement, Dienst-
stelle, Verein; Familie; Person). Ältere Bestände sind nicht immer nach 
Provenienzen geordnet, sondern nach sachthematischen Kriterien zu-
sammengestellt ohne Rücksicht auf den Entstehungszusammenhang. 

Akzession Eine Akzession umfasst die von einem Aktenbildner im Rahmen einer 
Ablieferung übernommenen Unterlagen. Eine Akzession entspricht ei-
gentlich einem in sich geschlossenen Teilbestand, wird aber nicht als 
solcher bezeichnet, weil ein Teilbestand eine Unterteilung eines Be-
stands nach inhaltlichen Kriterien ist. Die Akzession hingegen ist nur 
durch den Ablieferungsprozess definiert.  
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Teilbestand Teilbestände sind weitere Unterteilungen von Beständen nach ver-
schiedenartiger Herkunft innerhalb der Provenienz (z.B. verwaltungs-
mässiger Aufbau einer Provenienzstelle, Abteilungen einer Firma oder 
Familienzweige) oder nach formalen und/oder sachthematischen Krite-
rien oder zeitlichen Zäsuren.  

Serie Eine Serie ist eine Gruppe von Dossiers, die nach einem Ordnungs-
system geordnet sind, oder eine Gruppe von formal und/oder inhaltlich 
gleichwertigen Dossiers oder Dokumenten. Diese können als Einheit 
aufbewahrt werden, weil sie aus demselben Entstehungsprozess oder 
Tätigkeitsbereich (z.B. Baubewilligungen) erwachsen sind; sie sind da-
bei nach alphabetischem, chronologischem, geographischem, funktio-
nalem oder einem anderen ordnenden Prinzip gegliedert. Serien kön-
nen aber auch eine besondere Form (z.B. Protokollbände) aufweisen 
oder auf den gleichen Datenträger geschrieben sein (z.B. Fotografien). 
Aus praktischen Gründen kann auch die Periodizität (z.B. Jahrgänge 
1990–2000) eine Serie bilden. 

Dossier/Band Ein Dossier umfasst alle Unterlagen eines Aktenbildners zu einem Ge-
schäft, zu einem Thema oder zu einer Tätigkeit. Dossiers können aus 
verschiedenen Erscheinungsformen (Schriftstücke, Fotografien, Pläne 
usw.) bestehen. Dossiers grenzen sich durch ihren jeweiligen Sachzu-
sammenhang voneinander ab. Ein neuer Sachzusammenhang hat die 
Bildung eines neuen Dossiers zur Folge. Ein Band ist ein Dossier in 
gebundener Form. 

Dokument/Reg. Das Dokument ist die kleinste unteilbare Einheit in einem Archiv. Do-
kumente sind einzelne Schriftstücke, Fotografien, Pläne, Urkunden 
usw. Diese Einheit ist inhaltlich und nicht physisch definiert. Einerseits 
kann ein Dokument auf mehrere Träger aufgeteilt sein (z. B. ein Film 
auf mehreren Rollen), andererseits können auf einem Träger verschie-
dene Dokumente (z.B. mehrere Tonaufnahmen auf einem Band) vor-
handen sein. Regesten sind Zusammenfassungen einzelner Beschlüs-
se z.B. in einem Protokollband. 

 

3.2 Die Archivtektonik 

Um die bei den Prinzipien genannten Neuerungen umsetzen zu können, sind Anpassungen 
an der bestehenden Archivtektonik nötig. Überdies ist der grösste Teil des Archivguts in der 
bestehenden Tektonik generell eine Stufe zu hoch verzeichnet. Die Behebung dieses Prob-
lems ist Teil des Projektes ISAD-GR. Das Grundgerüst der neuen Tektonik wird jedoch be-
reits jetzt definiert. Neu wird es nur noch ein Archiv geben. Die bisherigen Archive werden zu 
Hauptabteilungen und Abteilungen unter "Staatsarchiv Graubünden".1  
In Anhang I ist die neue Tektonik mit allen Hauptabteilungen und Abteilungen und mit Bei-
spielen für Bestände und Akzessionen dargestellt. Die innere Ordnung der bestehenden Be-
stände – im Anhang nicht dargestellt – bleibt erhalten bzw. eine Neuordnung ist Teil des Pro-
jekts ISAD-GR. Die Bildung und innere Ordnung der neuen Bestände und Akzessionen wird 
in Kapitel 5 erläutert. 
==> Anhang I Vorläufig nur in STAR:Testsystem 

1 In diesem Konzept wird deshalb bereits konsequent von Hauptabteilungen und Abteilungen gesprochen, auch 
wenn z.B. das Helvetische Archiv in der bestehenden Tektonik noch als Archiv dargestellt ist. 
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3.2.1 Archiv der Drei Bünde, Helvetisches Archiv, Kantonales Pertinenzarchiv 
 Die Struktur beim Archiv der Drei Bünde und beim Helvetischen Archiv bleibt erhalten. 

Hier müssen nur die einzelnen Verzeichnungseinheiten auf die richtige Hierarchiestufe 
verschoben (ISAD-GR) und die Bezeichnungen etwas vereinheitlicht werden. Auch die 
Struktur beim kantonalen Pertinenzarchiv bleibt erhalten. Das Pertinenzarchiv ist ge-
schlossen und erhält keinen Zuwachs mehr. Sollten beim Archiv der Drei Bünde und 
beim Helvetischen Archiv Nachträge erfolgen, werden diese in der bestehenden Struktur 
erschlossen bzw. sollten neue Positionen nötig sein, werden diese analog zum bisheri-
gen System erstellt. 

 
3.2.2 Kantonales Provenienzarchiv 
 Beim neuen kantonalen Provenienzarchiv wird mit Abteilungen eine Struktur geschaffen, 

in welcher die Provenienzstellen, d.h. die Bestände, an entsprechender Stelle eingeord-
net werden. Insbesondere werden die drei Gewalten unterschieden. Bei der Exekutive 
wird zudem zwischen Regierung, Verwaltung und selbständigen öffentlich-rechtlichen 
Anstalten unterschieden.  

 Jeder Provenienzstelle werden dann die einzelnen Akzessionen zugeordnet. Bei der ers-
ten Ablieferung eines Aktenbildners werden ein neuer Bestand und eine neue Akzession 
eröffnet. Die weiteren Ablieferungen werden als neue Akzessionen dem Bestand zuge-
ordnet. Für die Umsetzung im Archivinformationssystem CMISTAR wird für die Akzessi-
onen eine neue Verzeichnungsstufe geschaffen. 

 Bei der kantonalen Verwaltung wird keine Struktur entsprechend der Aufbauorganisation 
der Verwaltung erstellt. Umstrukturierungen in der Verwaltung sind häufig und verunmög-
lichen die Bildung einer sinnvollen, übersichtlichen und benutzbaren Tektonik. Die Tekto-
nik ist nämlich ein starres System, das den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt zwar 
anschaulich wiedergeben kann, aber nur sehr beschränkt Änderungen im Verwaltungs-
aufbau über einen längeren Zeitraum integrieren und abbilden kann. Deshalb werden alle 
Bestände aus der kantonalen Verwaltung (Departementssekretariate, Dienststellen, Ab-
teilungen) in der Abteilung Verwaltung ohne weitere Strukturierung in alphabetischer 
Reihenfolge eingeordnet. 

 
3.2.3 Nichtstaatliche Archive 
 Die verschiedenen Abteilungen für Schenkungen und Käufe (A Sp III/08–16), die Abtei-

lung für Deposita (D) und die Abteilungen für Architekten- und Ingenieurarchive (XX und 
XXI) sowie für Handschriften aus Privatbesitz (A, A/N und B, B/N) werden zusammenge-
führt zur Hauptabteilung "Nichtstaatliche Archive" (N). Die bisherige Unterteilung nach Art 
der Erwerbung (Rechtsform: Schenkung, Kauf, Depositum) wird nicht mehr weitergeführt. 
Innerhalb dieser neuen Hauptabteilung wird stattdessen nach der Art des Aktenbildners 
unterschieden: 
o Personen und Familien 
o Organisationen (Vereine, Verbände, Stiftungen, Parteien, Genossenschaften, Gesell-

schaften, Gewerkschaften, Firmen, Unternehmen, Handwerk, Gewerbe etc.) 
 Auch in diesem Bereich wird das neue System mit der Erschliessung nach Akzessionen 

eingeführt. Für jede Person oder Familie, jede Organisation wird in alphabetischer Rei-
henfolge ein Bestand eröffnet, in welchem die Akzessionen integriert werden. Dieses 
System ist vor allem für Deposita von noch lebenden Personen und existenten Vereinen 
und Firmen von Vorteil, wo es häufig zu mehreren Ablieferungen kommt. Es erlaubt, die-
se virtuell zusammen zu halten, was bei der bisherigen flachen Erfassung nach Reihen-
folge der Signaturen nicht möglich war bzw. die Nachträge als solche waren nicht sicht-
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bar für die Benutzer, wenn neue Dokumente im alten Bestand integriert wurden. Es wer-
den nicht nur neue Ablieferungen an der entsprechenden Position in der Tektonik einge-
ordnet. Auch die bestehenden Bestände werden virtuell an der richtigen Stelle in der 
neuen Struktur eingeordnet. Diese Umsortierung wird Bestandteil des Projektes ISAD-
GR sein. Die Signaturen und die Ordnung im Magazin bleiben dabei erhalten. 

 Als eigenständige Abteilung erhalten bleibt "Architekten und Ingenieure". In diesem Be-
reich hat eine aktivere Erwerbungspolitik des Staatsarchivs eine lange Tradition. Diese 
Tradition soll aufrecht erhalten bleiben und darum auch in der Tektonik sichtbar sein.  

 Für Handschriften und Einzeldokumente aus Privatbesitz muss aus praktischen Gründen 
ebenfalls eine separate Abteilung unter den Nichtstaatlichen Archiven geführt werden. 
Hier werden Kleinzugänge bestehend aus einzelnen Handschriften und/oder wenigen 
Dokumenten verzeichnet, für die nicht jedes Mal ein eigener Bestand eröffnet werden 
kann. Die bestehenden Bestände werden dagegen geschlossen und im neuen Bestand 
(NH) wird nicht mehr nach rätoromanischen und anderssprachigen Handschriften und 
Einzeldokumenten unterschieden. 

 
3.2.4 Fotos 
 Die Abteilung Fotos (F) wird nicht mehr weitergeführt. Fotos in Aktenbeständen werden 

nicht mehr virtuell separiert, sondern bei den Akten verzeichnet. Auch reine Fotobestän-
de werden bei der entsprechenden Provenienz (kantonales Archiv, Personen und Fami-
lien, Organisationen, Architekten etc.) eingeordnet. Rückwirkend werden auch die bereits 
bestehenden Fotobestände bei der Provenienz eingeordnet. 

 Für einzeln eingehende Fotos wird in der Abteilung Handschriften, Einzeldokumente und 
Fotos aus Privatbesitz ein neuer Bestand (NF) eröffnet, wobei virtuell nicht mehr nach 
Dias, Negativen und Reproduktionen (FD II, FN XVIII und FR I) unterschieden wird.  

 
3.2.5 Pläne 
 Die Abteilung Pläne (P) wird ebenfalls nicht mehr weitergeführt. Akzessionen, die nur aus 

Plänen bestehen, werden analog zu den Fotobeständen bei der entsprechenden Prove-
nienz eingeordnet. Wenn in Aktenbeständen einzelne Pläne vorhanden sind, werden die-
se gemeinsam mit den Akten verzeichnet. 

 Die bisherige Plansammlung für einzelne Pläne wird nicht weitergeführt, insbesondere 
weil nicht zwischen amtlichen Plänen und solchen aus Privatbesitz unterschieden wurde. 
Einzeln eingehende Pläne aus Privatbesitz werden beim Bestand Handschriften und Ein-
zeldokumente (NH) verzeichnet. 

 
3.2.6 Sammlungen  
 In der Hauptabteilung S werden alle Dokumente und Objekte erfasst, die als "Dokumen-

tation" und nicht als eigentliches Archivgut definiert sind. Sammlungsgut sind z.B. Siegel-
abgüsse, Wappenzeichnungen oder Benutzungskopien von Archivalien auf Mikrofilm. Ei-
nige dieser Bestände müssen virtuell erst noch angelegt werden, andere werden virtuell 
aus dem bestehenden Zusammenhang entfernt, da sie dort nicht hinein passen (z.B. 
Familienforschung beim kantonalen Archiv), und zu den Sammlungen verschoben. Phy-
sisch bleiben diese aber weiterhin am bisherigen Ort. Da das Staatsarchiv keine aktive 
Sammlungspolitik verfolgt, sind keine weiteren Sammlungen zu erwarten. Mit Ausnahme 
der Sammlung "Familienforschung" ist auch bei den bestehenden Sammlungen nur mit 
geringem Zuwachs zu rechnen.  
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3.3 Die Ordnung im Magazin  

Die Magazinierung wird vom Sichtarchiv auf eine laufende Akzessionierung umgestellt. Die 
Zuwachspunkte im Magazin werden reduziert, indem nur zwischen den Hauptabteilungen 
(und wenigen Spezialfällen) unterschieden wird und die Akzessionen nach aufsteigender 
Akzessionsnummer fortlaufend und ohne Lücken magaziniert werden. Wie die folgende 
Übersicht zeigt, werden fast alle bisherigen Zuwachspunkte geschlossen. Dafür werden 
neue, aber weniger Zuwachspunkte gebildet. 
 
3.3.1 Offene Abteilungen und Bestände – Zuwachspunkte 

Signatur Abteilung/Bestand Bestehend/Neu Bemerkungen 

Abteilungen 

A I Archiv der Drei Bünde, 
Urkunden 

Bestehend für weitere Urkundenbestände und 
Urkunden zu bestehenden Bestän-
den (mit Weiterführung des bisheri-
gen Signatursystems) 

C Kantonales Archiv, Prove-
nienzarchiv 

Neu Wenn grosse Bücherserien über-
nommen werden, können diese se-
parat magaziniert werden, solange in 
den schmalen Rollregalen für Bücher 
noch Platz ist 

N Nichtstaatliche Archive Neu  

Bestände 

A I/02b Archiv der Drei Bünde, 
Urkunden, Nachtragsserie 
II zur Hauptsammlung 

Bestehend für einzelne Urkunden (mit Weiter-
führung des bisherigen Signatursys-
tems) 

C1 Regierungsprotokolle Neu werden als wichtigster Bestand des 
kantonalen Archivs weiterhin separat 
als Einheit erschlossen und magazi-
niert 

NF Einzelne Fotografien aus 
Privatbesitz 

Neu vier Zuwachspunkte, da bei der La-
gerung nach Dias, Glasplatten, Ne-
gativen und Positiven (Abzüge) un-
terschieden wird  

NH Handschriften und Einzel-
dokumente aus Privatbe-
sitz 

Neu für alle privaten Einzeldokumente mit 
Ausnahme der Fotos 

S1 Familienforschung ab 2013 Neu keine aktive Sammlungspolitik, aber 
gelegentlich Schenkungen von Ge-
nealogen 

S2 Objektsammlung Neu Objekte, die nicht im Zusammen-
hang mit Akten oder anderen Unter-
lagen vom Staatsarchiv übernom-
men werden 
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3.3.2 Geschlossene Abteilungen und Bestände – Kein Zuwachs 

Signatur Abteilung/Bestand Bemerkungen 

Abteilungen 

C Kantonales Archiv, Pertinenzarchiv, Akten  

CB Kantonales Archiv, Pertinenzarchiv, Bücher Inkl. CB II 1360 Findmittel 

CB V 3 Regierungsprotokolle wird als 
C1 weitergeführt.  

Vr C Kantonales Archiv, Verträge  

A Sp III/08–16 Nichtstaatliche Archive  

D Deposita  

D X Temporäre Deposita Bestände werden als Dauerdeposita 
oder Schenkungen übernommen 

XX und XXI Architekten- und Ingenieurarchive  

F Fotos  

P Pläne  

Bestände 

A, A/N Privathandschriften romanisch  

B, B/N Privathandschriften deutsch, italienisch, 
lateinisch 

 

FD II, FN 
XVIII, FR I 

Einzelne Fotos – Dia, Negative und Repro-
duktionen 

 

P01 Plansammlung Staatsarchiv  

A I 21 Mikrofilme  

Wenn sehr kleine Nachträge zu A Sp III, D, F und XX und XXI erfolgen (z.B. einige Blätter, 1 
Ordner, 1–2 Dossiers) und noch Platz vorhanden ist, können diese Nachträge im Altbestand 
integriert werden, ohne eine neue Akzession zu eröffnen.  

 
3.3.3 Geschlossene Abteilungen, die Nachträge bei bestehenden Beständen erhalten kön-
nen – geringer Zuwachs 

Signatur Abteilung/Bestand Bemerkungen 

Abteilungen 

A II, A Sp III/1-
7 und AB IV 

Archiv der Drei Bünde, Landeschriften, 
Spezialakten und Bücher 

Altbestände von historischen Aktenbild-
nern, wo aber durch Zufallsfunde kleine 
Nachträge denkbar sind 

B II und BB I Helvetisches Archiv, Akten und Bücher 

S Sammlungen  Staatsarchiv baut nicht mehr aktiv 
Sammlungen auf 

Bestände 

Diverse Aufbewahrung im Auftrag Siehe Liste 
http://sag.rms.gr.ch/1/1.0/1.0.0/002/ 

Es wird im Magazin etwas Platz für Nachträge gelassen. Sollten grössere Nachträge erfol-
gen, die im Magazin keinen Platz beim Bestand finden, werden diese ausgelagert. Virtuell 
erschlossen werden sie aber an der entsprechenden Stelle im Bestand und auch mit dem 
bisherigen Signatursystem. 
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3.3.4 Zuwachspunkte für Sonderformate 
Zusätzlich zu den oben aufgeführten gibt es weitere Zuwachspunkte, die nicht in der Tekto-
nik sichtbar sind, sondern aus formalen und konservatorischen Gründen (Überformate, Trä-
germaterial) eingerichtet werden müssen. Hier wird bei der Lagerung kein Unterschied zwi-
schen staatlicher und nichtstaatlicher Provenienz gemacht. Diese Zuwachspunkte müssen 
zwingend über eine Standortverwaltung bewirtschaftet werden. 

Bereich Zuwachspunkte Bemerkungen 

Planarchiv - Planschränke für flache Pläne  

- Plankorpusse für gerollte Pläne 

Im Planarchiv werden sämtliche staatlichen und 
nichtstaatlichen Pläne archiviert, die gerollt bzw. 
grösser als Format A4 und nicht gefaltet sind. 
Dabei kann es sich um reine Planakzessionen, 
um Pläne aus Akzessionen, die Pläne und Akten 
enthalten, sowie um einzelne Pläne aus dem 
Bestand NH handeln.  

Fotoarchiv - Fotobestände (Dias, Negative, 
Positive) 

- Glasplatten 

 

Staatliche und nichtstaatliche Akzessionen, die 
nur aus Fotos bestehen, werden aus konservato-
rischen Gründen separat gelagert. Bei gemisch-
ten Akzessionen werden die Fotos zusammen mit 
den Akten magaziniert, ausser es handelt sich 
um Glasplatten. Diese werden immer separat 
gelagert. 

Selekta - Überformate in Planschränken: 
Urkunden, Stammbäume, Fotos 
etc. 

- Überformate grösser als Plan-
schränke: Pläne, Fototafeln 

- Überformate bei Büchern 

- AV-Medien und digitale Daten-
träger 

- Objekte 

Zuwachspunkte für Archivalien, die im Bestand / 
in der Akzession verzeichnet werden, aber wegen 
des Formats oder aus konservatorischen Grün-
den separat gelagert werden müssen. 

 

3.4 Bildung und Abgrenzung von Beständen und Akzessionen 

3.4.1 Bestände 
Ein Bestand entspricht einer Provenienzstelle und umfasst gemäss dem Provenienzprinzip 
sämtliches Archivgut dieses Aktenbildners. Konkret besteht es aus einer oder mehreren Ak-
zessionen dieser Provenienz. Es gibt neben den Sammlungen (S) drei Ausnahmen: Die Be-
stände A I/02b, NF und NH weisen Sammlungscharakter auf und nehmen Unterlagen ver-
schiedener Herkunft auf. 
 
Bestimmung der Provenienzstellen: 
 Kantonales Archiv: Provenienzen oder aktenbildende Stellen der kantonalen Verwaltung 

sind diejenigen Verwaltungseinheiten, die auf Stufe Departement und Dienststelle in der 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung2 und für darunter liegende Stufen 
im Organigramm der Dienststelle / im Staatskalender als eigenständige Einheiten defi-
niert sind und die über eine eigenständige Geschäftsablage bzw. ein eigenes Ordnungs-
system verfügen. Je nach Departement und Dienststelle kann dies unterschiedlich aus-
gestaltet sein. Während beispielsweise im Amt für Kultur das Staatsarchiv und die Kan-
tonsbibliothek je eine Provenienz bilden, liefern die einzelnen Abteilungen des Personal-

2 BR 170.310 RVOV. Für die Aufbauorganisation innerhalb der Dienststellen gibt es keine verwaltungsübergrei-
fenden gesetzlichen Bestimmungen 
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amts nicht eigenständig ab. Die Provenienzstelle muss bei jedem Erschliessungsprojekt 
einzeln festgelegt werden. 
 

 Nichtstaatliche Archive: Bei den nichtstaatlichen Archiven sind die Provenienzstellen na-
türliche und juristische Personen. Bei den natürlichen Personen wird zwischen Einzelper-
sonen und Familien unterschieden. Bei den juristischen Personen sind es selbständige 
Körperschaften (ein Verein, eine Firma). Es ist nicht davon auszugehen, dass unselb-
ständige Körperschaften, z.B. eine Abteilung einer Firma, Akten abliefern werden. 

 
Ein neuer Bestand wird gebildet, wenn eine aktenbildende Stelle eine grössere Umstrukturie-
rung erfährt, oder wenn es zu grossen Kompetenzverschiebungen kommt, z.B. können Auf-
gaben und Zuständigkeiten hinzukommen oder ausgegliedert werden. Einfache Namensän-
derungen oder kleine Verschiebungen bei den Aufgaben und Funktionen werden nur in der 
Verwaltungsgeschichte dokumentiert, haben aber keine Eröffnung eines neuen Bestands zur 
Folge. Eine blosse Verschiebung einer Provenienzstelle zu einem anderen Departement 
oder zu einer anderen Dienststelle hat keine Eröffnung eines neuen Bestands zur Folge, 
sondern wird ebenfalls nur in der Verwaltungsgeschichte dokumentiert. 
 
3.4.2 Akzessionen 
Eine Akzession entspricht im Idealfall einer Ablieferung eines Aktenbildners. In gewissen 
Fällen wird eine Akzession aber auch aus mehreren Ablieferungen gebildet oder eine Ablie-
ferung wird auf mehrere Akzessionen aufgeteilt. 
Aus mehreren Ablieferungen wird eine Akzession gebildet, wenn die einzelnen Ablieferungen 
nur einen kleinen Umfang aufweisen und nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Aufga-
benbereichs/Registraturplans abbilden. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn von einer Dienst-
stelle jährlich Ablieferungen erfolgen. Der administrative Aufwand, jede Akzession einzeln zu 
erschliessen, ist zu gross. 
Die Aufteilung einer Ablieferung auf mehrere Bestände und/oder Akzessionen erfolgt, wenn 
die Ablieferung Unterlagen von verschiedenen Aktenbildnern enthält. Ist eine Aufteilung nicht 
möglich (z.B. eine durchlaufende Aktenserie, die durch den nachfolgenden Aktenbildner vom 
Vorgänger übernommen und weitergeführt wurde), werden die Unterlagen bei der letzten 
Provenienzstelle verzeichnet; bei der Vorgängerbehörde wird auf die Akzession verwiesen. 
Eine Aufteilung kann ausnahmsweise auch aus konservatorischen Gründen erfolgen, wenn 
eine Ablieferung in grösserem Umfang spezielle Formate und Dokumententypen (z.B. Pläne 
oder Fotos) enthält, die ohne Verlust der Kontextinformation in einer separaten Akzession 
erschlossen werden können. Diese Akzession wird im Bestand direkt nach der "Akten-
Akzession" aufgeführt. Vereinzelte Sonderformate werden in der Akzession erschlossen und 
nur physisch separiert und in den dafür vorgesehenen Spezialablagen magaziniert. 
 

3.5 Innere Ordnung von Beständen und Akzessionen 

Bei der Ordnung gilt das Grundprinzip: Die Unterlagen werden zuerst physisch geordnet und 
dann verzeichnet. Zudem ist die vorgefundene Ordnung und jede Ordnungsarbeit schriftlich 
zu dokumentieren. 
 
3.5.1 Bestände 
Bei bereits bestehenden Beständen wird die alte Ordnung beibehalten, Nachträge nach dem 
jeweils bestehenden System eingeordnet. Neue Bestände sind in Akzessionen unterteilt und 
die Unterlagen werden innerhalb der Akzession geordnet und nicht auf der Ebene des Be-
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stands. Die einzelnen Akzessionen werden im Bestand in chronologischer Reihenfolge der 
Erschliessung eingeordnet. Bei den Beständen mit Sammlungscharakter wird Stück für 
Stück nach Eingang erschlossen, so dass eine Ordnung des Bestands entfällt. 
 
3.5.2 Akzessionen 
Bei der inneren Ordnung der Akzessionen geht es darum, die zusammengehörenden Akten-
gruppen zu identifizieren. Die Dossiers (und Dokumente) werden in Gruppen zusammenge-
fasst und in einer hierarchischen Ordnung gegliedert, um Zusammenhänge und Entste-
hungszweck der Unterlagen gemäss Aufgaben und Tätigkeiten des Aktenbildners klar und 
übersichtlich darzustellen. Eine Gliederung von Akzessionen nach Archivalienarten wird nur 
in Ausnahmefällen vorgenommen (möglich etwa bei Fotos und Plänen ohne jeden Dossier-
zusammenhang).  
Wenn die vorarchivische Ordnung des Aktenbildners noch existiert, wird diese beibehalten, 
wobei kleine Korrekturen möglich sind, wenn sie zu einer Verbesserung und Vereinfachung 
der Recherche und Benutzbarkeit führen, oder wenn Fehler und Missstände in der Ordnung 
vorhanden sind (z.B. können einzelne Dossier alphabetisch falsch eingeordnet sein). Eine 
Neuordnung findet nur statt, wenn für die ganze Akzession oder Teile davon keine Ordnung 
erkennbar ist, oder die bestehende Ordnung offensichtlich nicht derjenigen des Aktenbild-
ners entspricht, sondern erst nachträglich entstanden ist (z.B. durch unsachgemässe Ablage 
im Verwaltungsarchiv oder bei der Ablieferung). Eine bestehende Ordnung wird aber nur 
ersetzt, falls sie ungenügend ist. Eine gute sekundäre vorarchivische Ordnung wird belas-
sen. Die Entscheidung wird für jedes Erschliessungsprojekt nach einer Analyse der beste-
henden Ordnung vom Leiter der Abteilung Erschliessung in Zusammenarbeit mit der/dem für 
das Projekt zuständigen SachbearbeiterIn getroffen. Sind Ordnungsarbeiten nötig, wird ver-
sucht die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen. Wo dies nicht möglich ist, wird eine 
neue Ordnung erstellt.  
Der zeitliche Aufwand bei der physischen Ordnung ist unbedingt zu berücksichtigen. Es wird 
eine möglichst gute Grobordnung, aber keine perfekte Ordnung angestrebt. Zum einen ist 
eine exakte Rekonstruktion meist sowieso nicht mehr möglich, zum anderen sind sämtliche 
Unterlagen über das Archivinformationssystem auffindbar. Die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen werden sinnvoller in eine gute Verzeichnung investiert. Es kann bei der Ver-
zeichnung zu einer virtuellen Umordnung kommen, wenn sich herausstellt, dass einzelne 
Dossiers physisch falsch eingeordnet wurden. Dies wird bei grossen, unstrukturierten Be-
ständen gelegentlich vorkommen. Der Aufwand, die Unterlagen so lange hin und her zu 
schieben, bis eine optimale Ordnung besteht, wäre viel zu gross. Virtuell kann dies viel ein-
facher erledigt werden. Eine lückenlose Signaturreihenfolge ist durch dieses Verfahren nicht 
garantiert, wird jedoch in Kauf genommen.  
Im Archivinformationssystem wird die hierarchische Gliederung mit Hilfe der Stufe Serie dar-
gestellt. Im besten Fall kann bei einer Ablieferung ein Ordnungssystem übernommen und 
durch die Stufe Serie sämtliche Ordnungspositionen/Rubriken des Ordnungssystems abge-
bildet werden. 
 
 Kantonales Archiv: Für jede Akzession wird ein individueller Aktenplan erstellt. Ist bei 

einer Akzession die vorarchivische Ordnung erhalten und ein Registraturplan/Ordnungs-
system vorhanden, orientiert sich der Aktenplan an diesem, vereinfacht ihn jedoch unter 
Umständen. Meistens erfolgen keine Ablieferungen von ganzen Registraturen, sondern 
nur von Teilen derselben. Im Aktenplan fürs Archiv sollen keine leeren Positionen vor-
kommen, weshalb auch eine allfällige Nummerierung im Ordnungssystem des Aktenbild-
ners nicht übernommen wird. Zudem reicht für das Archivgut oft eine flachere und weni-

 15/38  
 

67/137



ger differenzierte Struktur; einzelne Positionen aus dem Ordnungssystem können zu-
sammengefasst werden. Ist bei einer geordneten Akzession kein Registraturplan/Ord-
nungssystem der abliefernden Stelle vorhanden, muss die Gliederung aus der vorarchivi-
schen Ordnung ermittelt werden. Für die Erstellung des Aktenplans gelten dabei die glei-
chen Grundsätze, wie im Fall, wo ein Ordnungssystem vorhanden ist. 
Muss eine Akzession ganz oder zum Teil geordnet werden, wird versucht die ursprüngli-
che Ordnung anhand von Registraturplänen, Verzeichnissen etc. und/oder Registratur-
signaturen auf den Dossiers zu rekonstruieren. Ist dies nicht möglich, weil die dafür benö-
tigten Informationen fehlen, werden die Unterlagen nach den Aufgaben, Tätigkeiten und 
Produkten des Aktenbildners neu geordnet. Als Grundlage für die Erstellung der Ordnung 
dienen in diesem Fall Gesetze, Verordnungen, Geschäftsordnungen, Aufgabenpläne, 
Weisungen, Prozessdefinitionen, Organigramme usw. sowie die Akzession selber. Ne-
ben dem sachlichen Inhalt der Akten können auch die Form der Dokumente (z.B. Proto-
kolle, Korrespondenz, Formulartypen) oder die Aktenumschläge (Aktenbeschriftung, Far-
be der Umschläge) wertvolle Informationen zur Unterscheidung der Serien liefern. Ist ein 
Teil des Bestands noch geordnet, liefert dieser oft nützliche Hinweise für die Ordnung 
des ungeordneten Teils. Auch eine nachträgliche Kontaktaufnahme mit der abliefernden 
Stelle kann zur Klärung beitragen.  
Nach Möglichkeit werden die Akzessionen mit folgender Grobstruktur gegliedert: 
o Führung und allgemeine Verwaltung 

o Rechtliche Grundlagen 
o Organisation 
o Finanzen 
o Personal 
o Infrastruktur 
o Informatik 
o Kommunikation 

o Kernaufgaben  
o Zusammenarbeit/Vernetzung 
o Verschiedenes  
Die weitere Detailordnung, vor allem im Bereich Kernaufgaben, muss für jede Akzession 
einzeln bestimmt werden. 
 

 Nichtstaatliche Archive: Die nichtstaatlichen Archive werden nach vordefinierten Ord-
nungssystemen für Personen und Familien, Vereinen bzw. Firmen geordnet und ver-
zeichnet, falls keine oder eine ungenügende Ordnung besteht und keine Informationen 
über die ursprüngliche Ordnung vorhanden sind. Für kleinere Bestände werden diese 
Ordnungssysteme vereinfacht, unter anderem durch die Beschränkung auf eine Hierar-
chiestufe. Für besondere Bedürfnisse eines Bestands kann das Ordnungssystem ange-
passt werden. Es sollen aber so wenige Veränderungen wie möglich erfolgen, da eine 
einheitliche Ordnung über die Bestände hinweg den Mitarbeitern die Erschliessung und 
den Benützern die Recherche erleichtert. 
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3.6 Dossierbildung und Dossieranordnung 

3.6.1 Dossierbildung 
Ein Dossier umfasst gemäss allgemeiner Definition alle Unterlagen zu einem Geschäft, einer 
Tätigkeit oder Materie. Bei der Erschliessung kann ein Dossier (= 1 Geschäft) jedoch nicht in 
jedem Fall mit einem Dossier im Sinn einer physischen Einheit gleichgestellt werden.  
Aus konservatorischen Gründen müssen umfangreichere Geschäfte in mehrere physische 
Einheiten (Aktenumschläge oder -mappen) aufgeteilt werden, deren Dicke eine gute Schach-
telbefüllung und Handhabung ermöglichen. Diese werden im AIS jedoch nicht einzeln, son-
dern als eine Verzeichnungseinheit (= 1 Geschäft) mit Angabe des Umfangs erschlossen. 
Auf den Umschlägen wird ein Zusatz zur Signatur vermerkt: "Teil 1", "Teil 2" etc. Auch mög-
lich sind alphabetische oder chronologische Angaben: z.B. "A–G", "H–Z" oder "1950–1955", 
"1956–1958".  
 
Die vorgefundene Ordnung innerhalb der Dossiers wird grundsätzlich beibehalten und die 
einzelnen Stücke wegen des hohen Aufwands nicht sortiert, ausser es wird auf Stufe Doku-
ment erschlossen. In Ausnahmefällen, wenn Dossiers in chaotischem Zustand sind, kann 
eine Ordnung der Dokumente sinnvoll sein. Über die Notwendigkeit wird von Fall zu Fall vom 
Leiter der Abteilung Erschliessung entschieden. Die Bildung neuer Dossiers wird nur dann 
vorgenommen, wenn lose Schriftstücke abgeliefert werden.  
 
3.6.2 Dossieranordnung 
Besteht keine vorarchivische Ordnung geben Nummerierungen, Datierungen, alphabetische 
Intervalle oder Dossiertitel auf den Aktenumschlägen Hinweise auf die frühere Ordnung. 
Fehlen diese Informationen, gibt es für die Anordnung der Dossiers in einer Serie zahlreiche 
Möglichkeiten und die beste Variante muss im Einzelfall durch eine inhaltliche Analyse ermit-
telt werden. Mögliche Lösungen sind: 
 chronologisch  
 alphabetisch nach Name, Ort, Sachbetreff etc. 
 geographisch 
 nach Fallnummer 
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4. Signatur 
4.1 Alte und neue Signaturen 

Die bisherigen Signaturen werden weiterhin verwendet, wenn in einem bestehenden Be-
stand ein Nachtrag integriert werden muss, sowie bei den weiterhin offenen Abteilungen und 
Beständen (Urkunden). Ansonsten ist dieses Signaturschema mit Buchstaben und römi-
schen und arabischen Ziffern zu kompliziert und wird für neue Bestände und Akzessionen 
durch ein einfacheres System ersetzt, bei welchem nicht mehr jede Verzeichnungsstufe in 
der Signatur abgebildet wird. 
 

4.2 Aufbau der neuen Signatur 

Die neue Signatur besteht aus einem bzw. zwei Anfangsbuchstaben sowie einer unter-
schiedlich langen Folge aus Zahlenblöcken, je nach Erschliessungstiefe. Sämtliche Zahlen-
blöcke werden dabei durch "sichtbare" Trennzeichen voneinander getrennt. Leerschläge sind 
als Trennzeichen nicht geeignet, da beim Leerschlag nicht immer klar ist, ob einer vorhanden 
ist oder nicht, wenn von Hand signiert wird.  
Der Anfangsbuchstabe steht für die jeweilige Hauptabteilung. Bei zwei Spezialfällen (NF und 
NH) kommt ein zusätzlicher Buchstabe für den Bestand hinzu. Im Normalfall werden die Be-
stände aber nicht in der Signatur abgebildet. Der erste Zahlenblock bezeichnet die Akzessi-
on. Der zweite Zahlenblock, getrennt durch einen Punkt, bezeichnet die unterste Stufe der 
Erschliessung innerhalb der Akzession: Dossier/Band oder Dokument ausserhalb eines 
Dossiers (z.B. Fotos direkt in einer Akzession oder einer Serie). Werden Dokumente in ei-
nem Dossier erschlossen, wird ein dritter Zahlenblock, getrennt durch einen Schrägstrich, 
angehängt. Alle weiteren Verzeichnungsstufen erhalten keine Signatur, sondern sind nur 
virtuelle Gliederungspositionen im Archivinformationssystem.  
 
Beispiele: 
C1   HauptabteilungAkzession 
C1.1 HauptabteilungAkzession.Dossier bzw. 

HauptabteilungAkzession.Dokument 
C1.1 – C1.32  HauptabteilungAkzession.Serie 
N342.24/3  HauptabteilungAkzession.Dossier/Dokument 
NF.1 HauptabteilungBestand.Foto  
NH.1   HauptabteilungBestand.Handschrift 
 
Erläuterung zur Signaturvergabe bei den Akzessionen: Jede Akzession erhält eine Nummer, 
sobald mit der Erschliessung begonnen wird. Die Nummer wird innerhalb der entsprechen-
den Hauptabteilung beginnend bei 1 aufsteigend vergeben und hat keine weitere inhaltliche 
Bedeutung. In einer Controllingliste sind die vergebenen Nummern festgehalten und die Ak-
zession erhält die nächst höhere, freie Nummer. Auf Stufe Akzession ist eine Reihenfolge 
der Signaturen in der Tektonik somit nicht gegeben. 
 
Erläuterungen zur Signaturvergabe bei Dossiers bzw. Dokumenten in Akzessionen: Die 
Dossiers bzw. Dokumente werden bei 1 beginnend aufsteigend durchnummeriert, so wie sie 
bei der Verzeichnung in die Hand genommen werden, unabhängig von ihrer Position in der 
hierarchischen Struktur der inneren Ordnung.  
Muss ein Dossier wegen des Umfangs in mehrere Umschläge unterteilt werden, dann wer-
den die Signaturzusätze ("Teil 1", "Teil 2" etc.) nur auf den Umschlägen vermerkt, nicht je-
doch im Archivinformationssystem (vgl. Kap. 3.6.1).  
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Erläuterung zum Unterschied Serie-Dossier: Wird direkt auf Stufe Dossier erschlossen, kann 
für die Verzeichnungseinheit eine eindeutige Signatur vergeben werden. Wird eine Akzessi-
on hingegen vorerst nur auf Stufe Serie erschlossen, werden Sammeleinträge erstellt. Die 
Dossiers werden einzeln konserviert und jedes erhält eine eigene Signatur. Im Archivinfor-
mationssystem werden aber alle zu einer Serie gehörigen Dossiers in einer Verzeichnungs-
einheit erfasst und bei der Signatur der ganze Signaturbereich angegeben. Dies ermöglicht 
eine nachträgliche Erschliessung auf Stufe Dossier, ohne umsignieren zu müssen.  
Damit alle Serien zitierbar sind, auch diejenigen, die weiter in Serien unterteilt sind und wo 
nicht unmittelbar Dossiers folgen, wird bei diesen der Signaturbereich aller untergeordneten 
Dossiers oder Dokumente erfasst. 
 
Beim Zitieren ist auch das Archivkürzel "StAGR" Teil der Signatur. Im Archivinformationssys-
tem und in den Findmitteln werden die Verzeichnungseinheiten jedoch ohne dieses Archiv-
kürzel verzeichnet. 
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5. Verzeichnung nach ISAD(G)  
Die Verzeichnung im Staatsarchiv Graubünden orientiert sich an ISAD(G) und der Schweize-
rischen Richtlinie für die Umsetzung von ISAD(G).3 ISAD(G) ist ein internationaler Standard, 
der allgemeine Regeln zur Verzeichnung von Archivgut bereitstellt. Die Erschliessung basiert 
dabei auf dem Prinzip der mehrstufigen Verzeichnung und auf 26 Verzeichnungselemente. 
Die Verzeichnung geschieht stufengerecht vom Allgemeinen zum Besonderen. Zuerst wird 
der Bestand als Ganzes beschrieben, dann seine Einzelteile. Es werden nur Informationen 
angegeben, die für die jeweilige Verzeichnisstufe relevant sind, und Redundanzen werden 
vermieden. Informationen werden auf der höchstmöglichen Hierarchiestufe angebracht, für 
die sie gesamthaft zählen, und auf untergeordneten Hierarchiestufen nicht wiederholt. Der 
Standard kann unabhängig von Format oder Medium auf alle Dokumententypen angewendet 
werden. 
 

5.1 Erschliessungstiefe und Erschliessungsstandards  

Im Staatsarchiv Graubünden gibt es drei verschiedene Erschliessungstiefen: Stufe Serie, 
Stufe Dossier und Stufe Dokument. Auf den Stufen Dossier und Dokument existieren je zwei 
Standards mit unterschiedlicher Erschliessungsintensität. Diese unterscheiden sich vor allem 
darin, wie viele Informationen zusätzlich zum Titel erfasst werden (Details siehe Kap. 5.2). 
 

Standard Erschliessung Ordnung Konservierung 

1 Verzeichnung auf Stufe Serie 

Eintrag in Archivdatenbank pro Serie 
Findmittelpublikation abhängig von Anzahl Serien 

ja 

nach  
Dossier 

ja 

2 Verzeichnung auf Stufe Dossier/Band I 

nach Titel 
Eintrag in Archivdatenbank pro Dossier/Band  
Findmittel publiziert 

ja 

nach  
Dossier 

ja 

3 Verzeichnung auf Stufe Dossier/Band II 

nach Titel und Inhalt 
Eintrag in Archivdatenbank pro Dossier/Band  
Findmittel publiziert 

Ja 

nach  
Dossier 

ja 

4 Verzeichnung auf Stufe Dokument I 

nach Titel 
Eintrag in Archivdatenbank pro Dokument 
Findmittel publiziert 

Ja 

nach  
Dokument 

ja 

5 Verzeichnung auf Stufe Dokument II 

nach Titel und Inhalt 
Eintrag in Archivdatenbank pro Dokument 
Findmittel publiziert 

Ja 

nach  
Dokument 

ja 

 

3 ISAD(G): Internationale Grundsätze für die archivische Verzeichnung. Übersetzt und neu bearb. von Rainer 
Brüning, Werner Heegewaldt und Nils Brübach. 2. Aufl. Marburg 2002. http://www.ica.org/download.php?id=1684; 
Schweizerische Richtlinie für die Umsetzung von ISAD(G) - International Standard Archival Description (General). 
Bettina Tögel und Graziella Borrelli für die Arbeitsgruppe Normen und Standards des Vereins für Schweizerische 
Archivarinnen und Archivare VSA. Zürich 2009. http://www.vsa-
aas.org/fileadmin/user_upload/texte/ag_n_und_s/Richtlinien_ISAD_G_VSA_d.pdf  
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Die Erschliessungstiefe wird für jedes Erschliessungsprojekt vom Leiter der Abteilung Er-
schliessung in Zusammenarbeit mit der/dem für das Projekt zuständigen SachbearbeiterIn 
festgelegt. Grundsätzlich wird die Erschliessungstiefe Dossier mit der Verzeichnung nach 
Titel (Standard 2) angestrebt. Wegen mangelnder Ressourcen können die meisten Akzessi-
onen vorläufig aber nur auf Stufe Serie erschlossen werden. Damit ist die unterste Serie in 
der hierarchischen Gliederung einer Akzession gemeint. Ebenfalls nur auf Stufe Serie wird 
erschlossen, wenn eine tiefere Erschliessung inhaltlich keinen bedeutenden Mehrwert bringt. 
Auf Stufe Serie wird mit Sammeleinträgen erschlossen. Jedes Dossier bzw. jeder Band wird 
einzeln konserviert und erhält eine eigene Signatur. Bei der Verzeichnung werden aber alle 
Dossiers einer Serie zusammen in einer Verzeichnungseinheit erfasst. Dieses System er-
laubt nachträglich eine tiefere Erschliessung auf Stufe Dossier, falls Ressourcen vorhanden 
sind, ohne Umsignierungen oder Umordnungen durchführen zu müssen. 
Auf Stufe Dokument wird nur im Einzelfall erschlossen. Darunter fallen die Dokumente in den 
Beständen NH und NF, die Dokumententypen Urkunde, AV-Medium und Objekt sowie Ak-
zessionen von besonders grosser Bedeutung oder Nachfrage. Das bedeutet, dass nicht 
mehr zwingend jedes Foto einzeln erschlossen wird, wie das bis anhin gehandhabt wurde. 
Bei den Beständen NH und NF werden nur die Standards 3 und 5 verwendet. Beim Bestand 
NF wird jedes einzelne Foto direkt im Bestand erschlossen. Im Bestand NH werden die Do-
kumente hingegen immer innerhalb eines Dossiers erschlossen. Werden AV-Medien oder 
Objekte in Aktendossiers erschlossen, wird der Verzeichnungseinheit Dossier, die den ge-
samten Inhalt des Dossiers beschreibt, eine Verzeichnungseinheit Dokument für das einzel-
ne Objekt angehängt. 
Grundsätzlich wird für eine Akzession eine Erschliessungstiefe angewandt. Es kann aber in 
bestimmten Fällen bei einer Erschliessung auf Stufe Serie sinnvoll sein, einzelne wichtige 
Geschäfte auf Stufe Dossier zu erschliessen. Umgekehrt können auch bei der Erschlies-
sungstiefe Dossier einzelne Unterlagen nur bis zur Stufe Serie erschlossen werden, wenn es 
serienförmige Massenakten sind, bei welchen durch eine Erschliessung auf Stufe Dossier 
kein nennenswerter Informationsgewinn erzielt wird. In diesem Fall werden wie bei Standard 
1 Sammeleinträge erstellt.  
Grundsätzlich wird für eine Akzession ein Standard angewandt. Die Unterscheidung zwi-
schen Standard 2 und 3 bzw. 4 und 5 ist aber nicht strikt: es kann ausnahmsweise der Fall 
sein, dass auch bei Standard 2 und 4 besonders heterogene Dossiers oder Dokumente mit-
tels Inhaltsangaben detaillierter verzeichnet werden müssen. Umgekehrt ist es bei Standard 
3 und 5 durchaus möglich mit einer guten Titelwahl bereits alles Wesentliche über den Inhalt 
auszusagen. Vor Beginn der Erschliessung wird in der Bestandsanalyse geklärt, wo und in 
welchem Umfang Abweichungen vom gewählten Standard nötig oder möglich sind. Generell 
ist jedoch durch eine gute Titelbildung wo immer möglich anzustreben, dass das Element 
"Form und Inhalt" nicht bzw. nur spärlich ausgefüllt werden muss. 
 

5.2 Allgemeine Verzeichnungsregeln  

==> Siehe Erschliessungshandbuch 
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5.3 Die Verzeichnungselemente 

Folgende Übersichtstabelle zeigt, welche Elemente des ISAD(G)-Standards und welche zu-
sätzlichen Elemente im Staatsarchiv Graubünden verwendet werden und auf welcher Stufe 
sie auszufüllen sind. Die Elemente werden auf den verschiedenen Hierarchiestufen und für 
verschiedene Dokumententypen zum Teil unterschiedlich verwendet. Hinweise dazu sind im 
Erschliessungshandbuch angeführt. Die internen Elemente sind nur für die Mitarbeiter des 
Staatsarchivs, nicht aber für die Benutzer sichtbar. 
 
Art der Elemente 
Pflicht: Die Eingabe wird vom System erzwungen. Ohne Eingabe kann nicht 

gespeichert werden. 
Obligatorisch: Das System erzwingt keine Eingabe. Das Feld ist jedoch immer auszu-

füllen. Es kann sein, dass keine Informationen vorhanden sind. Dann 
wird das Feld mit "keine Angaben" oder ähnlichem ausgefüllt. Steht 
nichts, weiss man nämlich nicht, ob tatsächlich keine Informationen 
vorhanden sind, oder ob diese nicht erfasst wurden. 

Fakultativ: Das Feld muss nur dann ausgefüllt werden, wenn Informationen vor-
handen sind. Details zu den fakultativen Feldern können bei jedem Er-
schliessungsprojekt in der Erschliessungsanleitung festgelegt werden, 
insbesondere ob sie auszufüllen sind oder nicht.  

System: Wird vom System automatisch gesetzt. 
 
 
Feldtypen 
a Auswahlfeld mit vordefinierter Auswahlliste (0-1 oder 0-n) 
b Booleanfeld: "Ja" oder "Nein" (true – not true)  
d Datumsfeld 
t Textfeld für Freitext 
z Zahlenfeld 
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1. Identifikation   
1.1 Signatur t O O F F O F O O O O O 
1.2 Titel t P P P P P P P P P P P 
1.3 Entstehungszeitraum d P P P P P P P P P P P 
1.3/1 Bemerkungen zum Entste-
hungszeitraum 

    F F F F F F F F 

1.4 Verzeichnungsstufe  a S S S S S S S S S S S 
1.4/1 Dokumententyp (Archivalienart) a    O O O O O O O O 
1.4/2 Ausprägung (analog, digital, 
hybrid) 

a    O O O O O O O O 

1.5 Umfang za O O O O O O O O O F F 
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2. Kontext             
2.1 Provenienz a O O O O O O O O O O O 
2.1/1 Vorgänger a    F F       
2.1/2 Nachfolger a    F F       
2.2 Verwaltungsgeschichte / Biografi-
sche Angaben 

t O   O O    F4  F4 

2.3 Bestandsgeschichte t O   O O    F4  F4 
2.3/1 Verwaltungssignatur (Ord-
nungssystemposition, Aktenzeichen) 

t    F F F F F F F F 

2.3/2 Alte Archivsignatur t    F F F F F F F F 
2.4 Abliefernde Stelle a    O

5 
O    O4  O4 

2.4/1 Erwerbsart a    O5 O    O4  O4 
2.4/2 Eingangsdatum d    O5 O    O4  O4 
2.4/3 Ablieferungsnummer t    O5 O    O4  O4 
3. Inhalt und innere Ordnung   
3.1 Form und Inhalt t O F F O O F F6  F  F 
3.1/1 Darin t        F F F F 
3.1/2 Name t         F  F 
3.1/3 Ort t         F  F 
3.1/4 Format a        F F F F 
3.1/5 Trägermaterial a        F F F F 
3.1/6 Technik / Massstab a        F F F F 
3.1/7 Farbe a        F F F F 
3.1/8 Abspieldauer t        F F F F 
3.2 Bewertung und Kassation t    O O       
3.3 Neuzugänge t    F F       
3.4 Ordnung und Klassifikation t    O O F F     
3.4/1 Deskriptorenkategorie a    F F       
3.4/2 Deskriptoren a    F F       
4. Zugangs- und Benutzungsbe-
stimmungen 

  

4.1 Zugangsbestimmungen t O O O O O O O     
4.1/1 Schutzfristkategorie a        P P P P 
4.1/2 Schutzfristdauer z        S S S S 
4.1/3 Ende Schutzfrist d        S S S S 
4.1/4 Freigabe b O O O O O O O O O O O 
4.1/5 Sofort sichtbar b  O O O O O O O O O O 
4.2 Reproduktionsbestimmungen t O   O5 O   F F F F 
4.3 Sprache/Schrift a    F F F F F F F F 
4.4 Physische Beschaffenheit  a    F F F F F F F F 
4.4/1 Physische Benutzbarkeit t    F F F F F F F F 
4.5 Findhilfsmittel t F F F F F F F F F F F 
5. Sachverwandte Unterlagen   
5.1 Aufbewahrungsort der Originale t    F F    F  F 
5.2 Kopien / Reproduktionen t    F F    F  F 
5.3 Verwandte Verzeichnungseinheiten t    F F  F  F  F 
5.4 Veröffentlichungen t F           
6. Anmerkungen   
6.1 Allgemeine Anmerkungen t F F F F F F F F F F F 
7. Verzeichnungskontrolle   
7.1 Bearbeiter t    O5 O    O4  O4 
7.2 Verzeichnungsgrundsätze t    O5 O       
7.3 Datum / Zeitraum der Verzeich- d    O5 O    O4  O4 

4 Bei Dossiers und Einzelstücken in Beständen mit "Sammlungscharakter", die Unterlagen verschiedener Her-
kunft aufnehmen. 
5 Bei Beständen, die nicht in Akzessionen unterteilt sind. 
6 Falls nur bis auf Stufe Serie erschlossen wird, sollte das Feld ausgefüllt werden. 
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nung 
7.3/1 Erfassung erste und letzte Be-
arbeitung (Bearbeiter/Datum) 

t S S S S S S S S S S S 

8. Interne Elemente   
8.1 Standort t  O F O5 O F F F F F F 
8.2 Bearbeitungsstatus a    O5 O       
8.3 Interne Bemerkungen  t F F F F F F F F F F F 
8.4 Ordnungssystemposition / Akten-
zeichen der Dokumentation 

t    F F    F4  F4 

8.5 Sortierfeld z  F F F F F F F F F F 
Digitales Objekt – F F F F F F F F F F F 

 

5.4 Erschliessungsformular in CMISTAR  

In der obigen Tabelle ist festgehalten, welche Felder auf welchen Stufen auszufüllen sind. 
Hier folgt zusätzlich eine Ansicht, wie Layout und Anordnung der Felder auf dem Formular im 
Archivinformationssystem umgesetzt werden. Es gibt im AIS nur ein Formular, das für alle 
Verzeichnungsstufen und Dokumententypen verwendet wird.  
==> Formular folgt erst, wenn Design des neuen Basismodells von CMIAG bekannt ist! 
 

5.5 Regeln zu den einzelnen Verzeichnungselementen 

==> Siehe Erschliessungshandbuch 
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6. Konservierung und Magazinierung 
6.1 Konservierungsmassnahmen 

Während der Ordnung einer Akzession werden die folgenden Konservierungsmassnahmen 
durchgeführt. Diese bestehen im Wesentlichen aus der Entfernung von Fremdkörpern, wenn 
nötig der Reinigung und schliesslich der Neuverpackung. Inwieweit Reinigungsarbeiten nötig 
sind, muss bei jeder Akzession einzeln beurteilt werden. 

Reinigung 

Absaugen von Staub, Russ etc. Nein 

nur falls stark verschmutzt 

Trockenreinigung der Papierdokumente mit Latex-
schwamm und weiteren spezifischen Reinigungsuten-
silien 

Nein 

nur falls stark verschmutzt 

Reinigung von Fotodokumenten Nein 

nur falls stark verschmutzt und nur in Ab-
sprache mit Fachperson 

Materialentnahme 

Sichtmappen, Plastikzeigetaschen, Plastikregister und 
anderes Plastik entfernen 

Ja 

Gummibänder, Stoffbänder, Schnur entfernen Ja 

Karton entfernen Ja 

Büroklammern, Stecknadeln und anderes Metall ent-
fernen 

Ja 

Heftklammern (Bostitch) entfernen Nein 

nur falls rostig 

Fliessblätter, Buchzeichen etc. entfernen Ja 

Klebebänder (gebundene Akten) und Selbstklebestrei-
fen entfernen 

Ja 

falls machbar, ohne dass Papier zerreisst 

Umkopieren 

Dokumente mit verblassender oder abklatschender 
Schrift, Thermokopien 

Ja 

Blätter mit starken Beschädigungen Ja 

Blätter mit nicht entfernbaren Selbstklebestreifen oder 
aus kleinen Einzelteilen zusammengeklebte Doku-
mente 

Ja 

Selbstklebende Blätter (Post’it) Ja 

Zeitungsausschnitte Nein 

nur bei Standard 4 und 5 

"Chemokopien" (Nasenprobe!) Ja  
Vorkommen: 1920er – 1980er Jahre 

Folien Ja 

Beschriftete Aktenumschläge und Hüllen, die nicht 
archiviert werden 

Ja 

Disketten, CD, DVD usw. Ja 

ins ELAR (falls nur wenige Papierdoku-
mente: ausdrucken)  
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Isolierung/Separierung 

Papiere und Fotos mit Klebstoffrückständen durch 
Barrierepapier/Umschläge isolieren 

Ja 

Zeitungspapier in grösseren Mengen durch Barriere-
papier/Umschläge isolieren 

Ja 

"Chemokopien" (Nasenprobe!) durch Barrierepa-
pier/Umschläge isolieren 

Ja 

falls umkopieren nicht möglich (>A3) 

Aufgeklebte Fotografien durch Barrierepapier schüt-
zen 

Ja 

falls Fotos entfernen nicht möglich 

Fotografien, Dias und Negative in Aktendossiers in 
alterungsbeständige Hüllen verpacken 

Ja 

Glasplatten in Aktendossiers separieren Ja 

Schallplatten von Originalcover isolieren Ja 

AV-Medien in Aktendossiers separieren Ja 

Objekte in Aktendossiers separieren Ja 

kleine Gegenstände isolieren, grosse se-
parieren 

Umpacken 

Dokumente auffalten Ja 

falls Format des Dossiers gleich bleibt 

Dokumente falten Nein 

in Ausnahmen einzelne A3- oder Folio-
formate in A4-Dossiers 

Aktenumschläge/Mappen austauschen Ja 

falls nicht bereits im Standardformat 

Schachteln austauschen  Ja 

falls nicht bereits im Standardformat 

Ordnerinhalte umpacken Ja 

Dura Perl oder Umschläge  

Fotos, Dias und Negative umpacken Ja  

falls Hüllen nicht archivtauglich 

Glasplatten umpacken Ja 

AV-Medien umpacken Nein 

nur falls Verpackung fehlt oder beschädigt 

Objekte Ja 

evtl. Spezialbehältnisse anfertigen 
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6.2 Konservierungsmaterial  

Allgemeine Regeln zum Befüllen der Schachteln, Mappen und Umschläge: 
 Die tiefste Signatur liegt zuoberst bzw. steht vorne in der Schachtel. 
 Dossiers werden mit dem Rücken nach links in die Schachteln gelegt. 
 Füllhöhe: Schachteln müssen sich problemlos schliessen lassen und dürfen darum nicht 

bündig bis zur Oberkante befüllt werden. 
 Die Grösse der Verpackung ist so zu wählen, dass die Dokumente nicht über die Um-

schläge hinausragen. 
 Innerhalb der Jurismappen darf kein Formatwechsel stattfinden, d.h. alle Umschläge 

müssen das gleiche Format wie die Mappe haben, auch wenn die Dokumente kleiner 
sind. Jurismappen werden mit Aktenumschlägen unterteilt, wenn der Inhalt einer Mappe 
logisch unterteilt ist. 

 Innerhalb der Schachtel sind Formatwechsel ebenso zu vermeiden. Ausnahmen sind 
möglich, wenn z.B. kleine Notizbücher in Folioschachteln, oder Glasplatten verschiede-
ner Grösse in einer Schachtel verpackt werden müssen. 

 Ordnerinhalte, die nicht in einer einzelnen Jurismappe Platz haben, werden mit dem 
Duraperl-System umgepackt. Dabei wird als Deckel und Boden je ein Archivkarton zur 
Stabilisierung verwendet. 

 Glasplatten müssen in den Schachteln stehend gelagert werden. Bei schräger oder lie-
gender Lagerung entstehen Druck und Spannungen, die zu Rissen führen können. 

 Für Glasplatten sollte immer die entsprechende Schachtelgrösse genommen werden. Ein 
Mischbestand muss nach Grösse sortiert werden, auch wenn dadurch die Ordnung nicht 
eingehalten werden kann. Befinden sich nur wenige kleinere zwischen zahlreichen gros-
sen Glasplatten, können diese ausnahmsweise belassen werden. 

 Fotos in der Fotoschachtel und in den Glasplattenschachteln werden ebenfalls stehend 
gelagert. Fotos in den Aktendossiers dürfen liegend gelagert werden, ebenso Fotos mit 
einem Format grösser als 13x18 cm, jedoch nur in den dafür vorgesehenen, weniger ho-
hen Schachteln. 

 Planmappen müssen immer durch Planumschläge unterteilt werden. 
 

In der folgenden Tabelle ist sämtliches Standardkonservierungsmaterial aufgelistet. Spezial-
behältnisse (z.B. für Überformate, Urkunden oder Objekte) müssen im Einzelfall angefertigt 
oder bestellt werden. 

Nr. Artikel Verwendung / Bemerkungen 

Schachteln 

101 Archivschachtel A5, 100 mm 

(Klappdeckschachtel) 

Für Schriftgut bis A5 

102 Archivschachtel A4, 100 mm 

(Klappdeckschachtel) 

Für Schriftgut A4 

103 Archivschachtel A4, 60 mm 

(Klappdeckschachtel) 

Für Fotos > 13x18 cm 

104 Archivschachtel Folio, 100 mm 

(Klappdeckschachtel) 

Für Schriftgut Folio 

105 Archivschachtel A3, 80 mm 

(Klappdeckschachtel) 

Für Schriftgut A3 

111 Karteikartenschachtel A6 

(Stülpdeckschachtel) 

Für Karteikarten bis A6 
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112 Karteikartenschachtel A5 

(Stülpdeckschachtel) 

Für Karteikarten bis A5 

Umverpackung für Videokassetten 

121 Fotoschachtel 

(Stülpdeckschachtel) 

Für alle Fotos bis 13x18 cm beim Bestand NF und bei 
grossen Fotobeständen 

131 Glasplattenschachtel klein 

(Stülpdeckschachtel) 

Für Glasplatten bis 9x12 cm 

Für Fotos bis 9x12 cm 

132 Glasplattenschachtel mittel 

(Stülpdeckschachtel) 

Für Glasplatten 10x15 cm 

Für Fotos bis 10x15 cm 

133 Glasplattenschachtel gross 

(Stülpdeckschachtel) 

Für Glasplatten 13x18 cm 

Für Fotos bis 13x18 cm 

134 Glasplattenschachtel Mammut 

(Stülpdeckschachtel) 

Für Glasplatten 18x24 cm 

141 Mikrofilmschachtel 

(Stülpdeckschachtel) 

Umverpackung für Mikrofilmboxen und Audiokassetten 

151 Diaschachtel klein 

(Klappdeckschachtel) 

Für Kleinformatdias 

Schachtel mit vier Innenschachteln 

152 Diaschachtel gross 

(Klappdeckschachtel) 

Für Mittelformatdias 

Schachtel mit vier Innenschachteln 

161 Urkundenschachtel 

(Stülpdeckschachtel) 

Für gefaltete Urkunden 

Altbestand, wird nicht mehr bestellt 

171 CD/DVD-Schachtel 

(Stülpdeckschachtel) 

Für CDs, DVDs etc. 

Mappen 

201 Jurismappe A5 Für Schriftgut in Schachteln 

Für Schriftgut im Bestand NH 

202 Jurismappe A4 Für Schriftgut in Schachteln 

Für Schriftgut im Bestand NH 

203 Jurismappe Folio Für Schriftgut in Schachteln 

Für Schriftgut im Bestand NH 

204 Jurismappe A3 Für Schriftgut in Schachteln 

Für Schriftgut im Bestand NH 

Umschläge/Couverts 

301 Aktenumschläge A4 weiss Zur Unterteilung von Jurismappen 

Zur Isolierung von Schriftgut 

302 Aktenumschläge A4 gelb Für Schriftgut in Schachteln, Menge bis 0.5 cm 

303 Aktenumschläge A4 gelb 1cm Für Schriftgut in Schachteln, Menge bis 1 cm 

304 Aktenumschläge Folio weiss  Zur Unterteilung von Jurismappen 

Zur Isolierung von Schriftgut 

305 Aktenumschläge Folio gelb Für Schriftgut in Schachteln, Menge bis 0.5 cm 

306 Aktenumschläge Folio gelb 
1cm 

Für Schriftgut in Schachteln, Menge bis 1 cm 

307 Aktenumschläge A3 weiss Zur Unterteilung von Jurismappen 

Zur Isolierung von Schriftgut 
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308 Aktenumschläge A3 gelb Für Schriftgut in Schachteln, Menge bis 0.5 cm 

309 Aktenumschläge A3 gelb 1cm Für Schriftgut in Schachteln, Menge bis 1 cm 

311 Couvert B5 Für einzelne Dokumente im Bestand NH 

Für Urkunden in Archivschachteln 

312 Couvert B4 Für einzelne Dokumente im Bestand NH 

Für Urkunden in Archivschachteln 

321 Kartondeckel Für Deckel und Boden bei Duraperlbindung 

Umschläge/Couverts für Fotodokumente (ungepuffert) 

401 Klappumschläge 9x12 cm Für Glasplatten bis 9x12 cm 

402 Klappumschläge 10x15 cm Für Glasplatten 10x15 cm 

403 Klappumschläge 13x18 cm Für Glasplatten 13x18 cm 

404 Klappumschläge 18x24 cm Für Glasplatten 18x24 cm 

411 Couvert 9x12 cm Für Fotos bis 9x12 cm 

412 Couvert 10x15 cm Für Fotos bis 10x15 cm 

413 Couvert 13x18 cm Für Fotos bis 13x18 cm 

421 Umschläge A4 Für Fotos > 13x18 cm 

Hüllen für AV-Medien 

501 Hülle Film Für Filmrollen, sämtliche Grössen 

502 Hülle Tonband Für Tonbänder, sämtliche Grössen 

503 Hülle VHS Für VHS-Kassetten 

504 Hülle Kassette Für Audiokassetten (Compact Cassette) 

511 Hülle Schallplatte Für Isolierung der Schallplatte vom Cover 

Pläne 

601 Planmappe A1  Für flache Pläne bis A1 

Nicht mehr als 20 Pläne pro Mappe 

602 Planmappe A0 Für flache Pläne bis A0 

Nicht mehr als 20 Pläne pro Mappe 

611 Planumschläge A1 Zur Unterteilung von Planmappen A1 

612 Planumschläge A0 Zur Unterteilung von Planmappen A0 

621 Planköcher Für gerollte Pläne, sämtliche Grössen 

 

Diverses 

901 Stehordnersammelbox 

 

Zur stehenden Aufbewahrung von Einzeldokumenten im 
Bestand NH 

Zur stehenden Aufbewahrung von Schallplatten 

902 Duraperl Aktenverbinder für Ordnerinhalte 

903 Registerstreifen Zur Unterteilung von Ordnerinhalten 

904 Registerkarten Zur Unterteilung von Karteien und Fotosammlungen 

905 Siegelschutzhüllen Für alle Siegel in schlechtem Zustand und für Siegel von 
Urkunden, die nicht einzeln in einer Schachtel verpackt 
werden 
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906 Buchzeichen Für Bücher mit schmalem Rücken, bei denen die Etiket-
te auf der Vorderseite platziert ist 

907 Barrierepapier A4, A3 gepuffert 

(unser normales Kopierpapier) 

Zum Isolieren von Dokumenten, vor allem Zeitungsaus-
schnitte und "Chemokopien" 

andere Grössen können zugeschnitten werden 

908 Barrierepapier A4 ungepuffert Zum Isolieren von Fotos 

andere Grössen können zugeschnitten werden 

909 Seidenpapier Zum Ausfüllen von nicht ganz gefüllten Schachteln 

nicht nötig bei liegenden Archivschachteln 

910 Stellvertreter für Schachteln 
und Bände 

Grün: dauerhaft an einem anderen Standort gelagert 

Rot: temporär ausgelagert (Restaurierung, Ausstellung, 
Lesesaal) 

 

6.3 Signierung und Etikettierung 

6.3.1 Signierung 
Das Anbringen der Signatur findet gleichzeitig mit dem Verzeichnen statt. Nur die Signatur 
(mit Zusatz) wird auf den Umschlägen, Mappen und Hüllen etc. angebracht. Weitere Anga-
ben werden nicht mehr vermerkt. 
 Beispiel: C234.46 
 Beispiel: C234.47 Teil 1 
 
Sämtliche Signaturen, sowohl auf den Archivalien als auch auf dem Konservierungsmaterial, 
werden ausschliesslich mit Bleistift (Härte 2B oder B) angebracht. Schachteln, Bände und 
andere Schutzbehältnisse, die offen im Magazin liegen, sowie AV-Medien und deren Hüllen 
werden provisorisch mit Bleistift signiert und später etikettiert. Ist eine Signierung der Archi-
valien (z.B. Tonband) oder der Verpackung (z.B. Plastikhülle) mit Bleistift nicht möglich, wer-
den Buchzeichen oder andere "Steckzettel" bis zur definitiven Etikettierung verwendet. 
 
In der Regel werden in den Archivschachteln mehrere Dossiers versorgt. Auf der Schachtel 
muss deshalb der gesamte Signaturbereich angegeben werden. Mappen oder Umschläge, 
die mehrere Fotos oder Pläne enthalten, werden ebenso mit dem ganzen Signaturbereich 
signiert.  
 Beispiel: N1.1 – N1.11 
 
Wird eine Akzession nur auf Stufe Serie erschlossen, können auf der Schachtel zusätzlich 
zur Signatur weitere Angaben zur Unterscheidung, falls vorhanden, gemacht werden (z.B. 
Alphabet oder Jahr). 
 Beispiel: N1.1 – N1.27 A–M; N1.28 – N1.39 N–Z  
 Beispiel: C3.1 – C3.9 1923–1924; C3.10 – C3.17 1925–1932 
 
Schreibweise: Für ein einheitliches Erscheinungsbild und eine gute Lesbarkeit der Signatu-
ren sind folgende Punkte zu beachten: 
 Die Signatur muss vollständig, sauber und leserlich sein. 
 Buchstaben und Zahlen werden in Blockschrift geschrieben. 
 Trennzeichen wie Punkt, Schrägstrich und Bindestrich sind eindeutig erkennbar. 
 Leerzeichen bei alten Signaturen sind eindeutig erkennbar. 
 Einheitliche Platzierung der Signaturen auf den Archivalien und dem Konservierungsma-

terial. 
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Platzierung der Signatur: 
Dokumententypen, die in der folgenden Aufzählung nicht erwähnt werden, erhalten nur auf 
der Verpackung eine Signatur. Pläne und Fotos in Aktendossiers erhalten nur eine Signatur, 
wenn sie einzeln verzeichnet werden. 

auf Archivalien 

Bände Rechts oben auf dem Vorsatz / auf der ersten Seite  
falls dieser Bereich bereits beschriftet ist, nach unten ausweichen, 
aber im Bereich der oberen rechten Blattecke bleiben 

Pläne (flach und gerollt) Rechts unten auf der Vorderseite 

Fotografien, einzeln Rechts oben auf der Rückseite 

Fotografien, aufgeklebt Unter der jeweiligen Fotografie links 

Dias Oben links auf der Vorderseite beginnend 

Schallplatten Auf dem Label auf der Vorderseite 

Audiokassetten  Mittig oben auf der Vorderseite 

Videokassetten In der Mitte auf der Vorderseite 

Tonbänder, Filmrollen Auf der Vorderseite der Spule oder des Wickelkerns 

auf Umschlägen und Mappen 

Umschläge Rechts oben auf der Vorderseite 

Jurismappen Rechts oben auf der Vorderseite 

Jurismappen und Couverts 
im Bestand NH 

Links oben auf der Vorderseite 

Öffnung der Couverts links 

Klappumschläge und Cou-
verts  

Rechts oben auf der Vorderseite 

Öffnung der Couverts oben 

Planmappen A1 Rechts unten auf der Vorderseite 

Rücken auf der linken Seite 

Planmappen A0 Rechts unten auf der Vorderseite 

Rücken oben 

auf Schachteln und Hüllen 

Alle Schachteln und Hüllen Die provisorische Signatur wird dort angebracht, wo nachher die 
Etikette platziert wird. 

 
6.3.2 Etikettierung 
Die Etikettierung bildet den letzten Schritt der Verzeichnung. Sie wird erst dann vorgenom-
men, wenn die gesamte Akzession signiert und verpackt ist. Folgend sind die Etikettenvari-
anten dargestellt. Die Etiketten für Schachteln und Planköcher umfassen neben der Signa-
tur/dem Signaturbereich auch den Titel der Akzession oder des Bestands (z.B. bei Urkun-
den). 
 
Schachteletikette gross (5x13 cm) für 
 Archivschachteln A4, Folio, A3 
 Fotoschachteln 
 Spezialanfertigungen ≥ A4 
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STAATSARCHIV GRAUBÜNDEN 
 

Amt für Migration 1970–1990 
 
 

C1235.1000 – C1235.1007 

 
Schachteletikette klein (4x9.6 cm) für 
 Glasplattenschachteln 
 Karteikartenschachteln 
 Mikrofilmschachteln 
 Diaschachteln 
 Archivschachteln A5 
 Spezialanfertigungen < A4 
 Urkundenschachteln 

 

STAATSARCHIV GRAUBÜNDEN 
 
Amt für Migration 1970–1990 
 
 

C1235.1000 – C1235.1007 

 
Buchetikette (3.2x2.8 cm) für  
 Bände 
 Schutzverpackungen für Bände 
 Archivschachteln stehend 
 Stehordnersammelbox 
 Diainnenschachteln 

StAGR 

NH1734 

 StAGR 

NH1234 
–  

NH1241 

  
AV-Etikette (1x5.2 cm) für 
 Audiokassette + Hülle 
 Videokassette + Hülle 
 Tonbänder + Hülle 
 Filmrollen + Hülle 
 Schallplattencover 

 

StAGR N1007.234/12 
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Planköcheretikette (6x6 cm) für 
 Planköcher 

STAATSARCHIV  
GRAUBÜNDEN 
 

 
Amt für Landwirtschaft und 
Geoinformation 1970–1990 
 

C1235.1000 
– 

C1235.1007 

 
 
Platzierung der Etiketten: 

auf Archivalien 

Schriftstücke, Urkunden, 
Fotografien, Negative, Dias, 
Glasplatten, Pläne, Schall-
platten, CD/DVD 

Erhalten keine Etiketten! 

Bände Buchetikette 

Unten mittig auf dem Rücken / links oben auf der Vorderseite, wenn 
Buchrücken schmaler als Etikette  

im 2. Fall inkl. Buchzeichen 

Audiokassetten  AV-Etikette 

Mittig oben auf der Vorderseite 

Videokassetten AV-Etikette 

In der Mitte auf der Vorderseite 

Tonbänder, Filmrollen AV-Etikette 

Auf der Vorderseite der Spule oder des Wickelkerns 

auf Schachteln und Hüllen 

Archivschachteln < A3 Schachteletikette gross oder klein 

Links mittig auf der Stirnseite 

bei stehenden Schachteln Buchetikette unten mittig auf dem Rü-
cken 

Archivschachteln A3 und 
grösser 

Schachteletikette gross 

Links mittig auf der langen Seite 

Karteikartenschachteln Schachteletikette klein 

Links mittig auf der Stirnseite 

Glasplattenschachteln Schachteletikette klein 

Mittig auf der Stirnseite 

Mikrofilmschachtel Schachteletikette klein 

Mittig auf der Stirnseite  

Urkundenschachteln Schachteletikette klein 

Rechts unten auf dem Deckel 
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Diaschachteln Schachteletikette klein 

Mittig auf der Stirnseite  

Diainnenschachteln Buchetikette 

Mittig auf der Stirnseite 

Planköcher Planköcheretikette 

Mittig auf dem Deckel 

Hüllen für Audiokassetten AV-Etikette 

Links mittig auf dem Rücken 

Hüllen für Videokassetten AV-Etikette 

Links mittig auf dem Rücken 

Hüllen für Tonbänder und 
Filmrollen 

AV-Etikette  

Rechts oben auf der Vorderseite 

Schallplattencover AV-Etikette 

Rechts oben auf der Vorderseite 

Stehordnersammelbox Buchetikette 

Mittig auf der Frontseite 

 

6.4 Regeln zur Magazinierung 

Allgemeine Regeln: 
 Die Akzessionen werden in der entsprechenden Hauptabteilung bzw. im entsprechenden 

Bestand nach aufsteigender Signatur fortlaufend und ohne Lücken magaziniert. Aus-
nahmen sind in Kap. 3.3 erläutert. 

 Sämtliche Archivalien in offenen Regalen, mit Ausnahme von Bänden, müssen in 
Schutzbehältnissen verpackt sein. Sind Bände beschädigt, müssen auch diese in 
Schutzbehältnisse verpackt werden. 

 Sämtliche Archivalien müssen mindestens 15 cm über dem Boden gelagert werden 
(Schutz vor eindringendem Wasser). 

 In jeder Regalwand wird im mittleren Regal ein Konsultationstablar eingebaut. 
 Vor dem Einräumen werden verstaubte oder verschmutzte Tablare und Schubladen ge-

reinigt. 
 Das Einräumen in den Regalen erfolgt von links oben nach rechts unten, wobei im je-

weils folgenden Regal wieder links oben begonnen wird. 
 Sämtliche Archivalien und Schutzbehältnisse sind bündig zur Vorderkante des Tablars zu 

magazinieren. 
 Sämtliche Archivalien und Schutzbehältnisse dürfen nicht über die Kanten der Regale 

hinausragen. 
 
Standortverwaltung: 
 Der Übersichtsplan des Magazins gibt eine Übersicht über alle Standorte und Zuwachs-

punkte im Magazin.  
==> Aktuelle Version folgt nach Abschluss der Magazinverdichtung 

 Sämtliches Magazinmobiliar ist eindeutig gekennzeichnet, wobei bei den Rollregalen nur 
die Regale, nicht jedoch die einzelnen Tablare nummeriert sind: 

o Rollregal: z.B. B1A3 (Kompaktusanlage B, Regalwand 1A, Regal 3) 
o Metallschrank: z.B. PS11/1 (Schrank 11, Schublade 1) 
o Planschrank: z.B. PS1/5 (Schrank 1, Schublade 5) 
o Plankorpus: z.B. PS17/2 (Korpus 17, Abteil 2) 
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 Regalwand- und Schubladenanschrift: Bei jeder Regalwand und auf jeder Schublade 
wird der Signaturbereich des darin gelagerten Archivguts angegeben.  

 Die Standortverwaltung findet in CMISTAR statt. Ist ein ganzer Bestand bzw. eine ganze 
Akzession am endgültigen Standort im Endarchiv magaziniert, muss der Standort einge-
tragen werden. Erläuterungen zur Erfassung des Standorts sind im Erschliessungshand-
buch zu finden. Bei Serien, Dossiers und Dokumenten wird der Standort nur erfasst, falls 
dieser von demjenigen des Bestands bzw. der Akzession abweicht. 

 Standortveränderungen müssen immer nachgetragen werden! 
 Grundsätzlich erhalten alle Archivalien einen regulären Standort im Magazin. Werden 

Archivalien oder Schutzbehältnisse aus Platzgründen oder aus konservatorischen Grün-
den an einem Sonderstandort magaziniert (innerhalb oder ausserhalb des Bestands bzw. 
der Akzession), ist an der eigentlich vorgesehenen Stelle ein Stellvertreter zu hinterlegen, 
der auf den abweichenden Standort verweist. Diese Informationen sind gleichzeitig im 
AIS nachzuführen.  

 Diese Regel gilt auch für Dokumente, die nicht in der vorgesehenen Schachtel archiviert 
werden können (z.B. Glasplatten in Aktendossiers). 

 Werden ganze Akzessionen an einem Sonderstandort magaziniert (z.B. Pläne oder Fo-
tobestände), werden ebenfalls Stellvertreter verwendet. 

 
Magazinierung von Archivschachteln: 
 Archivschachteln werden grundsätzlich liegend gelagert. Eine Ausnahme sind Schach-

teln bei den Handschriften und Einzeldokumenten aus Privatbesitz (A, B, NH). Dort wer-
den die Schachteln stehend oder auf dem Rücken gelagert. 

 Bei den Standardschachteln mit 10 cm Höhe werden zwei Schachteln aufeinander ge-
stapelt. Höhere Schachteln dürfen nicht gestapelt werden (z.B. Schachteln für Glasplat-
ten, für Fotos, Modell GR bisher). 

 Werden die Schachteln gestapelt, kommt die Schachtel mit dem tieferen Signaturbereich 
oben zu liegen. 

 Bei Schachteln mit unterschiedlichen Formaten muss die grössere Schachtel – aus 
Gründen der Stabilität – immer unten und die kleinere oben zu liegen kommen. 

 Die Schachteln werden so aufgestellt, dass sie seitlich gut greifbar sind. 
 
Magazinierung von Büchern: 
 Bücher sollten aus konservatorischen Gründen liegend gelagert werden. Bei uns ist dies 

aus Platzgründen nur ausnahmsweise möglich. Darum werden die Bücher stehend auf 
der Unterkante gelagert. Können stehende Bücher aus Platzgründen nicht auf der Unter-
kante aufgestellt werden, müssen sie mit dem Buchrücken nach unten aufgestellt wer-
den.  

 Regalhöhe: Der Abstand zwischen den Büchern und dem nächsten Tablar muss bei ste-
henden Büchern so gross sein, dass man mit einer Hand dazwischen greifen kann (damit 
die Aushebung ohne Beschädigung des Bucheinbands möglich ist).  

 Stehende Bücher dürfen nicht so lose aufgestellt werden, dass sie kippen können oder 
schräg stehen. 

 Stehende Bücher dürfen nicht so dicht aufgestellt werden, dass sie nur mit grossem 
Kraftaufwand ausgehoben werden können (Gefahr von Beschädigung beim Ausheben 
und Reponieren). 

 Bücher, bei denen die Gefahr gross ist, dass sich der Buchblock aus dem Einband reisst, 
müssen liegend gelagert werden. Diese Gefahr besteht vor allem bei besonders 
schweren Büchern (dicke und/oder grossformatige Bücher).  
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 Bei liegender Lagerung dürfen höchstens drei dünne Bücher (bis 3 cm) aufeinander ge-
stapelt werden, bei dickeren (bis 5 cm) nur zwei, während ganz dicke Bücher (ab 5 cm) 
einzeln gelagert werden müssen. 

 Bücher mit Metallschliessen und/oder Beschlägen aus Metall dürfen nicht ohne Schutz-
behältnisse gelagert werden (Beschädigung der daneben stehenden Bücher). 

 
Magazinierung von Akten und Büchern zusammen:  
 Da Akten und Bücher eines Aktenbildners (mit Ausnahme der Regierungsprotokolle) ge-

meinsam in einer Akzession erschlossen werden, werden sie auch gemeinsam aufge-
stellt. Aus praktischen Gründen können Bände, die einzeln zwischen Archivschachteln 
stehen würden, jedoch gesammelt und an geeigneter Stelle innerhalb der Akzession oder 
an deren Ende gemeinsam aufgestellt werden. Mit Stellvertretern wird auf den Standort 
verwiesen. Dadurch kann der Platz im Magazin ökonomischer genutzt werden. Der sepa-
rate Standort ist kein Prinzip, aber eine praktische Lösung. 

 
Magazinierung im Fotoarchiv:  
 Die Lagerung erfolgt nach aufsteigender Signatur, wobei kein Unterschied zwischen 

staatlicher und nichtstaatlicher Provenienz gemacht wird. C- und N-Signaturen sind somit 
vermischt. 

 Glasplatten: Müssen in den Metallschränken ebenso wie in den Schachteln stehend ge-
lagert werden. Bei schräger oder liegender Lagerung entstehen Druck und Spannungen, 
die zu Rissen führen können. 

 Glasplatten: Einzelne Glasplatten dürfen nicht ohne Hülle in den Metallschränken gela-
gert werden. Die scharfen Kanten der Schubladen können zu Absplittern führen. 

 Glasplatten: Das Einräumen in den Schubladen erfolgt von links oben nach rechts unten, 
wobei im jeweils folgenden Metallschrank wieder links oben begonnen wird. 

 Glasplatten: Die Hülle mit der tieferen Signatur kommt in der Schublade vorne zu liegen. 
 Glasplatten: Schachteln mit Glasplatten dürfen nicht auf Tablare gelagert werden, die 

höher als 1.70 m liegen (Bruchgefahr, falls Schachteln wegen hohem Gewicht beim Aus-
heben herunterfallen). 

 
Magazinierung im Planarchiv: 
 Die Lagerung erfolgt nach aufsteigender Signatur, ohne zwischen staatlicher und nicht-

staatlicher Provenienz zu unterscheiden. C- und N-Signaturen sind somit vermischt. 
 Planschränke: Flache Pläne dürfen nicht ungeschützt in den Planschränken, sondern nur 

in Planmappen versorgt werden.  
 Planschränke: Die Schubladen dürfen nur so hoch befüllt werden, dass die Mappen beim 

Öffnen und Schliessen nicht eingeklemmt werden. 
 Planschränke: Das Einräumen in den Schubladen erfolgt von links oben nach rechts un-

ten, wobei im jeweils folgenden Planschrank wieder links oben begonnen wird. 
 Planschränke: Die Mappe mit dem tieferen Signaturbereich kommt in der Schublade 

oben zu liegen. 
 Plankorpusse: Gerollte Pläne dürfen nicht lose, sondern nur in Planköcher archiviert wer-

den. 
 Plankorpusse: Das Einräumen der Planköcher erfolgt von links unten nach rechts oben, 

wobei im jeweils folgenden Plankorpus wieder links unten begonnen wird. 
 Planköcher: Der Köcher mit dem tieferen Signaturbereich kommt im Plankorpus unten zu 

liegen. 
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Magazinierung von Selekta: 
 Bei der Magazinierung von Selekta gibt es innerhalb der einzelnen Kategorien keine vor-

definierte Reihenfolge der Einordnung. Wegen der zum Teil sehr unterschiedlichen For-
mate muss immer im Einzelfall entschieden werden, wie und wo innerhalb der folgend 
aufgeführten Bereiche eine Archivalie am besten gelagert wird. Deshalb ist eine exakte 
Standortverwaltung unerlässlich. 

 Überformate in Planschränken: Flache Überformate wie Urkunden, Stammbäume, Fotos 
etc., die zu gross für die vorgesehenen Archivschachteln sind, aber in Planschränke ar-
chiviert werden können, werden analog den Plänen in Planschränken behandelt. Diese 
Überformate werden nicht zusammen mit den Plänen archiviert, sondern in separaten 
Planschränken. 

 Überformate grösser als Planschränke: Pläne, Fototafeln und andere flache Dokumente, 
die zu gross für die Planschubladen sind, werden in Spezialbehältnissen in Spezial-
schränken oder -regalen liegend gelagert. 

 Überformate bei Büchern: Bücher, die für die Rollregale zu gross sind, werden ebenso in 
Spezialregalen liegend gelagert. 

 AV-Medien, digitale Datenträger und grössere Objekte werden nicht bei den Akten, son-
dern separat gelagert. Da keine speziell klimatisierten Räume und auch nur wenige AV-
Medien und Datenträger vorhanden sind, gibt es vorläufig beim Lagerungsort keine Un-
terscheidung nach Medientyp und Trägerformat. 

 Filmrollen werden liegend gelagert, Tonbänder und Schallplatten stehend. 
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7. Publikation von Findmitteln 
Das Archivinformationssystem CMISTAR ist das Leitsystem der Erschliessung und muss 
mittelfristig auch der erste und einzige Zugangspunkt für die Recherche nach Archivalien 
sein. Die Findmittelproduktion ist ein zeitintensiver Prozess und das nur für die Publikation 
von Informationen, die bereits im AIS verfügbar und dort auch besser recherchierbar sind. 
Solange der Webclient jedoch nicht die gewünschten Funktionalitäten aufweist, werden wei-
terhin bestands- bzw. akzessionsbezogene Findmittel publiziert. 
Von jedem fertig erschlossenen Bestand bzw. jeder Akzession wird ein Findmittel mit allen 
Verzeichnungseinheiten erstellt. Bei ausgewählten Findmitteln wird überdies auf der Websei-
te des Staatsarchivs unter der Rubrik "Aktuelles" eine Mitteilung veröffentlicht. Die Findmittel 
werden als PDF-Dateien in der Beständeübersicht auf der Website veröffentlicht sowie in 
gedruckter Form im Lesesaal aufgestellt. Die Findmittel erhalten keine Signatur und werden 
nicht im Archivinformationssystem erschlossen. Zur Sicherung werden die PDF-Dateien 
elektronisch im RM-System gespeichert. Im Magazin werden keine Papierfindmittel aufge-
stellt.  
Da Fotos aus Aktenbeständen nicht mehr separat erschlossen werden, entfällt überdies die 
Erstellung von zwei Findmitteln für diese Bestände. 
Bei wachsenden Beständen wird einmal pro Jahr (jeweils im Januar) eine aktualisierte Versi-
on des Findmittels publiziert. 
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7. Anhang 

7.2 Anhang 2: Die neue Tektonik des Staatsarchivs Graubünden 

Erläuterungen: Die neue Tektonik wird im Archivinformationssystem erst umgesetzt, wenn 
das neue Basismodell implementiert worden ist (vgl. S. 43–44). Deshalb kann sie hier noch 
nicht mit den richtigen Stufensymbolen wiedergegeben werden. Für die Entwicklungsphase 
wurde die Tektonik in einem Testsystem mit einem neutralen Stufenelement erstellt, das 
ausser Signatur und Titel keine weiteren Pflichtfelder kennt. Bei den eigentlichen Stufenele-
menten werden in CMISTAR zahlreiche Pflichtfelder verlangt. Während der Entwicklung, bei 
der es zu zahlreichen Änderungen kam, wäre das Erfassen dieser Felder nur ein unnötiger 
Zeitverlust gewesen.  

Zwecks besserer Lesbarkeit der Tektonik wurde bei der Signatur jeweils in Klammern ange-
geben, ob es sich bei einer Position um einen Bestand oder eine Akzession handelt. Fehlen 
diese Angaben, sind die Positionen Abteilungen bzw. auf der ersten Stufe Hauptabteilungen. 
Ein „-“ bei der Signatur bedeutet, dass diese Position keine Signatur besitzt. 

Die neue Tektonik ist hier mit allen Hauptabteilungen und Abteilungen und mit Beispielen für 
Bestände und Akzessionen dargestellt. 
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Staatsarchiv 
Archiv dal stadi 
Archivio di Stato 

Staatsarchiv Graubünden
Karlihofplatz, CH-7001 Chur

Tel. 081 257 28 03
Fax 081 257 20 01

E-Mail info@sag.gr.ch
www.staatsarchiv.gr.ch

 
Neue Tektonik Staatsarchiv Graubünden 
 

Datum / Absender:  22.07.2014 / Sandro Decurtins 
Geht an: ad acta 
__________________________________________________________________________ 

 

1. Hauptabteilungen 
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2. Abteilungen 
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3. Gesamte Tektonik  

 

94/137



 4/5  
 

 
 
 

95/137



 5/5  
 

 
 
 
 

96/137



7. Anhang 

7.3 Anhang 3: Auftrag Erschliessungskonzept

 
 

97/137



 

Staatsarchiv 
Archiv dal stadi 
Archivio di Stato 

Staatsarchiv Graubünden 
Karlihofplatz, CH-7001 Chur 

Tel. 081 257 28 03 
Fax 081 257 20 01 

E-Mail info@sag.gr.ch  
www.staatsarchiv.gr.ch 

 

Aktennotiz 
 
Datum / Absender:  10.10.2013 / Reto Weiss 
Betreff:  Auftrag Erschliessungskonzept 
Geht an: Sandro Decurtins 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Auftrag Erschliessungskonzept 

Die Erschliessung im Staatsarchiv Graubünden muss grundlegend neu organisiert werden. 
Die folgenden Ziele sollen erreicht werden: 

 

Generell 

- Umstellung von der Pertinenz- zur Provenienzerschliessung, insbesondere im 
Bereich der staatlichen Akten 

- Erweiterung und Anpassung der Archivtektonik 

- Unterscheidung und Definition von geschlossenen und offenen Abteilungen 

- Unterscheidung von "Aufbewahrung im Auftrag" und Endarchivierung 

- Unterscheidung zwischen "Dokumentation" und Archivalien 

- Festlegung von Erschliessungsregeln 

- Festlegung des Ablaufs von Erschliessungsprojekten 

- Regelung der Erschliessung von digitalen Archivalien 

 

Ordnung, Magazinierung 

- Vereinfachung des Signaturenschemas für Neuerschliessungen 

- Umstellung  auf laufende Akzessionierung, kein Sichtarchiv mehr 

- Definition eines konservatorischen Standards (säurefreie Schachteln) 

 

Findsystem, Findbücher 

- Reduktion der verschiedenen "Repräsentationen" von Findbüchern (Ausdruck 3fach, 
PDF Website + OXBA, STAR) 

- STAR als Leitsystem der Erschliessung positionieren 

- Definition der zu führenden Listen über erschlossene Bestände und 
Erschliessungsprojekte 

- Datenkorrektur in STAR gemäss ISAD-G (Projekt "ISAD-GR") 

 

2. Erläuterungen 

- Bisher sind staatliche Archivalien nach Archivplan abgelegt, aber nicht eigentlich 
erschlossen worden. Neu soll der Schwerpunkt der Erschliessung bei den staatlichen 
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Archivalien liegen, nicht mehr bei den privaten Beständen. Zudem sollen die 
staatlichen Bestände nach Provenienz abgelegt werden. 

- Bisher sind vor allem Privatarchive sehr eingehend erschlossen worden (Stufe 
Einzeldokument, Fotografie o. ä.). Knapp sind die Informationen auf Stufe 
Serie/Rubrik und auf Stufe Bestand. Neu sollen diese Stufen vermehrt gepflegt 
werden. Sobald möglich sollen diese Stufen auch rückwirkend bewirtschaftet werden. 

- Archivtektonik: Mindestens die Abteilung "Kantonales Archiv" soll geschlossen 
werden. Bei den andern Abteilungen ist eine Schliessung zu prüfen. An vielen Orten 
in STAR ist eine klarere Strukturierung wünschbar (z.B. die Archivbücher CB). 

- Bestände, die wir im Auftrag aufbewahren sowie Dokumentationen 
(Familienforschung, Wappen) sollen klar getrennt von den eigentlichen Archivalien 
aufbewahrt werden. 

- Es sind Erschliessungsregeln festzulegen. Die Erfassung in STAR soll möglichst 
einheitlich erfolgen, wobei selbstverständlich die Erschliessungstiefe je nach Bestand 
variieren kann. 

- Erschliessungsprojekte sollen stärker strukturiert werden. Für jedes 
Erschliessungsprojekt soll schriftlich festgehalten werden, wie erschlossen wird. 
Anfang und Abschluss müssen klar definiert sein. 

 

- Die Signaturen des SAG sind unnötig kompliziert. Römische Zahlen sollen nicht mehr 
verwendet werden. Bestehende Signaturen sollen aber nicht geändert werden. 

- Wir haben im Magazin ein Sichtarchiv, mit Lücken zwischen den einzelnen Themen. 
Das System ist an seine Grenzen gestossen. Die endarchivierten Bestände sollen 
zusammengeschoben werden, es soll nur noch wenige Akzessionssysteme geben, 
die wachsen (Staatliche Bestände, evtl. nach "Amtsbüchern" und "Akten" 
unterschieden, nichtstaatliche Bestände). Evtl. könnten bestimmte Sammlungen 
ebenfalls noch separaten Zuwachs haben (Foto, Pläne). Unbedingt unterschieden 
werden sollte auch bei besonderen Arten von Archivalien die staatliche und die 
nichtstaatliche Provenienz. 

- Zur Zeit steckt der grösste Teil der Archivalien in nicht-säurefreien Schachteln. Neu 
soll nur noch säurefreies Material verwendet werden. Die Vielfalt des Materials ist 
möglichst zu reduzieren. Fotos sollen nicht mehr in Pergamin verpackt werden. 

 

- Zur Zeit werden neue Findbücher 3fach ausgedruckt (Lesesaal-Reihe, beim Bestand, 
Magazin-Reihe). Zudem werden sie als PDF auf das Web gestellt und ebenfalls als 
PDF in OXBA gelagert. Die Findbücher werden selbst wiederum als "Archivbücher" 
unter CB 1360 in STAR aufgenommen. Das ist alles viel zu aufwendig. Deshalb 
scheut man den Abschluss/Ausdruck auch überall dort, wo laufend Änderungen 
stattfinden: CB, Plan 01 etc. 

- STAR ist schon jetzt das Leitsystem der Erschliessung. Dennoch fehlen immer noch 
zentrale Teile des Archivs (z.B. A II/2 Abschiede). Der Leitsystem-Charakter von 
STAR muss explizit festgehalten werden – was voraussetzt, dass das System 
genügend leistungsfähig ist, was Ausdrucke, Listen etc. angeht. (zur Zeit klar 
ungenügend) 

- Zur Zeit werden zahlreiche Listen über Bestände geführt, ihre Anzahl soll wenn 
möglich reduziert werden. 

- Datenkorrekturen in STAR: Die vorhandenen Datensätze sind generell sozusagen 
"eine Stufe zu hoch" angesiedelt: Archiv statt Abteilung oder Bestand, Abteilung statt 
Bestand, etc. Der Grund liegt teilweise in den Suchmöglichkeiten, die der Web-Client 
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von STAR bietet (Eingrenzung nach Archivtektonik). Baldmöglichst sollen die 
Datensätze auf die richtige Stufe verschoben werden. Dafür muss sichergestellt sein, 
dass auf der neuen Stufe sämtliche erfassten Informationen untergebracht werden 
können. 

 

3. Vorgehen, Termine 

Ein Erschliessungskonzept und wenn möglich ein Erschliessungshandbuch soll bis Februar 
2014 vorliegen. Per anfangs März 2014 soll die Erschliessung nach dem neuen System 
aufgenommen werden können. 

Das setzt voraus, dass bis dahin die Datenkorrekturen in STAR vorgenommen worden sind. 
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7. Anhang 

7.4 Anhang 4: Analyse Ist-Zustand der bisherigen Erschliessungspraxis 
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Staatsarchiv 
Archiv dal stadi 
Archivio di Stato 

Staatsarchiv Graubünden 
Karlihofplatz, CH-7001 Chur 

Tel. 081 257 28 03 
Fax 081 257 20 01 

E-Mail info@sag.gr.ch  
www.staatsarchiv.gr.ch 

 
Aktennotiz 
 

Datum / Absender:  18.11.2013 / Sandro Decurtins 
Betreff:  Ist-Zustand der Erschliessungspraxis 
Geht an: ad acta 
__________________________________________________________________________ 

 

Analyse Ist-Zustand der bisherigen Erschliessungspraxis: Identifikation der Problem- 
und Handlungsfelder 
 
1) Ein erstes grundlegendes Problem ist das Fehlen einer ausführlichen Dokumentation. Es 

gibt zwei Anleitungen zu CMISTAR. Diese sind aber nur rudimentär und erklären mehr 

die Funktionalität der Software als das Erfassen von Metadaten. Dazu gibt es einige 

knappe Merkblätter, die aber teilweise veraltet sind und nicht mehr befolgt werden. Es 

braucht eine schriftliche Richtlinie, und zwar eine einfach verständliche, weil regelmässig 

temporäre Arbeitskräfte für die Erschliessung eingesetzt werden. 

2) Der Erschliessungsprozess ist gut organisiert, es fehlt aber eine schriftliche Prozessor-

ganisation. Mit Hilfe von Mitarbeitern konnte der Prozess gut rekonstruiert werden. Dieser 

muss jetzt verschriftlicht und optimiert werden. Es braucht einen Workflow von der Pla-

nung bis zur Publikation des Findmittels und dem Abschluss des Projekts. 

3) Zur Erschliessung der einzelnen Bestände existieren selten Dossiers in OXBA, die wei-

terführende Informationen enthalten. Erschlossen wird neu in Form von Projekten und zu 

jedem Erschliessungsprojekt muss eine Dokumentation angelegt werden. Diese soll min-

destens aus einer Erschliessungsanleitung, einem Projektjournal und einem Schlussbe-

richt bestehen. Zusätzlich denkbar sind weitere Formulare und Checklisten. 

4) Die Arbeitsteilung in drei Schritten, die von unterschiedlichen Mitarbeitern durchgeführt 

werden: Ordnung und Verzeichnung, Findmittelherstellung, Etikettierung und Magazinie-

rung, kann beibehalten werden. 

5) Weil es bisher keine genauen Anweisungen und keine ausführlichen Kontrollen gab, sind 

einige Projekte ausgeufert. Es wurde viel zu detailliert erschlossen und zu viel Zeit inves-

tiert. 

6) Es besteht keine exakte Übersicht über sämtliche Bestände und ihren Erschliessungszu-

stand. Die Liste der nichtstaatlichen Bestände ist sehr gut, aber vor allem darauf ausge-

richtet, die Findmittel der fertig erschlossenen Bestände zu erfassen. Darum gibt es eini-

ge Unklarheiten bei den nicht fertig erschlossenen Beständen, vor allem im Bereich der 

Salisarchive und des Archivs der Drei Bünde. Ausserdem fehlen Mengenangaben. Die 

Liste dient als gute Ausgangslage, um eine neue Controllingliste zu gestalten, mit wel-
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cher der Erschliessungsprozess kontrolliert werden kann. Darin müssen alle Bestände 

und Ablieferungen erfasst werden. Für die neuen Zugänge können die jährlichen Abliefe-

rungslisten integriert werden. 

 

7) Das zentrale Problem der bisherigen Erschliessungspraxis ist, dass die amtlichen Akten-

bestände ab 1803 nach dem Pertinenzprinzip „erschlossen“ wurden. Bis Ende 2012 wur-

den sämtliche Zugänge der kantonalen Behörden, Verwaltungsstellen und Gerichte ge-

mäss einem nach Sachgebieten aufgebautem Archivplan abgelegt. Dieser von 1961 

stammende Archivplan wurde zwar laufend fortgeführt, um fehlende Archivplanpositionen 

zu ergänzen, aber das System entspricht nicht den heutigen archivwissenschaftlichen 

Grundsätzen. Die Provenienz der Akten ist im Archivplan nicht sichtbar und in vielen Fäl-

len nicht mehr rekonstruierbar, der Kontext wurde zerstört. Der Archivplan enthält auch 

fremdes Archivgut, z.B. die „Dokumentation Familienforschung“. Zudem ist der Archiv-

plan nicht konsequent gestaltet, da vereinzelte Rubriken doch nach dem Provenienzprin-

zip aufgebaut wurden. Der Archivplan bietet auch in praktischer Hinsicht keine tragfähige 

Basis für eine Fortführung, da die Integration weiterer Rubriken immer schwieriger wird. 

Daher muss für neue Ablieferungen ein vollständiger Wechsel vom Pertinenz- zum Pro-

venienzprinzip stattfinden. Für diese Umstellung muss eine neue Tektonik aufgebaut 

werden. Das Pertinenzarchiv wird geschlossen und ein neues Provenienzarchiv eröffnet. 

Die bestehenden Bestände werden im bisherigen Zustand gelassen, denn eine Rekon-

struktion und Neuordnung nach Provenienzen ist ein Unterfangen, das nicht zu bewälti-

gen ist. Die Bücher sind nach Format geordnet, was ebenfalls unbefriedigend ist. 

8) Das kantonale Archiv wurde bisher nicht verzeichnet, sondern nur gemäss Archivplan 

eingeordnet. Der Archivplan wurde erweitert, wenn neue Positionen nötig waren, und in 

CMISTAR importiert. Ausser dem Rubriktitel wurden aber keine weiteren Angaben er-

fasst. So hat man keine Umfangs- und selten Datenangaben. Auch muss jedes Mal vor 

Ort überprüft werden, ob die Akten noch unter Schutzfrist stehen. Die amtlichen Abliefe-

rungen ab 2013 müssen neu mit diesen Angaben und weiteren verzeichnet werden. Aus-

serdem sollen sie in der Erschliessung gegenüber den nichtstaatlichen Archiven stärker 

gewichtet werden. Dadurch muss mehr Erschliessungsleistung erbracht werden. Bisher 

konnte jedes Jahr ungefähr die Menge erschlossen werden, die übernommen wurde. Mit 

Beibehalten der bisherigen Methode wird das nicht möglich sein, da das Personal nicht 

aufgestockt wurde. Es braucht Vorgaben, die eine effizientere Verzeichnung ermögli-

chen. Vermutlich muss die Serie als standardmässige Erschliessungstiefe definiert wer-

den. 

9) Die Erschliessung des kantonalen Pertinenzarchivs muss als Spezialprojekt aufgegleist 

werden. 

10) Zum Teil sind auch die Archive der Drei Bünde und der Helvetischen Republik nach Per-

tinenz geordnet. Diese Bestände werden im bisherigen Zustand belassen.  
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11) Die nichtstaatlichen Bestände wurden nach Provenienz geordnet, im Zuge der Neuge-

staltung der Tektonik soll es aber zu einigen Änderungen kommen. Die nichtstaatlichen 

Bestände wurden bisher nämlich vermischt nach Rechtsform und nach inhaltlichen Krite-

rien in der Tektonik eingeordnet. Diese Mischform ist unbefriedigend und es kommt hin-

zu, dass die Rechtsform kein endgültiger Status ist. Es ist zu überprüfen, ob nur die neu-

en Zugänge neu eingeordnet werden, oder ob auch rückwirkend die bestehenden Be-

stände umgeordnet werden sollen. 

12) Wir besitzen zwei grosse Bestände, wo einzelne Handschriften und Dokumente erfasst 

werden. Diese sind nach Sprachen unterschieden, einmal rätoromanisch, einmal alle üb-

rigen Sprachen. Es ist zu überlegen, ob diese Unterscheidung weiterhin Sinn macht? 

13) Staatliche und nichtstaatliche Fotobestände (FD, FN, FR) und Pläne (P) wurden in den 

gleichen Abteilungen erfasst. Diese müssen getrennt werden, damit man die Herkunft 

eindeutig erkennen kann. 

14) Das Archivgut und die „Dokumentation“ sind in der Tektonik nicht klar voneinander ge-

trennt. Diese müssen deutlicher unterschieden werden. Insbesondere soll es keine Do-

kumentation im amtlichen Schriftgut haben. 

15) Verursacht durch den schlechten Webclient wurden bisher 24 Archive eröffnet statt nur 

eines mit den „Archiven“ als Abteilungen. Der Webclient erlaubt nur eine Eingrenzung der 

Tektonik auf Stufe Archiv. Nur durch diese Notlösung kann man separat nach Fotos su-

chen. Dadurch wurde alles zu hoch erschlossen, in der Regel eine Stufe. Der Webclient 

wird verbessert. Darum muss auch die gesamte Tektonik auf die richtige Stufe verscho-

ben werden. Dies wird nicht im Rahmen des neuen Konzepts gemacht, sondern im Pro-

jekt ISAD-GR, weil nicht einfach alles ohne Überprüfung eine Stufe nach unten verscho-

ben werden kann. Diese Chance wird genutzt, um die Bestände stärker zu strukturieren. 

Zusätzlich werden die Archivplanpositionen beim Pertinenzarchiv in richtige Verzeich-

nungsstufen umgewandelt. Das Projekt kann aber erst stattfinden, wenn der Webclient 

auf den gewünschten Stand ist. Die Tektonik kann jedoch schon einmal entworfen wer-

den. Neue Bestände können richtig verzeichnet werden, ohne dass die Datenkorrektur 

vorher stattgefunden hat. 

 

16) Wegen des Pertinenzprinzips ist der Platz im Magazin schlecht genutzt. Es wurden über-

all Lücken zwischen den Schachteln gelassen, damit künftige Zugänge eingeordnet wer-

den können. Das kantonale Archiv muss verdichtet werden. Und in Zukunft muss das 

Akzessionsprinzip eingeführt werden. Die Zuwachspunkte sollten auf so wenige wie mög-

lich reduziert werden. 

17) Überformate, die weder in den Rollregalen noch in Planschränken gelagert werden kön-

nen, liegen verstreut an verschiedenen Standorten im Magazin, zum Teil versteckt hinter 

den Kompaktusanlagen. Die Standortfrage für diese Selekta muss geregelt werden. 
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18) Die Bestände, die im Auftrag aufbewahrt werden, sind grösstenteils mit Signatur bereits 

im kantonalen Archiv eingeordnet. Diese werden zum Teil aber noch bewertet, wenn die 

Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Darum können sie nicht bereits im Endarchiv ein-

gelagert werden. Es muss ein separater Standort eingerichtet werden. 

 

19) Ein grosses Manko des bisherigen Systems ist die schwache mehrstufige Verzeichnung. 

Es wurden im AIS fast keine Informationen zum Bestand erfasst, und auch die einzelnen 

Gliederungsebenen darunter sind nur rudimentär verzeichnet. Zum Teil wurde auch zu 

wenig strukturiert. Detailliertere Informationen wurden meist erst ab Stufe Dossier erfasst. 

Neu muss die Erschliessung stärker an ISAD(G) ausgerichtet werden. Es soll mehrstufig 

von oben nach unten verzeichnet werden und es sollen gute Bestandsbeschriebe (vor al-

lem Geschichte von Aktenbildner und Bestand) erstellt werden. 

20) Bisher wurde meist auf Stufe Dossier erschlossen, einige Bestände auch auf Stufe Do-

kument. Zum Teil wurden sogar die einzelnen Protokolleinträge in einem Band erfasst. 

Die Qualität der Erschliessung der nichtstaatlichen Bestände ist meistens gut, aber un-

einheitlich in der Ausführung. Es müssen verschiedene Standards bezüglich Erschlies-

sungstiefe und -intensität definiert werden. Es können nicht mehr alle Bestände bis auf 

Stufe Dossier verzeichnet werden. Dafür reichen die Ressourcen nicht. Ferner muss be-

stimmt werden, welche ISAD(G)-Elemente auf welchen Stufen auszufüllen sind 

(Pflichtelemente und fakultative Elemente). Dafür braucht es für jedes Element klare Re-

geln, wie es zu erfassen ist, bei einigen Elementen auch differenziert nach Dokumenten-

typen. Dabei ist besonders der Bereich Foto zu berücksichtigen, wo das Staatsarchiv um-

fangreiche Bestände besitzt. 

21) Fotos wurden bisher separat von den Akten erschlossen. Es wurde für einen gemischten 

Bestand immer ein Aktenbestand und ein Fotobestand eröffnet und mit Verweisen gear-

beitet. Dieses System ist schwer verständlich für Benutzer und fehleranfällig. Neu müs-

sen Akten und Fotos gemeinsam erschlossen werden. Der Grund für die Trennung war, 

dass in CMISTAR in einem gemischten Bestand nicht separat nach Fotos gesucht wer-

den kann. Um dies zu ermöglichen, wurden die Fotos virtuell separiert. CMISTAR muss 

so angepasst werden, dass einzelne Dokumententypen bei der Suche ausgewählt wer-

den können. 

22) Die Erfassungsformulare von CMISTAR sind nicht ISAD(G)-konform. Einige Elemente 

fehlen, es gibt keine Unterscheidung zwischen Titel und Inhalt. Die Erfassungsformulare 

müssen angepasst werden. Wenn möglich soll die Anzahl der Formulare reduziert wer-

den.  

 

23) Das Signaturschema ist viel zu kompliziert. Es war am Anfang gut durchdacht, musste 

dann aber an neue Bedürfnisse angepasst werden, so dass das System nicht mehr ein-

heitlich ist. Ältere Bestände sind zum Teil, wenn man auf die Details schaut, anders sig-
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niert als neuere. Bei einzelnen Beständen sind die Signaturen auf dem Dossier und auf 

der Schachtel nicht identisch bezüglich Trennzeichen. Leerschläge sind mal vorhanden, 

dann fehlen sie wieder. Bei den kantonalen Akten ist das System immer noch konsistent, 

aber weil jede Stufe in der Signatur ausgedrückt wird, sind einige Signaturen viel zu lang 

(z.B. im Bereich RhB). Ein neues Signatursystem sollte nur den Bestand und das Dossier 

(und das Dokument) berücksichtigen. Die Mischung von römischen und arabischen Zah-

len und Buchstaben muss vermieden werden, ebenso die Leerschläge. 

 

24) Da es keine Kriterien für die Ordnung von Beständen gibt, muss eine Auswahl von mögli-

chen Ordnungsverfahren definiert werden. Denkbar sind auch Musterordnungspläne, vor 

allem im Bereich der der nichtstaatlichen Archive. Ich kann da auf meine Erfahrungen im 

Staatsarchiv Aargau zurückgreifen. 

 

25) Bisher wird nach jeder Erschliessung ein Findmittel in dreifacher Ausführung erstellt. Ei-

nes für den Lesesaal und zwei für das Magazin. Dazu gibt es zwei in elektronischer 

Form. Vgl. Ausführungen im Auftrag. Enthalten Bestände separat erschlossene Fotos, 

werden sogar fünf Findmittel gedruckt. Wo kann die Anzahl Findmittel reduziert werden? 

 

26) Die Konservierung ist ungenügend. Oft wurden Metall und Plastik nicht entfernt, einige 

Unterlagen sind noch in den Ordnern. Bisher wurde das Archivgut nicht konsequent in al-

terungsbeständiges Material verpackt: Zum Teil wurde gar nicht umgepackt, zum Teil 

wurde nicht säurefreies Material verwendet. Fotos wurden immer noch in Pergaminhüllen 

verpackt. Es gibt eine zu grosse Anzahl verschiedener Grössen bei den Jurismappen. 

Die Konservierungsmassnahmen müssen definiert werden. Es braucht Anweisungen, 

welche konservatorischen Massnahmen am Archivgut durchgeführt werden sollen und 

welches Konservierungsmaterial wann verwendet wird. Dazu muss auch das Sortiment 

angepasst und ausgeweitet werden. 

27) Die älteren Archivschachteln sind nicht säurefrei. Diese alle umzupacken, muss aber in 

einem Sonderprojekt angegangen werden. 

28) Die Lagerung der Archivalien ist abgesehen vom Konservierungsmaterial fast immer 

fachgerecht. Einzig einige Pläne lagern in zu kleinen Schubladen, so dass sie verbogen 

sind. Diese müssen umgelagert werden. Es braucht klare Anweisungen zur Lagerung. 

Hier kann das bisherige Verfahren aber zum grössten Teil übernommen werden. 
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7. Anhang 

7.5 Anhang 5: Definitive Festlegung der Archivtektonik 
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Definitive Festlegung der Archivtektonik 

Der erste Entwurf der Tektonik wurde aufgrund der bisherigen Tektonik und durch einen 

Vergleich mit anderen Staatsarchiven (AG, BS, LU, OW, SG, ZH) und dem Stadtarchiv Bern 

erstellt. Nach den Gesprächen im Workshop und der Analyse der eingereichten Gutachten 

wurde der Entwurf angepasst und der Aufbau der Tektonik folgendermassen umgesetzt: Neu 

wird es in STAR nur noch ein Archiv geben. Die bisherigen Archive werden zu Hauptabtei-

lungen und Abteilungen unter „Staatsarchiv Graubünden“. Es gibt sechs Hauptabteilungen, 

die weiter in Abteilungen unterteilt werden. 

 

1. Archiv der Drei Bünde und Helvetisches Archiv 

Die Unterteilung nach wichtigen historischen und verfassungsrechtlichen Epochen wird aus-

ser im Staatsarchiv Basel-Stadt in allen Staatsarchiven angewandt, meist auch mit der glei-

chen Dreiteilung wie in Graubünden. Das Archiv der Drei Bünde und das Helvetisches Archiv 

werden mit wenigen Nachbesserungen in der bestehenden Struktur belassen. Die Unter-

scheidung zwischen „vor und nach 1977 eingegangen“ wird bei den Urkunden aufgehoben 

und einige Bezeichnungen werden vereinheitlicht. Sollten beim Archiv der Drei Bünde oder 

beim Helvetischen Archiv Nachträge erfolgen, werden diese in der bestehenden Struktur 

erschlossen; sollten neue Positionen nötig sein, werden diese analog dem bisherigen Sys-

tem erstellt. 

 

2. Kantonales Archiv 

Das kantonale Archiv wird neu aufgebaut, wobei das bestehende Pertinenzarchiv geschlos-

sen wird. Auf höchster Stufe gibt es unter dem Buchstaben „C“ die Hauptabteilung „kantona-

les Archiv“. Darunter folgen die Abteilungen „Pertinenzarchiv“ und „Provenienzarchiv“. Wir 

folgen damit dem System des Staatsarchivs Zürich. Zwei Gutachter hatten empfohlen das 

Pertinenz- und das Proveniezarchiv auf der obersten Stufe als Hauptabteilungen abzubilden, 

ähnlich wie das die Staatsarchive Luzern und Obwalden machen. Wir wenden das aus zwei 

Gründen nicht an. Erstens soll auf der obersten Stufe nur nach historisch-rechtlichen Krite-

rien unterschieden werden: Archiv der Drei Bünde, Helvetisches Archiv, Kantonales Archiv. 
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Die Unterscheidung zwischen Pertinenz und Provenienz ist eine rein archivische Logik und 

hat mit der Geschichte des Kantons nichts zu tun. Zweitens hätten wir Probleme mit der Sig-

naturvergabe bekommen, da der Buchstabe „D“ bisher für die Deposita verwendet wurde. 

Auch wenn das System nicht beibehalten wird, würde es die Benutzer irritieren, wenn der 

gleiche Buchstabe jetzt plötzlich für einen ganz anderen Bereich der Tektonik gültig wäre. 

Durch die Umstellung ist das kantonale Archivgut eines relativ grossen Zeitraums (ca. letztes 

Drittel des 20. Jh. bis 2012) auf zwei Abteilungen verteilt. Dies muss in Kauf genommen 

werden, da ein sauberer Schnitt auf das Ende eines Jahres nicht durchführbar ist. Ganz da-

von abgesehen, dass dafür beide Abteilungen über einen Zeitraum von min. 20 Jahren be-

wirtschaftet werden müssten, hätte dies auch zur Folge, dass Ablieferungen auseinanderge-

rissen werden müssten. 

 

2a. Kantonales Pertinenzarchiv 

Das Pertinenzarchiv wird in seinem Zustand belassen. Aufwand und Nutzen einer Rekon-

struktion der Provenienzen stehen momentan in keinem Verhältnis; ganz davon abgesehen, 

ist es fraglich, ob eine Zuweisung überhaupt überall möglich ist. Im Rahmen von ISAD-GR 

sollen die neutralen Archivplanpositionen aber in richtige Stufen umgewandelt werden. Bei 

den Büchern muss mehr Struktur eingebracht werden und die Abteilungen werden neu be-

nannt. 

 

2b. Kantonales Provenienzarchiv 

Durch die Umstellung auf das Provenienzprinzip wird die Tektonik im Vergleich zum Perti-

nenzarchiv komplett neu aufgebaut. Beim neuen kantonalen Provenienzarchiv wird mit Abtei-

lungen eine Struktur geschaffen, in welcher die Provenienzstellen, d.h. die Bestände, an ent-

sprechender Stelle eingeordnet werden. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Akten und 

Büchern mehr. Keines der verglichenen Archive macht das heute noch. Zuerst wird zwischen 

den drei Gewalten unterschieden, wobei bei der Exekutive für Regierung und Verwaltung 

zwei separate Abteilungen eingeführt werden. Die selbständigen öffentlich-rechtlichen An-

stalten werden wegen ihrer Rechtsstellung auch separat von der Verwaltung als Abteilung 

geführt.  

Diese Unterscheidung auf der gleichen Stufe wird auch in AG, SG und ZH gemacht. Diese 

siedeln auf der gleichen Stufe oft auch Bezirks- und Kreisbehörden an. Diese haben bei uns 

aber eigene Archive! Das Staatsarchiv Luzern führt die ganze Exekutive in einer Abteilung. 

Wir möchten aber zwischen Regierung und Verwaltung unterscheiden. Das Staatsarchiv 

Aargau unterscheidet auf der gleichen Stufe auch zwischen den Departementen und den 

Verwaltungseinheiten darunter. Diese Unterscheidung machen wir nicht (siehe 2c). Wir un-

terscheiden auf dieser Stufe auch nicht zwischen Regierungsrat und Standeskanzlei. Diese 

werden bei uns in der Abteilung Regierung zusammengefasst wie im Staatsarchiv Basel-

Stadt. Im Staatsarchiv Zürich ist die Staatskanzlei bei der Verwaltung eingeordnet. Die Stan-
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deskanzlei ist zwar eine Verwaltungseinheit, sie ist aber wegen ihrer Aufgaben enger mit 

dem Regierungsrat als mit der übrigen Verwaltung verbunden. Darum ordnen wir sie dort 

ein.  

Bei Parlament, Regierung, Gerichten und bei den selbständigen Anstalten sind die aktenbil-

denden Stellen bekannt. Darum ist die Tektonik hier bereits bis zur Stufe Bestand erstellt 

worden. Kommen neue Stellen hinzu oder gibt es Umstrukturierungen, kann die Tektonik 

einfach angepasst werden. Bei den Anstalten wird die Reihenfolge gemäss dem offiziellen 

Organigramm der kantonalen Verwaltung übernommen. Jeder Provenienzstelle werden dann 

die einzelnen Akzessionen zugeordnet. Bei der ersten Ablieferung eines Aktenbildners wer-

den ein neuer Bestand und eine neue Akzession eröffnet. Die weiteren Ablieferungen wer-

den danach als neue Akzessionen dem Bestand zugeordnet. 

 

2c. Verwaltung 

Viele Archive zeigen innerhalb der Verwaltung einen Aufbau nach Verwaltungszweigen, nicht 

so bei uns. Bei der kantonalen Verwaltung wird keine Struktur entsprechend der Aufbauor-

ganisation der Verwaltung erstellt. Umstrukturierungen in der Verwaltung sind häufig und 

verunmöglichen die Bildung einer sinnvollen, übersichtlichen und benutzbaren Tektonik. Die 

Tektonik ist nämlich ein starres System, das den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zwar anschaulich wiedergeben kann, jedoch nur sehr beschränkt Änderungen im Verwal-

tungsaufbau über einen längeren Zeitraum integrieren und abbilden kann. Deshalb werden 

alle Bestände aus der kantonalen Verwaltung in der Abteilung Verwaltung ohne weitere 

Strukturierung in alphabetischer Reihenfolge eingeordnet. Departemente (Sekretariate), 

Dienststellen und Abteilungen stehen auf der gleichen Stufe nebeneinander. Damit geht das 

System noch einen Schritt weiter als jenes vom Staatsarchiv Luzern, bei welchem auch al-

phabetisch geordnet wird, aber zwischen Regierungsrat/Departemente/Staatskanzlei und 

den darunter liegenden Stufen unterschieden wird. Demgegenüber hat das Staatsarchiv 

Obwalden auch Ablieferungen von Kantonsgericht und Regierungsrat in der gleichen Abtei-

lung integriert. In den Staatsarchiven Basel-Stadt, St. Gallen und Zürich ist die Tektonik des 

Provenienzarchivs traditionell nach dem Verwaltungsaufbau strukturiert. 

Ursprünglich war vorgesehen, eine Abteilung „Verwaltungsbereiche“ zu bilden, in welcher die 

einzelnen Provenienzen (Departementssekretariat, Dienststelle, Abteilung) in nach themati-

schen Kriterien gebildeten Unterabteilungen eingeordnet worden wären. Diese Verwaltungs-

bereiche hätten sich hauptsächlich an der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsver-

ordnung des Kantons Graubünden und am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die 

Kantone und Gemeinden HRM2“ orientiert und die Hauptaufgaben der Verwaltung widerge-

spiegelt. Dieses System wird im Staatsarchiv Aargau und im Stadtarchiv Bern angewandt. 

Allerdings haben alle drei Experten empfohlen, dieses System nicht einzuführen. Die Verwal-

tungsbereiche bringen einerseits wieder eine Art Pertinenz in das Provenienzsystem. Prob-

lematischer ist jedoch, dass die Zuteilung eines Bestandes zu einem Verwaltungsbereich 
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nicht immer eindeutig erfolgen kann. Gehört das Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 

zum Bereich „Volkswirtschaft“ oder zu „Raum und Umwelt“? Das System könnte einen fal-

schen Eindruck vermitteln. Ein Benutzer könnte sich in der falschen Sicherheit wiegen, alles 

Relevante gefunden zu haben und dabei etwas übersehen, weil eine Provenienz in einem 

Verwaltungsbereich eingeordnet wurde, wo er es nicht erwartet.  

Deshalb wird vorläufig auf die Einführung jeglicher Struktur innerhalb der Abteilung Verwal-

tung verzichtet. Nach einer Lösung zur Strukturierung wird gesucht, sobald sich abzeichnet, 

dass die flache Liste der Bestände in der Abteilung so lang wird, dass die Benutzbarkeit da-

runter leidet. Sei es, dass die Verwaltungsbereiche trotz aller Unzulänglichkeiten dennoch 

eingeführt werden, oder sei es, dass andere Gliederungskriterien angewandt werden, etwa 

eine Unterteilung in Buchstabengruppen wie im Staatsarchiv Luzern. 

 

3. Nichtstaatliche Archive 

Die verschiedenen Abteilungen für Schenkungen und Käufe (A Sp III/08–16), die Abteilung 

Deposita (D) und die Abteilungen Architekten- und Ingenieurarchive (XX und XXI) sowie 

Handschriften aus Privatbesitz (A, A/N und B, B/N) werden zusammengeführt zur Hauptab-

teilung „Nichtstaatliche Archive“ (N). Die bisherige Unterteilung nach Art der Erwerbung 

(Rechtsform: Schenkung, Kauf, Depositum) wird nicht mehr weitergeführt. Diese Unterschei-

dung enthält keinerlei inhaltliche Aussage und vor allem wird längerfristig angestrebt, aus 

den Deposita Schenkungen zu machen. Keines der anderen Archive kennt diese Unter-

scheidung. 

Die bestehenden Bestände werden in der neuen Struktur eingeordnet. Diese Umsortierung 

wird Bestandteil des Projektes ISAD-GR sein. Die Signaturen und die Ordnung im Magazin 

bleiben dabei erhalten. 

 

3a. Personen und Familien / Organisationen 

Neu wird zwischen natürlichen und juristischen Personen unterschieden. Natürliche Perso-

nen können Einzelpersonen oder Familien sein. Juristische Personen sind selbständige Kör-

perschaften. Es ist nicht davon auszugehen, dass unselbständige Körperschaften, z.B. eine 

Abteilung einer Firma, Unterlagen abliefern werden. Zu den selbständigen Körperschaften 

zählen: Vereine, Verbände, Stiftungen, Parteien, Genossenschaften, Gesellschaften, Ge-

werkschaften, Firmen, Unternehmen, Handwerk, Gewerbe und weitere. 

Diese Unterscheidung machen das Stadtarchiv Bern und das Staatsarchiv Obwalden, wobei 

Obwalden für Personen und Familien getrennte Abteilungen führt. Die Staatsarchive Basel-

Stadt, St. Gallen und Zürich machen gar keine Unterscheidung bei den Privatarchiven. Das 

ist wenig übersichtlich. Die Staatsarchive Aargau und Luzern unterscheiden bei den Körper-

schaften verschiedene Gruppen (z.B. Vereine / Stiftungen / Firmen). Die Einführung dieser 

Unterscheidung wurde diskutiert, weil sie übersichtlicher ist und auf den ersten Blick die Su-
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che erleichtert, aber wieder aufgegeben, weil bei zu vielen Beständen die Zuordnung nicht 

eindeutig ist, so dass am Schluss nur Verwirrung entsteht. 

Innerhalb jeder Abteilung werden die Bestände wie in Bern, Aargau, Luzern und Obwalden 

nach Alphabet eingeordnet und nicht nach Eingang. Letzteres machen die Staatsarchive 

Basel-Stadt, St. Gallen und Zürich. Durch die alphabetische Ordnung sind die Listen jedoch 

viel besser durchsuchbar. Bei der Ordnung nach Eingang besteht keine logische Ordnung, 

welche die Suche erleichtern könnte. Zur besseren Übersicht werden Serien von Buchsta-

bengruppen erstellt. Bei den Personen und Familien gibt es eine Abteilung „Verschiedene 

Personen und Familien“. Diese Lösung ist nicht optimal, weil nicht ersichtlich wird, welche 

Bestände darin enthalten sind, aber nötig, weil wir einige Bestände mit Unterlagen verschie-

dener Personen haben. 

Bei den nichtstaatlichen Beständen können die Provenienzen nicht im Voraus bestimmt wer-

den, da keine Archivierungspflicht besteht. Auch in diesem Bereich wird das neue System 

mit der Erschliessung nach Akzessionen eingeführt. Für jede Person oder Familie, jede Or-

ganisation wird ein Bestand eröffnet, in welchem die Akzessionen integriert werden. Dieses 

System ist vor allem für Archive von noch lebenden Personen und existenten Vereinen und 

Firmen von Vorteil, wo es häufig zu mehreren Ablieferungen kommt.  

 

3b. Architekten und Ingenieure 

Für die Archive von Architekten und Ingenieuren wird eine separate Abteilung beibehalten. In 

diesem Bereich hat eine aktivere Erwerbungspolitik des Staatsarchivs eine lange Tradition. 

Diese Tradition soll aufrecht erhalten bleiben und darum auch in der Tektonik sichtbar sein. 

 

3c. Handschriften und Einzeldokumente aus Privatbesitz 

Wie im Staatsarchiv Zürich wird die separate Abteilung für einzelne Handschriften und Do-

kumente aus Privatbesitz weitergeführt. Ähnliche Abteilungen gibt es in den Staatsarchiven 

Aargau und Luzern („Varia“ bzw. „Diverses“), während das Staatsarchiv Basel-Stadt alles 

unter Privatarchive einordnet. Die Beibehaltung wurde aus pragmatischen Gründen auch von 

einem Gutachter empfohlen. Hier werden in Sammelbeständen Kleinzugänge bestehend aus 

einzelnen Handschriften und/oder wenigen Dokumenten verzeichnet, für die der Aufwand, 

jedes Mal einen eigenen Bestand zu eröffnen, zu gross wäre. Die individuelle Provenienz 

wird natürlich vermerkt. 

In der Abteilung für Übernahmen bis 2012 werden die bisherigen Bestände eingeordnet und 

geschlossen. Die Bestände A und B können nicht weitergeführt werden, weil die Unterschei-

dung nach Sprachen (rätoromanisch bzw. alle anderen) keinen Sinn macht. 

In der Abteilung für Übernahmen ab 2013 wird im neuen Bestand NH nicht mehr nach räto-

romanischen und anderssprachigen Handschriften und Einzeldokumenten unterschieden. 
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3d. Fotoarchiv 

Die Abteilung Fotos (F) wird nicht mehr weitergeführt, da Bestände nur noch nach Proveni-

enz und nicht nach Dokumententypen oder aus konservatorischen Gründen gebildet werden. 

Fotos in Aktenbeständen werden nicht mehr virtuell separiert, sondern bei den Akten ver-

zeichnet. Auch reine Fotobestände werden bei der entsprechenden Provenienz (kantonales 

Archiv, Personen und Familien, Organisationen, Architekten etc.) eingeordnet. Rückwirkend 

werden auch die bereits bestehenden Fotobestände bei der Provenienz eingeordnet. Reine 

Fotoakzessionen werden weiterhin separat gelagert, das wird aber nur im Magazin und nicht 

in der Tektonik sichtbar. Reine Fotoakzessionen erhalten keine speziellen, vom Format be-

stimmten Signaturen, wie das in den Staatsarchiven Luzern oder Basel-Stadt der Fall ist. 

Für einzeln eingehende Fotos wird in der Abteilung Handschriften, Einzeldokumente und 

Fotos aus Privatbesitz ein neuer Bestand NF eröffnet, wobei virtuell nicht mehr nach Dias, 

Negativen und Reproduktionen unterschieden wird. Die bisherigen Sammelbestände FD II, 

FN XVIII und FR I werden geschlossen. 

 

4. Planarchiv 

Die Abteilung Pläne (P) wird nicht mehr weitergeführt, da Bestände nur noch nach Proveni-

enz und nicht nach Dokumententypen oder aus konservatorischen Gründen gebildet werden. 

Die Weiterführung einer Abteilung für Pläne ist auch nicht sinnvoll, weil das den falschen 

Eindruck vermittelt, alle Pläne seien dort verzeichnet und magaziniert. Das hat aber nie zu-

getroffen und lässt sich auch in Zukunft nicht umsetzen. Separat verzeichnet und konserviert 

wurden immer nur die flachen oder gerollten Pläne, die spezielle Lagerungsbedingungen 

erfordern. Sehr viele Pläne liegen aber gefaltet zwischen den Akten und wurden nie separat 

behandelt.  

Akzessionen, die nur aus Plänen bestehen, werden analog zu den Fotobeständen bei der 

entsprechenden Provenienz eingeordnet. Wenn in Aktenbeständen einzelne Pläne vorhan-

den sind, werden diese auch gemeinsam mit den Akten verzeichnet, unabhängig von Form 

und Format. 

Pläne werden weiterhin separat gelagert, das wird aber nur im Magazin und nicht in der Tek-

tonik sichtbar. Reine Planakzessionen erhalten keine speziellen, vom Format bestimmte 

Signaturen, wie das in den Staatsarchiven Luzern oder Basel-Stadt der Fall ist. 

Die bisherige Plansammlung für einzelne Pläne wird nicht weitergeführt, insbesondere weil 

nicht zwischen amtlichen Plänen und solchen aus Privatbesitz unterschieden wurde. Einzeln 

eingehende Pläne aus Privatbesitz werden beim Bestand Handschriften und Einzeldokumen-

te (NH) verzeichnet. 
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5. Sammlungen 

Der Bereich Sammlungen ist im Vergleich zu anderen Staatsarchiven begrenzt, weil das Amt 

für Kultur die Sammelgebiete auf die einzelnen Abteilungen aufgeteilt hat. Sammlungen, die 

in vielen Staatsarchiven vorkommen, werden in Graubünden in der Kantonsbibliothek oder 

im Rätischen Museum aufbewahrt. So wird eine Ton- und Filmsammlung nicht neben der 

Fotosammlung aufgebaut, da diese Medien gemäss den Bestimmungen des Amts für Kultur 

von der Kantonsbibliothek gesammelt werden. Ebenso existieren keine Kartensammlung und 

keine Graphiksammlung.  

Es wird zwischen der Hauptabteilung Sammlungen (S) und Sammlungen in anderen Abtei-

lungen unterschieden. In der Hauptabteilung werden alle Dokumente und Objekte erfasst, 

die als „Dokumentation“ und nicht als eigentliches Archivgut definiert sind. Sammlungsgut 

sind z.B. Abschriftensammlungen von Archivalien anderer Archive, Siegelabgüsse, Wappen-

zeichnungen von Bündner Familien oder Benutzungskopien von Archivalien auf Mikrofilm. 

Einige dieser Bestände müssen virtuell erst noch angelegt werden, andere werden virtuell 

aus dem bestehenden Zusammenhang entfernt, da sie dort nicht hinein passen (z.B. Famili-

enforschung beim kantonalen Archiv), und zu den Sammlungen verschoben. Physisch blei-

ben diese aber am bisherigen Ort. Da das Staatsarchiv keine aktive Sammlungspolitik ver-

folgt, sind keine weiteren Sammlungen als die bisher bestehenden zu erwarten. Mit Aus-

nahme der Sammlung „Familienforschung“ ist auch bei den bestehenden Sammlungen nur 

mit geringem Zuwachs zu rechnen. 

Bei den Sammlungen in anderen Abteilungen (Bestände NF und NH, Urkundensammlungen, 

Planarchiv) handelt es sich um Archivgut, das wegen der Art, wie es ins Archiv gelangt ist, 

nicht als Bestand oder Akzession bezeichnet werden kann. Es sind Einzeldokumente ver-

schiedener Herkunft, die wegen der gemeinsamen Eigenschaften zusammen in einem 

Sammelbestand aufbewahrt werden. In der Tektonik wird dort bewusst auf die Bezeichnung 

„Sammlung“ verzichtet, da das Staatsarchiv keine aktive Sammlungspolitik betreibt. 
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7. Anhang 

7.6 Anhang 6: Ursprünglich vorgesehene Verwaltungsbereiche 

Folgende Abbildung zeigt die im ersten und zweiten Entwurf beim kantonalen Provenienzar-
chiv vorgesehenen Verwaltungsbereiche, welche nach den Einwänden der Experten fallen 
gelassen wurden. 
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7.7 Anhang 7: Die bisherige Tektonik des Staatsarchivs Graubünden 
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Staatsarchiv 
Archiv dal stadi 
Archivio di Stato 

Staatsarchiv Graubünden 
Karlihofplatz, CH-7001 Chur 

Tel. 081 257 28 03 
Fax 081 257 20 01 

E-Mail info@sag.gr.ch  
www.staatsarchiv.gr.ch 

 
Ausschnitt bisherige Tektonik Staatsarchiv Graubünden 
 

Datum / Absender:  11.11.2013 / Sandro Decurtins 
Geht an: ad acta 
__________________________________________________________________________ 
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7. Anhang 

7.8 Anhang 8: Vergleiche mit anderen Archiven (Tektonik und Signatur) 

 Staatsarchiv Aargau: Tektonik 
 Staatsarchiv Basel-Stadt: Tektonik 
 Staatsarchiv Luzern: Tektonik 
 Staatsarchiv Luzern: Signatur 
 Staatsarchiv Obwalden: Tektonik 
 Staatsarchiv Obwalden: Signatur 
 Staatsarchiv St. Gallen: Tektonik 
 Staatsarchiv Thurgau: Tektonik 
 Staatsarchiv Zürich: Tektonik 
 Stadtarchiv Bern: Tektonik 
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7. Anhang 

Staatsarchiv Aargau 

 

01 Archive der Rechtsvorgänger 
01.01. Urkunden 
01.02 Altes Archiv 
02 Helvetische Archive 1798-1803 
03 Archive des Kantons Aargau 
03.01 Grosser Rat 

03.01.01 Protokolle 
03.01.02 Gesetze und Akten 
03.01.03 Parlamentsdienst 
03.01.04 Verfassungsräte 
03.01.04.01 Verfassungsrat 1884-1885 
03.01.04.02 Verfassungsrat 1973-1980 

03.02 Regierungsrat 
03.02.01 Protokolle und Kontrollen, seit 1803 
03.02.02 Regierungskommission, 1803 
03.02.03 Kleiner Rat, 1803-1840 
03.02.04 Kleiner Rat, 1841-1852 
03.02.05 Regierungsrat, 1853-1872 
03.02.06 Regierungsrat 1872-1898 
03.02.07 Regierungsrat, 1898-1955 
03.02.08 Regierungsrat 1956-1996 
03.02.09 Regierungsrat 1997-  

03.03 Staatskanzlei 
03.03.01 Sekretariat 
03.03.02 Rechtsdienst 

03.04 Departemente und Direktionen 
03.04.01 Räte, Kommisionen und Direktionen 1803-1970 

03.04.01.01x Armenkommission 1804-1852 
03.04.01.01 Baudirektion 1803-1870 
03.04.01.02 Kantonsschulrat, Erziehungsdirektion 1803-1970 
03.04.01.03 Finanzrat, Finanzdirektion 1803-1970 
03.04.01.04 Sanitätsrat, Gesundheitsdirektion 1803-1970 
03.04.01.06 Kommission / Departement des Innern, Direktion des Innern 1803-1970 
03.04.01.07 Justiz- und Polizeidirektion 1803-1970 
03.04.01.08 Kirchenrat 1803-1868 
03.04.01.09 Landwirtschaftsdirektion 1923-1970 
03.04.01.10 Kriegsrat, Militärdirektion 1803-1970 
03.04.01.11 Staatswirtschaftsdirektion 1872-1922 

03.04.02 Departemente 1970-  
03.04.02.01 Departement des Innern, Departement Volkswirtschaft und Inneres 1970- 
03.04.02.02 Erziehungsdepartement, Departement Bildung, Kultur und Sport 
1970-  
03.04.02.03 Finanzdepartement, Departement Finanzen und Ressourcen 
1970-  
03.04.02.04 Gesundheitsdepartement, Departement Gesundheit und Soziales 1970-  
03.04.02.05 Baudepartement, Departement Bau, Verkehr und Umwelt 1970-  

03.05 Verwaltungsbereiche und Behörden 
03.05.01 Bau, Verkehr, Infrastruktur 

03.05.01.01 Energieversorgung, Kraftwerke, Wasserwirtschaft 
03.05.01.02 Hochbau, Tiefbau und Wasserbau 
03.05.01.03 Informatik 
03.05.01.04 Verkehr 

03.05.02 Bildung und Sport 
03.05.02.01 Berufsbildung und Mittelschule 
03.05.02.02 Hochschulen 
03.05.02.03 Sonderschulung, Heime und Werkstätten 

03.05.03 Finanzen 
03.05.03.01 Steuern und Abgaben 
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03.05.04 Innere Organisation, Gemeindeaufsicht 
03.05.04.01 Organisation 
03.05.04.02 Gemeindeaufsicht 

03.05.05 Justiz. Rechtspflege 
03.05.05.01 Notariat 
03.05.05.02 Strafverfolgung 
03.05.05.03 Strafvollzug 

03.05.06 Kultur 
03.05.06.01 Archiv und Bibliothek 
03.05.06.02 Kulturförderung und Museen 

03.05.07 Öffentliche Ordnung, Sicherheit 
03.05.07.01 Aufenthalt und Niederlassung 
03.05.07.02 Bürgerrecht und Zivilstand 
03.05.07.03 Militär und Bevölkerungsschutz 
03.05.07.04 Polizei 

03.05.08 Soziales, Gesundheit 
03.05.08.01 Fürsorge 
03.05.08.02 Gesundheitsschutz 
03.05.08.03 Ausbildung Gesundheitsberufe 

03.05.09 Umwelt, Land- und Forstwirtschaft 
03.05.09.01 Grundbuch und Vermessung 
03.05.09.02 Landwirtschaft 
03.05.09.03 Wald, Jagd, Fischerei 
03.05.09.04 Umwelt und Landschaft 

03.05.10 Volkswirtschaft 
03.05.10.01 Stabsstelle für Wirtschaftsfragen 
03.05.10.02 Arbeitsmarkt und Arbeitslosenunterstützung 
03.05.10.03 Handel- Industrie- und Gewerbeaufsicht 

03.06 Bezirksämter 
03.07 Rechtssprechung 

03.07.01 Obergericht 
03.07.02 Bezirksgerichte 
03.07.03 Konkursämter 

03.08 Selbständige Anstalten 
04 Einrichtungen aufgrund Eidgenössischer Konkordate 
06 Karten und Pläne 
07 Natürliche / juristische Persone 
07.01 Personen und Familien 

07.01.01 Namen A 
… 
07.01.26 Namen Z 

07.02 Vereinigungen 
07.02.01 Namen A 
… 
07.02.26 Namen Z 

07.03 Genossenschaften 
07.04 Stiftungen 
07.05 Firmen 
08 Sammlungen 
08.01 Amtsdruckschriften 
08.02 Aktenabschriften / Kopien 
08.03 Grafik / Plakate 
08.04 Foto / Multimedia 
08.05 Mikroformen 
08.06 Siegel 
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7. Anhang 

Stadtarchiv Bern 
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